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Antrag  

 
der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
Gesetz zur Anpassung des Berliner Datenschutzgesetzes und weiterer Gesetze an die 
Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 
(Berliner Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU – BlnDSAnpUG-EU) 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 

Gesetz zur Anpassung des Berliner Datenschutzgesetzes und weiterer Gesetze an die 
Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 

(Berliner Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU – BlnDSAnpUG-EU) 
 

Vom ... 
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 
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Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten in der Berliner Verwaltung 

(Berliner Datenschutzgesetz - BlnDSG) 
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Teil 1 

Gemeinsame Bestimmungen 
 

Kapitel 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
 

§ 1 
Zweck 

 
(1) Dieses Gesetz trifft in den Teilen 1 und 2 sowohl ergänzende als auch abweichende Rege-
lungen zur Durchführung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, 
S. 72). 
 
(2) Darüber hinaus erfolgt in den Teilen 1 und 3 dieses Gesetzes die Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen 
Behörden zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Strafta-
ten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rah-
menbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4. 5.2016, S. 89).  
 
(3) In den Teilen 1 und 4 trifft dieses Gesetz Regelungen für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, die weder in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 noch der 
Richtlinie (EU) 2016/680 fallen. 
 
 

§ 2 
Anwendungsbereich 

 
 (1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Behörden und 
sonstige öffentliche Stellen (insbesondere nichtrechtsfähige Anstalten, Krankenhausbetriebe, 
Eigenbetriebe und Gerichte) des Landes Berlin und der landesunmittelbaren Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts im Sinne des § 28 des Allgemeinen Zustän-
digkeitsgesetzes (öffentliche Stellen).  
 
(2) Als öffentliche Stellen gelten ungeachtet der Beteiligung nicht-öffentlicher Stellen auch 
Vereinigungen des privaten Rechts, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen 
und an denen das Land Berlin mit absoluter Mehrheit der Anteile oder mit absoluter Mehrheit 
der Stimmen beteiligt ist. Nehmen nicht-öffentliche Stellen hoheitliche Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung wahr, sind sie insoweit öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes. 
 
(3) Das Abgeordnetenhaus, seine Mitglieder, die Fraktionen sowie ihre jeweiligen Verwal-
tungen und Beschäftigten unterliegen nicht den Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit sie zur 
Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten. 
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(4) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die für die Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten ein-
schließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu-
ständigen öffentlichen Stellen gelten nur Teil 1 und Teil 3 dieses Gesetzes, soweit diese Stel-
len personenbezogene Daten zum Zweck der Erfüllung dieser Aufgaben verarbeiten.  
 
(5) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung, soweit das Recht der Europäi-
schen Union, im Besonderen die Verordnung (EU) 2016/679 in der jeweils geltenden Fas-
sung, unmittelbar gilt. 
 
(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gelten öffentliche Stellen, soweit diese als Unter-
nehmen am Wettbewerb teilnehmen, als nicht-öffentliche Stellen. Insoweit sind für sie nur die 
Regelungen der §§ 4 bis 6 und § 20 sowie § 22 anwendbar. Im Übrigen finden für sie die für 
nicht-öffentliche Stellen geltenden Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes vom 30. Juni 
2017 (BGBl. I S. 2097) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung mit Ausnahme von § 4 
und § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes. 
 
(7) Abweichend von Absatz 1 gilt § 19 auch für nicht-öffentliche Stellen, soweit diese perso-
nenbezogene Daten in Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informations-
freiheit zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken verarbeiten. Dies gilt 
nicht, soweit die Verarbeitung ausschließlich zur Ausübung persönlicher oder familiärer Tä-
tigkeiten erfolgt.  
 
(8) Besondere Rechtsvorschriften über den Datenschutz gehen den Bestimmungen dieses Ge-
setzes vor. Regeln sie einen Sachverhalt, für den dieses Gesetz gilt, nicht oder nicht abschlie-
ßend, finden die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung. 
 
(9) Für Verarbeitungen personenbezogener Daten im Rahmen von Tätigkeiten, die nicht in 
den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680 
fallen, finden die Verordnung (EU) 2016/679 und Teil 1 und 2 dieses Gesetzes entsprechend 
Anwendung, soweit nicht in Teil 4 oder in einem anderen Gesetz Abweichendes geregelt ist. 
 
(10) Bei Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 2016/679 stehen 
die Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und die 
Schweiz den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gleich. Andere Staaten gelten insoweit 
als Drittstaaten. 
 
(11) Bei Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 
stehen die bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands as-
soziierten Staaten den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleich. Andere Staaten gelten 
insoweit als Drittstaaten. 
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Kapitel 2 

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

§ 3 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der 
Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgabe oder in Ausübung öffentlicher Ge-
walt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, erforderlich ist. Diese Regelung tritt am 
30. Juni 2020 außer Kraft. 
 
 

Kapitel 3 
Datenschutzbeauftragte öffentlicher Stellen 

 
§ 4 

Benennung 
 
(1) Öffentliche Stellen benennen eine Datenschutzbeauftragte oder einen Datenschutzbeauf-
tragten. Dies gilt auch für öffentliche Stellen, die am Wettbewerb teilnehmen. 
 
(2) Für mehrere öffentliche Stellen kann unter Berücksichtigung ihrer Organisationsstruktur 
und ihrer Größe eine gemeinsame Datenschutzbeauftragte oder ein gemeinsamer Daten-
schutzbeauftragter benannt werden. 
 
(3) Für die aufgrund Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 benannte Person wird eine Vertreterin 
oder ein Vertreter benannt. Für die Vertreterin oder den Vertreter gelten die Vorschriften die-
ses Kapitels mit Ausnahme von § 5 Absatz 4 entsprechend. 
 
(4) Die oder der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage der beruflichen Qualifikation 
und insbesondere des Fachwissens benannt, das sie oder er auf dem Gebiet des Datenschutz-
rechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage ihrer oder seiner Fähigkeit 
zur Erfüllung der in § 6 genannten Aufgaben. 
 
(5) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigte oder Beschäftigter der öffentlichen 
Stelle sein oder ihre oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags 
erfüllen. 
 
(6) Die öffentliche Stelle veröffentlicht die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftrag-
ten und teilt diese Daten der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit mit. 
 
 

§ 5 
Stellung 

 
(1) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die oder der Datenschutzbeauftragte ordnungsge-
mäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden 
Fragen eingebunden wird. 
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(2) Die öffentliche Stelle unterstützt die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauf-
tragten bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben gemäß § 6, indem sie die für die Erfül-
lung dieser Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den Zugang zu personenbezogenen Da-
ten und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur Erhaltung ihres oder seines Fachwissens er-
forderlichen Ressourcen zur Verfügung stellt. 
 
(3) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die oder der Datenschutzbeauftragte bei der Erfül-
lung ihrer oder seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüglich der Ausübung dieser Aufga-
ben erhält. Die oder der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der höchsten Leitungs-
ebene der öffentlichen Stelle. Die oder der Datenschutzbeauftragte darf von der öffentlichen 
Stelle wegen der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt 
werden. 
 
(4) Die Abberufung der oder des Datenschutzbeauftragten ist nur in entsprechender Anwen-
dung des § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässig. Die Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses ist unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, welche die öffentliche Stelle zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach 
dem Ende der Tätigkeit als Datenschutzbeauftragte oder als Datenschutzbeauftragter ist die 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Jahres unzulässig, es sei denn, dass die 
öffentliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist berechtigt ist. 
 
(5) Betroffene Personen können die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftrag-
ten zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung 
ihrer Rechte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679, diesem Gesetz sowie anderen Rechtsvor-
schriften über den Datenschutz im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen. Die oder 
der Datenschutzbeauftragte ist zur Verschwiegenheit über die Identität der betroffenen Perso-
nen sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf die betroffenen Personen zulassen, verpflich-
tet, soweit sie oder er nicht davon durch die betroffenen Personen befreit wird. 
 
(6) Wenn die oder der Datenschutzbeauftragte bei ihrer oder seiner Tätigkeit Kenntnis von 
Daten erhält, für die der Leitung oder einer bei der öffentlichen Stelle beschäftigten Person 
aus beruflichen Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, steht dieses Recht auch der 
oder dem Datenschutzbeauftragten und den ihr oder ihm unterstellten Beschäftigten zu. Über 
die Ausübung dieses Rechts entscheidet die Person, der das Zeugnisverweigerungsrecht aus 
beruflichen Gründen zusteht, es sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht 
herbeigeführt werden kann. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der oder des Daten-
schutzbeauftragten reicht, unterliegen ihre oder seine Akten und andere Dokumente einem 
Beschlagnahmeverbot. 
 
 

§ 6 
Aufgaben 

 
(1) Der oder dem Datenschutzbeauftragten obliegen zumindest folgende Aufgaben: 
 
1. Unterrichtung und Beratung der öffentlichen Stelle und der Beschäftigten, die Verarbei-

tungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach diesem Gesetz und sonstigen Vor-
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schriften über den Datenschutz, einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften; 

 
2. Überwachung der Einhaltung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den Daten-

schutz, einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen 
Rechtsvorschriften, sowie der Strategien der öffentlichen Stelle für den Schutz personen-
bezogener Daten, einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung 
und der Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Beschäftigten und der 
diesbezüglichen Überprüfungen; 

 
3. Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung 

ihrer Durchführung gemäß § 53; 
 
4. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde; 
 
5. Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammen-

hängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß § 55 und gegebe-
nenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen. 

 
(2) Die in Absatz 1 genannten Aufgaben der oder des Datenschutzbeauftragten beziehen sich 
nicht auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Gerichte im Rahmen ihrer 
justiziellen Tätigkeit und durch den Rechnungshof im Rahmen seiner unabhängigen Tätigkeit. 
 
(3) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. 
Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass derartige Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Inte-
ressenkonflikt führen. 
 
(4) Die oder der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben 
dem mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wobei sie 
oder er die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung berücksichtigt. 
 
 

Kapitel 4 
Berliner Beauftragte oder Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit 

 
§ 7 

Errichtung 
 
Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist eine oberste 
Landesbehörde. 
 

§ 8 
Zuständigkeit 

 
(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist Aufsichts-
behörde für die öffentlichen Stellen des Landes Berlin. Die Vorschriften dieses Kapitels gel-
ten auch für Auftragsverarbeiter, soweit sie nicht-öffentliche Stellen sind, bei denen dem 
Land die Mehrheit der Anteile gehört oder die Mehrheit der Stimmen zusteht und der Auf-
traggeber eine öffentliche Stelle des Landes ist. 
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(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist Aufsichts-
behörde nach § 40 des Bundesdatenschutzgesetzes für die Datenverarbeitung nicht-
öffentlicher Stellen und öffentlicher Stellen, soweit diese am Wettbewerb teilnehmen.  
 
(3) Die oder der Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist nicht zuständig für 
die Aufsicht über die von den Gerichten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit oder über die 
vom Rechnungshof in unabhängiger Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen personenbe-
zogener Daten. 
 

§ 9 
Ernennung und Beendigung des Amtsverhältnisses 

 
(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit wird vom Ab-
geordnetenhaus mit den Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt und von der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses ernannt. Sie oder er nimmt zugleich die 
Aufgaben der oder des Landesbeauftragten für das Recht auf Akteneinsicht nach § 18 Absatz 
1 des Berliner Informationsfreiheitsgesetzes vom 15. Oktober 1999 (GVBl. S. 561), das zu-
letzt durch Gesetz vom 7. Juli 2016 (GVBl. S. 434) geändert worden ist, wahr und führt die 
Amts- und Funktionsbezeichnung "Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informations-
freiheit“ in weiblicher oder männlicher Form. Die oder der Berliner Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit muss über die zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und 
Ausübung ihrer oder seiner Befugnisse erforderliche Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde 
insbesondere im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten verfügen. Sie oder er muss 
über durch einschlägige Berufserfahrung erworbene Kenntnisse des Datenschutzrechts verfü-
gen und die Befähigung zum Richteramt oder höheren Verwaltungsdienst besitzen. 
 
(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit leistet vor der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses folgenden Eid: "Ich schwöre, mein 
Amt gerecht und unparteiisch getreu dem Grundgesetz, der Verfassung von Berlin und den 
Gesetzen zu führen und meine ganze Kraft dafür einzusetzen, so wahr mir Gott helfe.“ Der 
Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 
 
(3) Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Das Amtsverhältnis endet mit Ablauf der Amtszeit, durch 
Entlassung oder Rücktritt. Nach dem Ende der Amtszeit bleibt die oder der Berliner Beauf-
tragte für Datenschutz und Informationsfreiheit auf Aufforderung des Präsidiums des Abge-
ordnetenhauses bis zur Ernennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers im Amt, längs-
tens jedoch für neun Monate. Die einmalige Wiederwahl ist zulässig. Vor Ablauf der Amts-
zeit kann die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit entlassen 
werden, wenn sie oder er eine schwere Verfehlung begangen hat oder die Voraussetzungen 
für die Wahrnehmung der Aufgaben nicht mehr erfüllt sind. 
 
 

§ 10 
Rechtsstellung 

 
(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit steht nach 
Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis. 
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(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit handelt bei der 
Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und bei der Ausübung ihrer oder seiner Befugnisse völ-
lig unabhängig. Sie oder er unterliegt weder direkter noch indirekter Beeinflussung von außen 
und ersucht weder um Weisung noch nimmt sie oder er Weisungen entgegen. 
 
(3) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit untersteht der 
Rechnungsprüfung des Rechnungshofs, soweit hierdurch ihre oder seine Unabhängigkeit 
nicht beeinträchtigt wird.  
 
(4) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit sieht von allen 
mit den Aufgaben dieses Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und übt während der 
Amtszeit keine andere mit diesem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltli-
che Tätigkeit aus. Insbesondere darf sie oder er neben diesem Amt kein weiteres besoldetes 
Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung, dem Aufsichtsrat oder 
dem Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens noch einer Regierung oder 
einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören. Sie oder er darf 
nicht gegen Entgelt außergerichtliche Gutachten abgeben.  
 
(5) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz ist, auch nach Beendigung des Amts-
verhältnisses, verpflichtet, über die ihr oder ihm amtlich bekanntgewordenen Angelegenhei-
ten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr 
oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung 
bedürfen. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ent-
scheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und inwieweit sie oder er über solche Angele-
genheiten vor Gericht oder außergerichtlich aussagt oder Erklärungen abgibt; wenn sie oder er 
nicht mehr im Amt ist, ist die Genehmigung der oder des amtierenden Berliner Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit erforderlich. 
 
(6) Im Übrigen wird die Rechtsstellung der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit durch Vertrag geregelt. Soweit in diesem Gesetz und im Vertrag 
keine abweichenden Bestimmungen getroffen worden sind, finden die für Beamtinnen und 
Beamte des Landes Berlin geltenden Vorschriften in dem Umfang sinngemäß Anwendung, 
als sie dem Wesen des Amtsverhältnisses entsprechen. 
 
 

§ 11 
Aufgaben 

 
(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat unbescha-
det anderer in der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Aufgaben die Aufgaben, 
 
1. die Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz, ein-

schließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschrif-
ten, zu überwachen und durchzusetzen, 

 
2. die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang 

mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu sensibilisieren und sie darüber aufzu-
klären, wobei spezifische Maßnahmen für Kinder besondere Beachtung finden, 
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3. das Abgeordnetenhaus, den Senat und andere Einrichtungen und Gremien über legislative 

und administrative Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Perso-
nen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten zu beraten, 

 
4. die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus diesem Gesetz und 

sonstigen Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich den zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, entstehenden Pflichten zu sensi-
bilisieren, 

 
5. auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer Rechte auf-

grund dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich 
der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, zur Ver-
fügung zu stellen und gegebenenfalls zu diesem Zweck mit den Aufsichtsbehörden des 
Bundes, der Länder oder anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammenzu-
arbeiten, 

 
6. sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder Beschwerden einer Stelle, einer Or-

ganisation oder eines Verbandes gemäß Artikel 55 der Richtlinie (EU) 2016/680 zu be-
fassen, den Gegenstand der Beschwerde in angemessenem Umfang zu untersuchen und 
den Beschwerdeführenden innerhalb einer angemessenen Frist über den Fortgang und das 
Ergebnis der Untersuchung zu unterrichten, insbesondere, wenn eine weitere Untersu-
chung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde notwendig ist, 

 
7. mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, auch durch Informationsaustausch, 

und ihnen Amtshilfe zu leisten, um die einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieses 
Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich der zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, zu gewährleisten, 

 
8. Untersuchungen über die Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über 

den Datenschutz, einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlasse-
nen Rechtsvorschriften, durchzuführen, auch auf der Grundlage von Informationen einer 
anderen Aufsichtsbehörde oder einer anderen Behörde, 

 
9. maßgebliche Entwicklungen zu verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz personenbezo-

gener Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie und der Geschäftspraktiken, 

 
10. Beratung in Bezug auf die in § 55 genannten Verarbeitungsvorgänge zu leisten und 
 
11. Beiträge zur Tätigkeit des Europäischen Datenschutzausschusses zu leisten. 
 
Im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 nimmt die oder der Berliner Beauftrag-
te für Datenschutz und Informationsfreiheit zudem die Aufgabe nach § 46 wahr. 
 
(2) Zur Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten Aufgabe kann die oder der 
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit zu allen Fragen, die im Zu-
sammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten stehen, von sich aus oder auf Anfrage 
Stellungnahmen an das Abgeordnetenhaus oder einen seiner Ausschüsse, den Senat, sonstige 
Einrichtungen und Stellen sowie an die Öffentlichkeit richten.  
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(3) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit erleichtert das 
Einreichen der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 genannten Beschwerden durch Maßnahmen wie 
etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das auch elektronisch ausgefüllt werden 
kann, ohne dass andere Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden. 
 
(4) Die Erfüllung der Aufgaben der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit ist für die betroffene Person unentgeltlich. Bei offenkundig unbegründeten 
oder exzessiven Anfragen, insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung, kann die oder 
der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit eine angemessene Gebühr 
auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen oder sich weigern, aufgrund der Anfrage 
tätig zu werden. In diesem Fall trägt die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit die Beweislast für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Cha-
rakter der Anfrage. 
 
 

§ 12 
Tätigkeitsbericht 

 
(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit erstellt einen 
Jahresbericht über ihre oder seine Tätigkeit, der eine Liste der Arten der gemeldeten Verstöße 
und der Arten der getroffenen Maßnahmen, einschließlich der verhängten Sanktionen und der 
Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679, enthalten kann. Die 
oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit übermittelt den Be-
richt dem Abgeordnetenhaus und dem Senat und macht ihn der Öffentlichkeit, der Europäi-
schen Kommission und dem Europäischen Datenschutzausschuss zugänglich. 
 
(2) Der Senat legt dem Abgeordnetenhaus zu dem Tätigkeitsbericht innerhalb von sechs Mo-
naten nach dessen Vorlage eine Stellungnahme vor, soweit der Tätigkeitsbericht seinen Zu-
ständigkeits- beziehungsweise Verantwortungsbereich betrifft. 
 
 

§ 13 
Befugnisse 

 
(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit nimmt im 
Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 die Befugnisse gemäß Artikel 58 der 
Verordnung (EU) 2016/679 wahr. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und In-
formationsfreiheit kann im Falle von Verstößen gegen Vorschriften der Verordnung (EU) 
2016/679, dieses Gesetzes sowie andere Vorschriften über den Datenschutz, diese mit der 
Aufforderung beanstanden, innerhalb einer bestimmten, angemessenen Frist Stellung zu neh-
men sowie Maßnahmen darzustellen, die die Verstöße beseitigen sollen. 
 
(2) Stellt die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit bei Da-
tenverarbeitungen durch öffentliche Stellen zu Zwecken außerhalb des Anwendungsbereichs 
der Verordnung (EU) 2016/679 Verstöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen 
andere Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener Daten fest, so beanstandet sie oder er dies gegenüber dem Ver-
antwortlichen und fordert diese zur Stellungnahme innerhalb einer von ihr oder ihm zu be-
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stimmenden angemessenen Frist auf. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit kann von einer Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme ver-
zichten, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen beseitigte Mängel han-
delt. Die Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund 
der Beanstandung der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit getroffen worden sind. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit kann den Verantwortlichen auch davor warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungs-
vorgänge voraussichtlich gegen in diesem Gesetz enthaltene und andere auf die jeweilige Da-
tenverarbeitung anzuwendende Vorschriften über den Datenschutz verstoßen. 
 
(3) Sofern in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 die beanstandeten Verstö-
ße oder Mängel auch unter Berücksichtigung der Stellungnahme weiterhin bestehen, kann die 
oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit dem für die öffentli-
che Stelle jeweils zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses Bericht erstatten und hier-
für die Aufnahme auf die Tagesordnung einer Sitzung des Ausschusses verlangen, wenn ein 
vorheriger Einigungsversuch mit der öffentlichen Stelle erfolglos geblieben ist. Dieses Recht 
besteht auch ohne vorherigen Einigungsversuch, wenn die Stellungnahme nicht innerhalb der 
bestimmten Frist erfolgt; dies gilt auch, wenn die oder der Berliner Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit die öffentliche Stelle zu einer weiteren Stellungnahme unter 
Setzung einer angemessenen Frist auffordert. Verfahren, Form und Frist für die Aufnahme auf 
die Tagesordnung des jeweils zuständigen Ausschusses richten sich nach den durch das Ab-
geordnetenhaus festgelegten Regelungen. Die Rechte der Abgeordneten, insbesondere zur 
Gestaltung der Sitzung in dem Ausschuss, bleiben unberührt. Andere Rechte der oder des 
Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, insbesondere das Recht aus 
Artikel 58 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 und aus § 11 Absatz 2, blei-
ben unberührt. 
 
(4) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, der oder dem Berliner Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit und ihren oder seinen Beauftragten 
 
1. jederzeit Zugang zu den Diensträumen, einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen 

und -geräte, zu gewähren und 
 
2. alle Informationen, die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlich sind, 

bereitzustellen. 
 
(5) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist befugt, die 
durch sie oder ihn festgestellten Verstöße gegen Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679, 
dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz bei den zuständigen Justiz-
behörden zur Kenntnis zu bringen und personenbezogene Daten zu übermitteln, soweit dies 
zur Durchführung des jeweiligen Ermittlungsverfahrens erforderlich ist. 
 
(6) Soweit es für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlich ist, kann die oder der 
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit personenbezogene Daten ver-
arbeiten. Dies gilt auch für die Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, soweit ein erhebli-
ches öffentliches Interesse dies erfordert. Ein erhebliches öffentliches Interesse nach Satz 2 
liegt insbesondere vor, wenn die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit Aufgaben nach Artikel 57 Absatz 1 Buchstaben a, d bis h, l, o und t der Verord-
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nung (EU) 2016/679 und nach § 11 Absatz 1 Nummern 1, 4 bis 8 und 10 bis 11 sowie § 46 
und § 68 wahrnimmt. 
 
(7) Soweit die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Adres-
satin oder Adressat eines Beschlusses des Europäischen Datenschutzausschusses ist, hat sie 
oder er das Recht, unter den in Artikel 263 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union genannten Voraussetzungen binnen zwei Monaten nach dessen Übermittlung 
beim Europäischen Gerichtshof eine Klage auf Nichtigerklärung des Beschlusses zu erheben. 
 
(8) Für die Verpflichtung nach Absatz 4 wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 der Verfassung von Berlin) 
für die Betriebs- und Geschäftszeit eingeschränkt. 
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Teil 2 

Durchführungsbestimmungen für Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 2 der 
Verordnung (EU) 2016/679 

 
 

Kapitel 1 
Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
§ 14 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
 
(1) Neben den in Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 unmittelbar genannten 
Ausnahmen vom Verarbeitungsverbot können besondere Kategorien personenbezogener Da-
ten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 in Ausgestaltung von 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b, h und i verarbeitet werden, wenn dies erforderlich ist 
 
1. um die aus dem Dienst- und Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des 

Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und den diesbezüglichen Pflichten nach-
kommen zu können, 

 
2. zum Zweck der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der 

Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder 
Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwaltung von Systemen 
oder Diensten im Gesundheits- oder Sozialbereich unter den Voraussetzungen des Arti-
kels 9 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 oder 

 
3. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie dem 

Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Ge-
währleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung 
und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten; ergänzend zu den in Absatz 3 genannten 
Maßnahmen sind insbesondere die berufsrechtlichen und strafrechtlichen Vorgaben zur 
Wahrung des Berufsgeheimnisses einzuhalten. 

 
(2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist über Absatz 1 hin-
aus in Ausgestaltung von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) 2016/679 zu-
lässig, wenn sie erforderlich ist  
 
1. zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
 
2. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Wahrung erheblicher Be-

lange des Gemeinwohls, 
 
und die Interessen des Verantwortlichen an der Datenverarbeitung die Interessen der betroffe-
nen Person überwiegen. 
 
(3) Bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Arti-
kels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 sind angemessene und spezifische Maßnah-
men zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person vorzusehen. Unter Berücksichtigung 
des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstän-
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de und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen können dazu insbesondere gehören: 
 
1. die Maßnahmen gemäß § 26, 
 
2. Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten, 
 
3. Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten innerhalb der verantwortli-

chen Stelle und von Auftragsverarbeitern und, 
 
4. spezifische Verfahrensregelungen, die im Falle einer Übermittlung oder Verarbeitung für 

andere Zwecke, die Einhaltung der Vorgaben dieses Gesetzes sowie der Verordnung (EU) 
2016/679 sicherstellen. 

 
 

§ 15 
Verarbeitung zu anderen Zwecken 

 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck, als demjenigen, zu 
dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, ist aufgrund von Artikel 6 Absatz 4 Satz 
1 1. Halbsatz der Verordnung (EU) 2016/679 in Verbindung mit den in Artikel 23 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Zielen zulässig, wenn  
 
1. sie zum Schutz lebenswichtiger Interessen einer natürlichen Person erforderlich und die 

betroffene Person aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht in der Lage ist, die 
Einwilligung zu erteilen, 

 
2. sie zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer unmittelbar drohen-

den Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder zur Sicherung des Steuer- und Zollauf-
kommens erforderlich ist; 

 
3. sich bei Gelegenheit der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung Anhaltspunkte für Straftaten 

oder Ordnungswidrigkeiten ergeben und die Unterrichtung der für die Verfolgung oder 
Vollstreckung zuständigen Behörden erforderlich erscheint, 

 
4. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen erhoben werden können oder die verant-

wortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, soweit nicht schutzwürdige Interessen der be-
troffenen Person offensichtlich entgegenstehen 

 
5. sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der internen Revision, der 

Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen dient; der 
Zugriff auf personenbezogene Daten ist insoweit nur zulässig, als er für die Ausübung 
dieser Befugnisse erforderlich ist;  

 
6. sie zu Aus- und Fortbildungszwecken erforderlich ist und schutzwürdige Belange der be-

troffenen Person dem nicht entgegenstehen; zu Test- und Prüfungszwecken dürfen perso-
nenbezogene Daten nicht verarbeitet werden. 
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Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Da-
tensicherung oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs einer Datenverarbei-
tungsanlage gespeichert werden, dürfen nicht für andere Zwecke verarbeitet werden.  
 
(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die personenbezogenen 
Daten einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen und sie der datenverarbei-
tenden Stelle von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Person in Ausübung ihrer Berufs- 
oder Amtspflicht übermittelt worden sind. 
 
(3) In den Fällen des Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, 3 und 5 unterbleibt abweichend von Artikel 
13 Absatz 3 und Artikel 14 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 eine Information der 
betroffenen Person über die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit und solange der 
Zweck der Verarbeitung gefährdet würde. Die Gründe für ein Absehen von der Information 
sind zu protokollieren. § 23 Absatz 3 gilt entsprechend. 
 
(4) Sind personenbezogene Daten derart verbunden, dass ihre Trennung nach verschiedenen 
Zwecken auch durch Vervielfältigen und Unkenntlichmachung nicht oder nur mit unverhält-
nismäßig großem Aufwand möglich ist, so tritt an die Stelle der Trennung ein Verwertungs-
verbot nach Maßgabe des Absatzes 1 für die Daten, die nicht dem Zweck der jeweiligen Ver-
arbeitung dienen.  
 
(5) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 
9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu 
dem die Daten erhoben wurden, ist zulässig, wenn die Voraussetzungen nach § 14 Absatz 2 
und ein Ausnahmetatbestand nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 oder 
nach § 14 Absatz 1 vorliegen. 
 
 

§ 16 
Verantwortlichkeit bei der Übermittlung personenbezogener Daten 

 
(1) Erfolgt die Übermittlung aufgrund eines Ersuchens einer öffentlichen Stelle, trägt diese 
die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Übermittlung. Die übermittelnde Stelle hat 
lediglich zu prüfen, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben der ersuchenden 
Stelle liegt. Die Rechtmäßigkeit des Ersuchens prüft sie nur, wenn im Einzelfall hierzu Anlass 
besteht. Die ersuchende Stelle hat in dem Ersuchen die für diese Prüfung erforderlichen An-
gaben zu machen.  
 
(2) Erfolgt die Übermittlung durch ein automatisiertes Verfahren auf Abruf nach § 21, trägt 
die abrufende Stelle die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Übermittlung. Die über-
mittelnde Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. Die über-
mittelnde Stelle gewährleistet, dass die Übermittlung personenbezogener Daten zumindest 
durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und überprüft werden kann. 
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Kapitel 2 

Besondere Verarbeitungssituationen 
 
 

§ 17 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder historischen For-

schungszwecken und zu statistischen Zwecken 
 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, ist 
auch ohne Einwilligung für die Erfüllung einer Aufgabe zu im öffentlichen Interesse liegen-
den wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder für statistische Zwecke 
zulässig, wenn das öffentliche Interesse an der Durchführung des Vorhabens die schutzwürdi-
gen Belange der betroffenen Person erheblich überwiegt und der Zweck nicht auf andere Wei-
se erreicht werden kann. Nach Satz 1 übermittelte Daten dürfen nicht für andere Zwecke ver-
arbeitet werden. 
 
(2) Die Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungszweck oder dem sta-
tistischen Zweck möglich ist, es sei denn, berechtigte Interessen der betroffenen Person stehen 
dem entgegen. Bis eine Anonymisierung erfolgt sind die Merkmale gesondert zu speichern, 
mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren Person zugeordnet werden können; sie dürfen mit den Einzelangaben nur zu-
sammengeführt werden, soweit der Forschungs- oder Statistikzweck dies erfordert. Die Daten 
sind zu löschen, sobald der Zweck erreicht ist. Für die Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
bleibt § 14 Absatz 3 unberührt. 
 
(3) Öffentliche Stellen, die wissenschaftliche und historische Forschung betreiben, dürfen 
personenbezogene Daten nur veröffentlichen, wenn 
 
1. die betroffene Person eingewilligt hat oder 
 
2. die Veröffentlichung für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der 

Zeitgeschichte erforderlich ist, es sei denn, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen 
Person überwiegen. 

 
(4) Die in Artikel 15, 16, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehenen Rechte der 
betroffenen Person sind insoweit beschränkt, als diese Rechte voraussichtlich die Verwirkli-
chung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchti-
gen und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig 
ist. Das Recht auf Auskunft gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht darüber 
hinaus nicht, wenn die Daten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich sind 
und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. 
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§ 18 

Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten 
 
Verarbeiten öffentliche Stellen personenbezogene Beschäftigtendaten im Beschäftigungskon-
text, gelten in Ergänzung zur Verordnung (EU) 2016/679 §§ 26, 32 bis 37, 41, 43 und 44 des 
Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 
 
 

§ 19 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der freien Meinungsäußerung und 

der Informationsfreiheit 
 
(1) Soweit personenbezogene Daten in Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken, ein-
schließlich der rechtmäßigen Verarbeitung aufgrund der §§ 22 und 23 des Gesetzes betreffend 
das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 440-3, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 3 § 31 des Gesetzes vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266) geändert worden 
ist, verarbeitet werden, gelten von Kapitel II bis VII sowie IX der Verordnung (EU) 2016/679 
nur Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f sowie Artikel 24, 32 und 33. Artikel 82 der Verordnung 
(EU) 2016/679 gilt mit der Maßgabe, dass die Haftung nur Schäden umfasst, die durch eine 
Verletzung des Datengeheimnisses oder durch unzureichende technische oder organisatori-
sche Maßnahmen im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 
2016/679 eintreten. 
 
(2) Führt die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Absatz 1 Satz 1 zur Verbreitung 
von Gegendarstellungen der betroffenen Person oder zu Verpflichtungserklärungen, Be-
schlüssen oder Urteilen über die Unterlassung der Verbreitung oder über den Widerruf des 
Inhalts der Daten, sind diese zu den gespeicherten Daten zu nehmen und dort für dieselbe 
Zeitdauer aufzubewahren, wie die Daten selbst, und bei einer Übermittlung der Daten ge-
meinsam zu übermitteln.  
 
 

§ 20 
Videoüberwachung 

 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten in öffentlich zugänglichen Räumen mit Hilfe 
optisch-elektronischer Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie zur 
Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe oder zur Wahrnehmung des 
Hausrechts erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen 
der betroffenen Personen überwiegen. 
 
(2) Videoüberwachte Bereiche sind so zu kennzeichnen, dass Personen vor dem Betreten über 
den Umstand der Videoüberwachung sowie über den Namen und die Kontaktdaten des Ver-
antwortlichen informiert werden. 
 
(3) Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist nur zulässig, soweit dies zur Abwehr von Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist. 
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(4) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten aus öffentlich zugänglichen Räumen des 
öffentlichen Personennahverkehrs gilt abweichend von Absatz 3, dass 
 
1. sie für einen anderen Zweck nur verarbeitet werden dürfen, soweit dies für die Verhütung 

oder Verfolgung von Straftaten erforderlich ist, und 
 
2. für diesen Zweck ihre Übermittlung ausschließlich an den Polizeipräsidenten in Berlin 

und an die Strafverfolgungsbehörden zulässig ist.  
 
Der Verantwortliche hat durch ein mit dem Polizeipräsidenten in Berlin abzustimmenden Si-
cherheitskonzept zu gewährleisten, dass Aufzeichnungen spätestens nach 48 Stunden gelöscht 
werden, sofern deren Speicherung nicht für einen der Zwecke des Satzes 1 Nummer 1 erfor-
derlich ist.  
 
(5) Unbeschadet der Verpflichtung des Verantwortlichen zur Löschung aufgrund anderer 
Vorschriften sind nach Absatz 1 erhobene personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, 
wenn schutzwürdige Interessen der betroffenen Person einer weiteren Speicherung entgegen-
stehen. 
 
 

§ 21 
Gemeinsames Verfahren und automatisiertes Verfahren auf Abruf 

 
(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das mehreren öffentlichen Stellen die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in oder aus einem gemeinsamen Datenbestand (ge-
meinsames Verfahren) oder die Übermittlung an Dritte auf Abruf (automatisiertes Verfahren 
auf Abruf) ermöglicht, ist nur zulässig, soweit dieses Verfahren unter Berücksichtigung der 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen und der Aufgaben der beteiligten Stellen an-
gemessen ist und durch technische und organisatorische Maßnahmen Risiken für die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Personen vermieden werden können. Die oder der Berliner 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist vor der Einrichtung zu unterrichten. 
Verfahren nach Satz 1, die ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen beinhalten können, sind nur zulässig, wenn die Einrichtung durch Gesetz oder auf-
grund eines Gesetzes zugelassen ist.  
 
(2) Unbeschadet des Artikels 26 der Verordnung (EU) 2016/679 ist für gemeinsame Verfah-
ren insbesondere festzulegen, welche Verfahrensweise angewendet wird und welche Stelle 
jeweils für die Festlegung, Änderung, Fortentwicklung und Einhaltung von fachlichen und 
technischen Vorgaben für das gemeinsame Verfahren verantwortlich ist.  
 
(3) Nicht-öffentliche Stellen können sich an gemeinsamen Verfahren und automatisierten 
Abrufverfahren beteiligen, wenn eine Rechtsvorschrift dies zulässt und sie sich insoweit den 
Vorschriften dieses Gesetzes unterwerfen. 
 
(4) Für die Einrichtung gemeinsamer Verfahren und automatisierter Abrufverfahren für ver-
schiedene Zwecke innerhalb einer öffentlichen Stelle gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend. 
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(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Datenbestände, die jedermann ohne oder nach beson-
derer Zulassung offen stehen oder deren Veröffentlichung zulässig wäre. 
 
(6) Die Absätze 1, 3 und 5 gelten für die Zulassung regelmäßiger automatisierter Datenüber-
mittlungen entsprechend. 
 
 

§ 22 
Fernmess- und Fernwirkdienste 

 
(1) Öffentliche Stellen dürfen ferngesteuerte Messungen oder Beobachtungen (Fernmess-
dienste) in Wohnungen oder Geschäftsräumen nur vornehmen oder mittels einer Übertra-
gungseinrichtung in Wohnungen oder Geschäftsräumen andere Wirkungen nur auslösen 
(Fernwirkdienste), wenn die betroffene Person zuvor über den Verwendungszweck sowie 
über Art, Umfang und Zeitraum des Einsatzes der Dienste unterrichtet worden ist und nach 
der Unterrichtung schriftlich oder elektronisch eingewilligt hat. Die betroffene Person kann 
ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Das Abschalten eines Dienstes gilt im Zweifel als Wi-
derruf der Einwilligung.  
 
(2) Die Einrichtung von Fernmess- und Fernwirkdiensten ist nur zulässig, wenn die betroffene 
Person erkennen kann, wann ein Dienst in Anspruch genommen wird und welcher Art dieser 
Dienst ist, und wenn der Teilnehmer den Dienst jederzeit abschalten kann, soweit dies mit 
dem Vertragszweck vereinbar ist. 
 
(3) Eine Leistung, der Abschluss oder die Abwicklung eines Vertragsverhältnisses dürfen 
nicht davon abhängig gemacht werden, dass die betroffene Person nach Absatz 1 Satz 1 ein-
willigt. Wird die Einwilligung verweigert oder widerrufen, dürfen der betroffenen Person kei-
ne Nachteile entstehen, die über die unmittelbaren Folgekosten hinausgehen. 
 
(4) Soweit im Rahmen von Fernmess- und Fernwirkdiensten personenbezogene Daten erho-
ben werden, dürfen diese nur zu den vereinbarten Zwecken verarbeitet werden. Artikel 7 und 
8 der Verordnung (EU) 2016/679 bleiben unberührt. 
 

 
 

Kapitel 3 
Rechte der betroffenen Personen 

 
 

§ 23 
Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten 

 
(1) Neben den in Artikel 13 Absatz 4 und Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 
genannten Ausnahmen besteht keine Pflicht zur Information der betroffenen Person über die 
Erhebung ihrer personenbezogenen Daten, sofern die Erteilung der Information hinter dem 
öffentlichen Interesse an der Geheimhaltung oder einem überwiegenden Geheimhaltungsinte-
resse Dritter aus zwingenden Gründen zurücktreten muss.  
Ein Fall des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn die Erteilung der Information 
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1. die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes 

erhebliche Nachteile bereiten würde, 
 
2. die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gefährden würde oder  
 
3. dazu führen würde, dass Tatsachen, die nach einer öffentlichen Interessen dienenden 

Rechtsvorschrift oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer Personen geheim zu 
halten sind, aufgedeckt werden. 

 
(2) Die Entscheidung über das Absehen von der Information trifft die Leitung der öffentlichen 
Stelle oder eine von ihr bestimmte, bei der öffentlichen Stelle beschäftigte Person. Die Grün-
de für ein Absehen von der Information sind zu dokumentieren und der oder dem behördli-
chen Datenschutzbeauftragten mitzuteilen. Der Verantwortliche ergreift auch weitere geeigne-
te Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich 
der Bereitstellung der in Artikel 13 Absatz 1 und 2 und Artikel 14 Absatz 1 und 2 der Verord-
nung (EU) 2016/679 genannten Informationen für die Öffentlichkeit in präziser, transparenter, 
verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache. 
 
(3) Unterbleibt die Information in den Fällen des Absatzes 1 wegen eines vorübergehenden 
Hinderungsgrundes, kommt der Verantwortliche der Informationspflicht unter Berücksichti-
gung der spezifischen Umstände der Verarbeitung innerhalb einer angemessenen Frist ab 
Fortfall des Hinderungsgrundes nach, spätestens jedoch nach Ablauf von zwei Wochen. 
 
 

§ 24 
Auskunftsrecht der betroffenen Person 

 
(1) Unbeschadet von § 17 Absatz 4 besteht das Recht der betroffenen Person auf Auskunft 
gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 nicht, sofern die Erteilung der Auskunft 
hinter dem öffentlichen Interesse an der Geheimhaltung oder einem überwiegenden Geheim-
haltungsinteresse Dritter aus zwingenden Gründen zurücktreten muss.  
Ein Fall des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn die Erteilung der Auskunft 
 
1. die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes 

erhebliche Nachteile bereiten würde, 
 
2. die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gefährden würde oder  
 
3. dazu führen würde, dass Tatsachen, die nach einer öffentlichen Interessen dienenden 

Rechtsvorschrift oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer Personen geheim zu 
halten sind, aufgedeckt werden. 

 
Die betroffene Person kann keine Auskunft über personenbezogene Daten verlangen, die aus-
schließlich zu Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle gespeichert sind 
und deren Verarbeitung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausge-
schlossen ist. 
 
(2) Bezieht sich das Auskunftsersuchen auf personenbezogene Daten, die von Stellen des 
Verfassungsschutzes, der Gerichte, der Staatsanwaltschaft und der Polizei oder von Landesfi-
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nanzbehörden, soweit diese personenbezogene Daten für Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder zu Zwecken der Strafverfolgung speichern, 
sowie vom Bundesnachrichtendienst, des Amtes für den Militärischen Abschirmdienst und, 
soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, von anderen Behörden im Geschäftsbereich 
des für Verteidigung zuständigen Bundesministeriums übermittelt wurden, ist eine Auskunft 
nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. Gleiches gilt für die Erteilung einer Auskunft, 
die sich auf die Übermittlung personenbezogener Daten an diese Stellen bezieht. Hierfür dür-
fen personenbezogene Daten der betroffenen Person im erforderlichen Umfang verarbeitet 
werden. Die Zustimmung nach Satz 1 und 2 darf nur versagt werden, wenn dies zum Schutz 
der in Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a bis e der Verordnung (EU) 2016/679 genannten 
Rechtsgüter notwendig ist.  
 
(3) Die vollständige oder teilweise Ablehnung eines Antrags auf Auskunft bedarf keiner Be-
gründung, soweit durch die Begründung der Zweck der Ablehnung gefährdet würde. Sowohl 
die Entscheidung über die Ablehnung des Antrags auf Auskunft als auch die Entscheidung 
über das Absehen von der Begründung obliegt der Leiterin oder dem Leiter des für die Da-
tenverarbeitung Verantwortlichen. Die Entscheidung kann an eine der Leitung unmittelbar 
nachgeordnete Person übertragen werden. Die Gründe der Ablehnung sind zu dokumentieren. 
Soweit der Antrag auf Auskunft abgelehnt wird, hat der Verantwortliche die betroffene Per-
son darauf hinzuweisen, dass sie ihr Auskunftsrecht auch über die Berliner Beauftragte oder 
den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ausüben kann. Macht die 
betroffene Person von ihrem Recht nach Satz 3 Gebrauch, ist auf ihr Verlangen der oder dem 
Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit die Auskunft zu erteilen, so-
weit nicht die jeweils zuständige oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch 
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Die oder der Berliner Beauf-
tragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat die betroffene Person zumindest darüber 
zu unterrichten, dass alle erforderlichen Prüfungen erfolgt sind oder eine Überprüfung durch 
sie oder ihn stattgefunden hat. Diese Mitteilung kann die Information enthalten, ob daten-
schutzrechtliche Verstöße festgestellt wurden. Die Mitteilung der oder des Berliner Beauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit an die betroffene Person darf keine Rück-
schlüsse auf den Erkenntnisstand des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser nicht einer 
weitergehenden Ausnahme zugestimmt hat. 
 
(4) Unterbleibt die Auskunft in den Fällen des Absatzes 1 wegen eines vorübergehenden Hin-
derungsgrundes, kommt der Verantwortliche der Auskunftspflicht unter Berücksichtigung der 
spezifischen Umstände der Verarbeitung innerhalb einer angemessenen Frist ab Fortfall des 
Hinderungsgrundes nach, spätestens jedoch nach Ablauf von zwei Wochen. 
 
(5) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über personenbezogene Daten, die durch 
eine öffentliche Stelle nicht automatisiert verarbeitet werden, besteht nur soweit die betroffe-
ne Person Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und der für die Ertei-
lung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem von der betroffenen 
Person geltend gemachten Informationsinteresse steht. 
 
(6) Sind personenbezogene Daten in Akten gespeichert, so kann die betroffene Person bei der 
datenverarbeitenden Stelle zusätzlich zu der Auskunft nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 
2016/679 Einsicht in die Akten verlangen. Werden die Akten nicht zur betroffenen Person 
geführt, so können Hinweise zum Auffinden der zur betroffenen Person gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten gefordert werden, wenn das Auffinden auf andere Weise nicht oder nur 
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mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich wäre. Die Einsichtnahme ist grundsätzlich unzu-
lässig, wenn die Daten der betroffenen Person mit Daten Dritter oder geheimhaltungsbedürf-
tigen nicht personenbezogenen Daten derart verbunden sind, dass ihre Trennung nach ver-
schiedenen Zwecken auch durch Vervielfältigen und Unkenntlichmachung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist. Im Übrigen gelten für die Verweigerung der 
Einsicht in die Akten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 
 
(7) Der Senat legt dem Abgeordnetenhaus bis zum 30. Juni 2020 einen Bericht über die An-
wendung der Absätze 1 bis 5 vor. 
 
 

§ 25 
Recht auf Löschung 

 
Soweit öffentliche Stellen verpflichtet sind, Unterlagen einem öffentlichen Archiv zur Über-
nahme anzubieten, sind personenbezogene Daten zu löschen, wenn die Übernahme der ange-
botenen Unterlagen von dem öffentlichen Archiv als nicht archivwürdig abgelehnt oder wenn 
nach Ablauf der in § 7 Absatz 1 Satz 2 des Archivgesetzes des Landes Berlin vom 14. März 
2016 (GVBl. S. 96) bestimmten Frist nach dem Angebot keine Entscheidung über die Ar-
chivwürdigkeit getroffen wurde. Soweit eine Verpflichtung nach Satz 1 besteht, tritt an die 
Stelle des Rechts auf Löschung nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
2016/679 die Verpflichtung des Verantwortlichen, die Unterlagen unverzüglich dem öffentli-
chen Archiv anzubieten.  
 
 

Kapitel 4 
Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter 

 
 

§ 26 
Spezifische technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung einer 

rechtmäßigen Verarbeitung 
 
(1) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten zu im öffentlichen Interesse liegenden 
Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken, zu statistischen 
Zwecken oder für Verarbeitungen im Beschäftigungskontext automatisiert erfolgt oder wenn 
unabhängig vom Zweck in nicht geringfügigem Umfang Daten besonderer Kategorien im 
Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 erfasst werden, hat der Verant-
wortliche unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und 
der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung Maßnahmen zu ergrei-
fen, die gewährleisten, dass 
 
1. personenbezogene Daten jederzeit ihrem Ursprung zugeordnet werden können, 

 
2. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher Weise 

verarbeitet hat, 
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3. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollständig, aktuell 

und in einer Weise dokumentiert sind, dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden 
können und 
 

4. bei der Bereitstellung personenbezogener Daten eine Trennung der Daten nach den je-
weils verfolgten Zwecken und betroffenen Personen möglich ist. 

 
(2) Vor einer Entscheidung über den Einsatz oder eine wesentliche Änderung einer automati-
sierten Verarbeitung personenbezogener Daten sind die zu treffenden technischen und organi-
satorischen Maßnahmen auf der Grundlage einer Risikoanalyse zu ermitteln und in einem 
Datenschutzkonzept zu dokumentieren. Entsprechend der technischen Entwicklung und bei 
Änderungen der mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risiken ist die Ermittlung der 
Maßnahmen in angemessenen Abständen zu wiederholen. 
 
(3) Werden Systeme und Dienste, die für Verarbeitungen nach Absatz 1 genutzt werden, ge-
wartet, so ist durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, 
dass nur auf die für die Wartung erforderlichen personenbezogenen Daten zugegriffen werden 
kann. Diese Maßnahmen müssen insbesondere Folgendes gewährleisten 
 

1. die Wartung darf nur durch autorisiertes Personal erfolgen, 
 

2. jeder Wartungsvorgang darf nur mit Wissen und Wollen der speichernden Stelle erfolgen, 
 

3. die unbefugte Entfernung oder Übertragung personenbezogener Daten im Rahmen der 
Wartung ist zu verhindern und 
 

4. es ist sicherzustellen, dass alle Wartungsvorgänge kontrolliert und nach der Durchfüh-
rung nachvollzogen werden können. 

 
Soweit eine Wartung durch Auftragsverarbeiter erfolgt, muss der Vertrag oder das Rechtsin-
strument nach Artikel 28 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 Regelungen enthalten, die 
sicherstellen, dass der Auftragsverarbeiter keine personenbezogenen Daten, die ihm zur 
Kenntnis gelangen, an andere Stellen übermittelt. Die Durchführung von Wartungsarbeiten 
mit der Möglichkeit der Kenntniserlangung personenbezogener Daten durch Stellen außerhalb 
des Geltungsbereichs der Verordnung (EU) 2016/679 ist nur zulässig, wenn sie erforderlich 
sind und bei einer Übermittlung die Voraussetzungen des Artikels 45 oder 46 der Verordnung 
(EU) 2016/679 vorliegen. 
 

 
§ 27  

Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten be-
troffenen Person 

 
Ergänzend zu Artikel 34 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 gilt § 23 Absatz 1 für die 
Verpflichtung des Verantwortlichen, die von einer Verletzung des Schutzes personenbezoge-
ner Daten betroffene Person zu benachrichtigen, entsprechend.  
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Kapitel 5 

Sanktionen 
 

§ 28 
Geldbußen 

 
Gegen öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 und 2 sowie Stellen, die nach § 2 Absatz 
3 den Bestimmungen dieses Gesetzes unterliegen, werden keine Geldbußen verhängt. 
 
 

§ 29 
Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschriften 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen den Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679, 
dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz personenbezogene Daten, 
die nicht offenkundig sind, unbefugt verarbeitet. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet werden. 
 
(2) Wer die in Absatz 1 bezeichneten Handlungen gegen Entgelt oder in der Absicht begeht, 
sich oder eine andere Person zu bereichern oder zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
 
(3) Die Tat nach Absatz 2 wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt ist die betroffene 
Person, der Verantwortliche und die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und In-
formationsfreiheit. 
 
(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichtigung 
nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem Straf- oder Bußgeld-
verfahren gegen die meldepflichtige oder benachrichtigende Person oder deren in § 52 Absatz 
1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung der meldepflichti-
gen oder benachrichtigenden Person verwendet werden. 
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Teil 3 

Bestimmungen für Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 1 Absatz 1 
der Richtlinie (EU) 2016/680 

 
 

Kapitel 1 
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und allgemeine Grundsätze für die Verar-

beitung personenbezogener Daten 
 

§ 30 
Anwendungsbereich 

 
(1) Die Vorschriften dieses Teils gelten für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit, zuständigen öffentlichen Stellen, soweit sie Daten zum Zweck 
der Erfüllung dieser Aufgaben verarbeiten. Die öffentlichen Stellen gelten dabei als Verant-
wortliche. 
 
(2) Absatz 1 findet zudem Anwendung auf diejenigen öffentlichen Stellen, die für die Voll-
streckung von Strafen, von Maßnahmen im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 8 des Strafge-
setzbuches, von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes 
und von Geldbußen zuständig sind. 
 
(3) Soweit Teil 3 Vorschriften für Auftragsverarbeiter enthält, gilt er auch für diese. 
 
 

§ 31 
Begriffsbestimmungen 

 
Es bezeichnen die Begriffe: 
 

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (betroffene Person) beziehen; als identifizierbar wird 
eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zu-
ordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortda-
ten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, 
die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftli-
chen, kulturellen oder sozialen Identität dieser Person sind, identifiziert werden kann; 

 
2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 
Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, 
die Anpassung, die Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstel-
lung, den Abgleich, die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Ver-
nichtung; 
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3. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener 

Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken; 
 

4. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, bei 
der diese Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf 
eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte der Arbeits-
leistung, der wirtschaftlichen Lage, der Gesundheit, der persönlichen Vorlieben, der 
Interessen, der Zuverlässigkeit, des Verhaltens, der Aufenthaltsorte oder der Orts-
wechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen; 

 
5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, in 

der die Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifi-
schen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Infor-
mationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maß-
nahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die Daten keiner betroffenen Person zu-
gewiesen werden können; 

 
6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach be-

stimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, 
dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet ge-
führt wird; 

 
7. „Verantwortlicher“ die juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten entscheidet; 

 
8. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen ver-
arbeitet; 

 
9. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder ande-

re Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es 
sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht; Behörden, die im Rahmen eines be-
stimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder anderen Rechtsvor-
schriften personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die 
Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den 
geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung; 

 
10. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, 

die zur unbeabsichtigten oder unrechtmäßigen Vernichtung, zum Verlust, zur Verän-
derung oder zur unbefugten Offenlegung von oder zum unbefugten Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten geführt hat, die verarbeitet wurden; 

 
11. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen geneti-

schen Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeutige Informationen über die 
Physiologie oder die Gesundheit dieser Person liefern, insbesondere solche, die aus 
der Analyse einer biologischen Probe der Person gewonnen wurden; 
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12. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbe-

zogene Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen Merkma-
len einer natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung dieser natürlichen Per-
son ermöglichen oder bestätigen, insbesondere Gesichtsbilder oder daktyloskopische 
Daten; 

 
13. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geisti-

ge Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von Gesund-
heitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren Gesundheits-
zustand hervorgehen; 

 
14. „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ 

 
a) Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinun-

gen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerk-
schaftszugehörigkeit hervorgehen, 

 
b) genetische Daten, 

 
c) biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 

 
d) Gesundheitsdaten und 

 
e) Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung; 

 
15. „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 41 der Richtlinie 

(EU) 2016/680 eingerichtete unabhängige staatliche Stelle; 
 

16. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Organisation und ihre nachgeord-
neten Stellen sowie jede sonstige Einrichtung, die durch eine von zwei oder mehr 
Staaten geschlossene Übereinkunft oder auf der Grundlage einer solchen Übereinkunft 
geschaffen wurde; 

 
17. „Einwilligung“ jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und un-

missverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu ver-
stehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten einverstanden ist. 

 
 

§ 32 
Allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Personenbezogene Daten müssen 
 

1. auf rechtmäßige Weise und nach Treu und Glauben verarbeitet werden, 
 

2. für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und dürfen nicht in einer 
mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise verarbeitet werden, 
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3. dem Verarbeitungszweck entsprechen, für das Erreichen des Verarbeitungszwecks er-
forderlich sein und ihre Verarbeitung darf nicht außer Verhältnis zu diesem Zweck 
stehen, 

 
4. sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; dabei sind alle 

angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hin-
blick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder be-
richtigt werden und 

 
5. in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezo-

genen Daten gewährleistet; hierzu gehört auch ein durch geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen zu gewährleistender Schutz vor unbefugter oder unrecht-
mäßiger Verarbeitung, unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder 
unbeabsichtigter Schädigung. 

 
(2) Personenbezogene Daten dürfen nicht länger als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet 
werden, erforderlich ist, in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der be-
troffenen Personen ermöglicht. 
 
 
 

Kapitel 2 
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

 
§ 33 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
 
(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn 
sie erforderlich ist 
 

1. zur Aufgabenerfüllung, 
 

2. zur Wahrung lebenswichtiger Interessen einer natürlichen Person oder  
 

3. wenn sie sich auf Daten bezieht, die von der betroffenen Person offensichtlich öffent-
lich gemacht wurden. 

 
(2) Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet, sind geeignete Ga-
rantien für die Rechtsgüter der betroffenen Personen vorzusehen. Geeignete Garantien können 
insbesondere sein 
 

1. verbindliche Verfahrensvorschriften, die spezifische Anforderungen an die Datensi-
cherheit oder die Datenschutzkontrolle festlegen, 

 
2. die Festlegung von besonderen Aussonderungsprüffristen, 

 
3. die Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten, 
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4. die Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten innerhalb der ver-

antwortlichen Stelle, 
 

5. die von anderen Daten getrennte Verarbeitung, 
 

6. die Pseudonymisierung personenbezogener Daten, 
 

7. die Verschlüsselung personenbezogener Daten oder 
 

8. spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall einer Übermittlung oder Verarbeitung 
für andere Zwecke die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sicherstellen. 

 
 
 

§ 34 
Verarbeitung zu anderen Zwecken 

 
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu 
dem sie erhoben wurden, ist zulässig, wenn es sich bei dem anderen Zweck um einen der in § 
30 Absatz 1 und 2 genannten Zwecke handelt, der Verantwortliche befugt ist, Daten zu die-
sem Zweck zu verarbeiten, und die Verarbeitung zu diesem Zweck erforderlich und verhält-
nismäßig ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen, in § 30 Absatz 1 
und 2 nicht genannten Zweck ist zulässig, wenn sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist. 
 
 
 

§ 35 
Verarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen, archivarischen und statistischen  

Zwecken 
 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten, ist auch ohne Einwilligung für die Erfüllung einer der in § 30 Absatz 1 
und 2 genannten Aufgaben zu im öffentlichen Interesse liegenden, wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken oder für archivarische oder statistische Zwecke zulässig, 
wenn das öffentliche Interesse an der Durchführung des Vorhabens die schutzwürdigen Be-
lange der betroffenen Person erheblich überwiegt und der jeweilige Zweck nicht auf andere 
Weise erreicht werden kann. Nach Satz 1 übermittelte Daten dürfen nicht für andere Zwecke 
verarbeitet werden. 
 
(2) Der Verantwortliche sieht geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffe-
nen Personen vor. Die Daten sind insbesondere zu anonymisieren, sobald dies nach dem je-
weiligen Zweck möglich ist, es sei denn, berechtigte Interessen der betroffenen Person stehen 
dem entgegen. Bis eine Anonymisierung erfolgt, sind die Merkmale gesondert zu speichern, 
mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zu-
sammengeführt werden, soweit der jeweilige Zweck dies erfordert. Sie sind zu löschen, so-
bald der jeweilige Zweck erreicht ist.  
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
18. Wahlperiode 
 

Seite 34 Drucksache 18/1033  

 
(3) Die in den §§ 41 bis 44 vorgesehenen Rechte der betroffenen Person sind insoweit be-
schränkt, als diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistik-
zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die Beschränkung für die Erfül-
lung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. Das Auskunftsrecht nach  
§ 43 besteht darüber hinaus nicht, wenn die Daten für Zwecke der wissenschaftlichen For-
schung erforderlich sind und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern würde. 
 
(4) Diese Regelung tritt am 30. September 2025 außer Kraft. 
 
 
 

§ 36 
Einwilligung 

 
(1) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nach einer Rechtsvorschrift auf der 
Grundlage einer Einwilligung erfolgen kann, muss der Verantwortliche die Einwilligung der 
betroffenen Person nachweisen können. 
 
(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch schriftliche oder elektronische Er-
klärung und betrifft diese Erklärung noch andere Sachverhalte, muss das Ersuchen um Ein-
willigung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Spra-
che so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. 
 
(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene Person ist vor Abgabe der Ein-
willigung hiervon in Kenntnis zu setzen. 
 
(4) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung der betroffenen 
Person beruht. Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, müssen die 
Umstände der Erteilung berücksichtigt werden. Die betroffene Person ist auf den vorgesehe-
nen Zweck der Verarbeitung hinzuweisen. Die betroffene Person ist unter Darlegung der 
Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, dass sie die Einwilligung verweigern kann. 
 
(5) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden, muss sich die 
Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten beziehen. 
 
 
 

§ 37 
Verarbeitung auf Weisung des Verantwortlichen 

 
Jede einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, die Zugang 
zu personenbezogenen Daten hat, darf diese Daten ausschließlich auf Weisung des Verant-
wortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach einer Rechtsvorschrift zur Verarbeitung 
verpflichtet ist. 
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§ 38 

Datengeheimnis 
 
Mit Datenverarbeitung befasste Personen dürfen personenbezogene Daten nicht unbefugt ver-
arbeiten (Datengeheimnis). Sie sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis 
zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach der Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 
 
 

§ 39 
Automatisierte Einzelentscheidung 

 
(1) Eine ausschließlich auf einer automatischen Verarbeitung beruhende Entscheidung, die 
mit einer nachteiligen Rechtsfolge für die betroffene Person verbunden ist oder sie erheblich 
beeinträchtigt, ist nur zulässig, wenn sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist, die geeigne-
te Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person bietet, zumindest aber das 
Recht auf persönliches Eingreifen seitens des Verantwortlichen. 
 
(2) Entscheidungen nach Absatz 1 dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezoge-
ner Daten beruhen, sofern nicht geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechtsgüter sowie der 
berechtigten Interessen der betroffenen Personen getroffen wurden. 
 
(3) Profiling, das zur Folge hat, dass betroffene Personen auf der Grundlage von besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten diskriminiert werden, ist verboten. 
 
 

§ 40 
Gemeinsames Verfahren und automatisiertes Verfahren auf Abruf 

 
Die Vorschrift des § 21 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass § 49 an die Stelle des Arti-
kels 26 der Verordnung (EU) 2016/679 tritt. Zudem findet § 16 Absatz 2 Anwendung. 
 
 
 

Kapitel 3 
Rechte der betroffenen Person 

 
 

§ 41 
Allgemeine Informationen zu Datenverarbeitungen 

 
Der Verantwortliche hat für jedermann zugänglich zumindest Informationen zur Verfügung 
zu stellen über 
 

1. die Zwecke der von ihm vorgenommenen Verarbeitungen, 
 

2. die im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten bestehenden 
Rechte der betroffenen Personen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Ein-
schränkung der Verarbeitung, 
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3. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und der oder des Daten-

schutzbeauftragten, 
 

4. das Recht, die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit anzurufen und 

 
5. die Erreichbarkeit der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informati-

onsfreiheit. 
 
 

§ 42 
Benachrichtigung betroffener Personen 

 
(1) Ist die Benachrichtigung betroffener Personen über die Verarbeitung sie betreffender per-
sonenbezogener Daten in speziellen Rechtsvorschriften, insbesondere bei verdeckten Maß-
nahmen, vorgesehen oder angeordnet, so hat diese Benachrichtigung zumindest die folgenden 
Angaben zu enthalten: 
 
1. die in § 41 genannten Angaben, 
 
2. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,  
 
3. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien 
für die Festlegung dieser Dauer, 
 
4. gegebenenfalls die Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten, bei 
Übermittlungen an Empfänger in Drittländern oder internationale Organisationen auch Anga-
ben dazu sowie  
 
5. erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere, wenn die personenbezogenen 
Daten ohne Wissen der betroffenen Person erhoben wurden. 
 
(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann der Verantwortliche die Benachrichtigung insoweit und 
solange aufschieben, einschränken oder unterlassen, wie andernfalls 
 
1. die Erfüllung der in § 30 Absatz 1 und 2 genannten Aufgaben, 
 
2. die öffentliche Sicherheit oder  
 
3. Rechtsgüter Dritter  
 
gefährdet würden, wenn das Interesse an der Vermeidung dieser Gefahren das Informationsin-
teresse der betroffenen Person überwiegt. 
 
(3) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an Ver-
fassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst 
und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Behörden des Bundesministeri-
ums der Verteidigung, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig.  
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(4) Im Fall der Einschränkung nach Absatz 2 gilt § 43 Absatz 7 entsprechend. 
 
 

§ 43 
Auskunftsrecht 

 
(1) Der Verantwortliche hat betroffenen Personen auf Antrag Auskunft darüber zu erteilen, ob 
er sie betreffende Daten verarbeitet. Betroffene Personen haben darüber hinaus das Recht, 
Informationen zu erhalten über 
 

1. die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, und die Katego-
rie, zu der sie gehören, 

 
2. die verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, 

 
3. die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage, 

 
4. die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Daten of-

fengelegt worden sind, 
 

5. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, die Krite-
rien für die Festlegung dieser Dauer, 

 
6. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Ver-

arbeitung der Daten durch den Verantwortlichen, 
 

7. das Recht nach § 46, die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit anzurufen, 

 
8. Angaben zur Erreichbarkeit der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit sowie 
 

9. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung und Informationen über die 
involvierte Logik. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die in der Verarbeitung eingeschränkt 
sind und die nur deshalb verarbeitet werden, weil sie aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungs-
vorschriften nicht gelöscht werden dürfen, oder die ausschließlich Zwecken der Datensiche-
rung oder der Datenschutzkontrolle dienen, wenn die Auskunftserteilung einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordern würde und eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeig-
nete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. 
 
(3) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über personenbezogene Daten, die durch 
eine öffentliche Stelle nicht automatisiert verarbeitet werden, besteht nur soweit die betroffe-
ne Person Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und der für die Ertei-
lung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem von der betroffenen 
Person geltend gemachten Informationsinteresse steht. 
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(4) Der Verantwortliche kann unter den Voraussetzungen des § 42 Absatz 2 von der Auskunft 
nach Absatz 1 Satz 1 absehen oder die Auskunftserteilung nach Absatz 1 Satz 2 teilweise oder 
vollständig einschränken. 
 
(5) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an 
Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst 
und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Behörden des Bundesministeri-
ums der Verteidigung, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. 
 
(6) Der Verantwortliche hat die betroffene Person über das Absehen von oder die Einschrän-
kung einer Auskunft unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Dies gilt nicht, wenn bereits die 
Erteilung dieser Informationen eine Gefährdung im Sinne des § 42 Absatz 2 mit sich bringen 
würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung der 
Gründe den mit dem Absehen von oder der Einschränkung der Auskunft verfolgten Zweck 
gefährden würde. 
 
(7) Wird die betroffene Person nach Absatz 6 über das Absehen von oder die Einschränkung 
der Auskunft unterrichtet, kann sie ihr Auskunftsrecht auch über die Berliner Beauftragte oder 
den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ausüben. Der Verantwort-
liche hat die betroffene Person über diese Möglichkeit sowie darüber zu unterrichten, dass sie 
gemäß § 46 die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit anrufen oder gerichtlichen Rechtsschutz suchen kann. Macht die betroffene 
Person von ihrem Recht nach Satz 1 Gebrauch, ist die Auskunft auf ihr Verlangen der oder 
dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu erteilen, soweit nicht 
die zuständige oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit hat die betroffene Person zumindest darüber zu unterrichten, dass 
alle erforderlichen Prüfungen erfolgt sind oder eine Überprüfung durch sie oder ihn stattge-
funden hat. Diese Mitteilung kann die Information enthalten, ob datenschutzrechtliche Ver-
stöße festgestellt wurden. Die Mitteilung der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit an die betroffene Person darf keine Rückschlüsse auf den Erkennt-
nisstand des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser keiner weitergehenden Auskunft zu-
stimmt. Der Verantwortliche darf die Zustimmung nur insoweit und solange verweigern, wie 
er nach Absatz 4 von einer Auskunft absehen oder sie einschränken könnte. Die oder der Ber-
liner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat zudem die betroffene Person 
über ihr Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz zu unterrichten. 
 
(8) Der Verantwortliche hat die sachlichen und rechtlichen Gründe für die Entscheidung zu 
dokumentieren. 
 
 

§ 44 
Rechte auf Berichtigung und Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung 

 
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berich-
tigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Insbesondere im 
Fall von Aussagen oder Beurteilungen betrifft die Frage der Richtigkeit nicht den Inhalt der 
Aussage oder Beurteilung. Wenn die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Daten nicht festge-
stellt werden kann, tritt an die Stelle der Berichtigung eine Einschränkung der Verarbeitung. 
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In diesem Fall hat der Verantwortliche die betroffene Person zu unterrichten, bevor er die 
Einschränkung wieder aufhebt. Die betroffene Person kann zudem die Vervollständigung un-
vollständiger personenbezogener Daten verlangen, wenn dies unter Berücksichtigung der 
Verarbeitungszwecke angemessen ist. 
 
(2) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Lö-
schung sie betreffender Daten zu verlangen, wenn deren Verarbeitung unzulässig ist, deren 
Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist oder diese zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen. 
 
(3) Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der Verantwortliche deren Verar-
beitung einschränken, wenn 
 

1. Grund zu der Annahme besteht, dass eine Löschung schutzwürdige Interessen einer 
betroffenen Person beeinträchtigen würde,  

 
2. die Daten zu Beweiszwecken in Verfahren, die Zwecken des § 30 Absatz 1 oder 2 

dienen, weiter aufbewahrt werden müssen oder 
 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unver-
hältnismäßigem Aufwand möglich ist.  

 
In ihrer Verarbeitung nach Satz 1 eingeschränkte Daten dürfen nur zu dem Zweck, der ihrer 
Löschung entgegenstand oder sonst mit Einwilligung der betroffenen Person verarbeitet wer-
den. 
 
(4) Bei automatisierten Dateisystemen ist technisch sicherzustellen, dass eine Einschränkung 
der Verarbeitung eindeutig erkennbar ist und eine Verarbeitung für andere Zwecke nicht ohne 
weitere Prüfung möglich ist.  
 
(5) Hat der Verantwortliche eine Berichtigung vorgenommen, hat er der öffentlichen Stelle, 
die ihm die personenbezogenen Daten zuvor übermittelt hat, die Berichtigung mitzuteilen.  In 
Fällen der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung nach den Absätzen 
1 bis 3 hat der Verantwortliche Empfängern, denen die Daten übermittelt wurden, diese Maß-
nahmen mitzuteilen. Die Empfänger haben die Daten in eigener Verantwortung zu berichti-
gen, zu löschen oder ihre Verarbeitung einzuschränken. 
 
(6) Der Verantwortliche hat die betroffene Person über ein Absehen von der Berichtigung, 
Vervollständigung oder Löschung personenbezogener Daten oder über die an deren Stelle 
tretende Einschränkung der Verarbeitung schriftlich zu unterrichten. Dies gilt nicht, wenn 
bereits die Erteilung dieser Informationen eine Gefährdung im Sinne des § 42 Absatz 2 mit 
sich bringen würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die 
Mitteilung der Gründe den mit dem Absehen von der Unterrichtung verfolgten Zweck gefähr-
den würde. 
 
(7) § 43 Absatz 7 und 8 findet entsprechende Anwendung. 
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§ 45 

Verfahren für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person 
 
(1) Der Verantwortliche hat mit betroffenen Personen unter Verwendung einer klaren und 
einfachen Sprache in präziser, verständlicher und leicht zugänglicher Form zu kommunizie-
ren. Unbeschadet besonderer Formvorschriften und insbesondere der Anforderungen gemäß § 
50 Absatz 3 Nummer 8 soll er bei der Beantwortung von Anträgen grundsätzlich die für den 
Antrag gewählte Form verwenden. 
 
(2) Bei Anträgen hat der Verantwortliche die betroffene Person unbeschadet des § 43 Absatz 
6 und des § 44 Absatz 6 unverzüglich schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen, wie verfahren 
wurde. 
 
(3) Die Erteilung von Informationen nach § 41, die Benachrichtigungen nach den §§ 42 und 
52 und die Bearbeitung von Anträgen nach den §§ 43 und 44 erfolgen unentgeltlich. Bei of-
fenkundig unbegründeten oder exzessiven Anträgen nach den §§ 43 und 44 kann der Verant-
wortliche entweder eine angemessene Gebühr auf der Grundlage der Verwaltungskosten ver-
langen oder sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden. In diesem Fall muss der 
Verantwortliche den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags bele-
gen können. 
 
(4) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität einer betroffenen Person, die 
einen Antrag nach den §§ 43 oder 44 gestellt hat, soll er von ihr zusätzliche Informationen 
anfordern, die zur Bestätigung ihrer Identität erforderlich sind. 
 
 

§ 46 
Anrufung der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
 
(1) Jede betroffene Person kann sich unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe mit einer Be-
schwerde an die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit wenden, wenn sie der Auffassung ist, bei der Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten durch öffentliche Stellen zu den in § 30 genannten Zwecken in ihren 
Rechten verletzt worden zu sein. Dies gilt nicht für die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten durch die Gerichte, soweit diese die Daten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit ver-
arbeitet haben. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat 
die betroffene Person über den Stand und das Ergebnis der Beschwerde zu unterrichten und 
sie hierbei auf die Möglichkeit gerichtlichen Rechtsschutzes nach § 47 hinzuweisen. 
 
(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat eine bei ihr 
oder ihm eingelegte Beschwerde über eine Verarbeitung, die in die Zuständigkeit einer Auf-
sichtsbehörde des Bundes, eines anderen Landes oder in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union fällt, unverzüglich an die zuständige Aufsichtsbehörde weiterzuleiten. Sie 
oder er hat in diesem Fall die betroffene Person über die Weiterleitung zu unterrichten und ihr 
auf deren Ersuchen weitere Unterstützung zu leisten. 
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§ 47 

Rechtsschutz gegen Entscheidungen oder bei Untätigkeit der oder des Berliner Beauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

 
(1) Jede natürliche oder juristische Person kann unbeschadet anderer Rechtsbehelfe gericht-
lich gegen eine sie betreffende verbindliche Entscheidung der oder des Berliner Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit vorgehen. 
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend zugunsten betroffener Personen, wenn sich die oder der Berli-
ner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit mit einer Beschwerde nach § 46 
nicht befasst oder die betroffene Person nicht innerhalb von drei Monaten nach Einlegung der 
Beschwerde über den Stand oder das Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat. 
 
 
 
 

Kapitel 4 
Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter 

 
 

§ 48 Auftragsverarbeitung 
 
(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag eines Verantwortlichen durch andere Perso-
nen oder Stellen verarbeitet, hat der Verantwortliche für die Einhaltung der Vorschriften die-
ses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz zu sorgen. Die Rechte der be-
troffenen Personen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung 
und Schadensersatz sind in diesem Fall gegenüber dem Verantwortlichen geltend zu machen. 
 
(2) Ein Verantwortlicher darf nur solche Auftragsverarbeiter mit der Verarbeitung personen-
bezogener Daten beauftragen, die mit geeigneten technischen und organisatorischen Maß-
nahmen sicherstellen, dass die Verarbeitung im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen 
erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffenen Personen  gewährleistet wird. 
 
(3) Auftragsverarbeiter dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verantwortli-
chen keine weiteren Auftragsverarbeiter hinzuziehen. Hat der Verantwortliche dem Auf-
tragsverarbeiter eine allgemeine Genehmigung zur Hinzuziehung weiterer Auftragsverarbeiter 
erteilt, hat der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen über jede beabsichtigte Hinzuzie-
hung oder Ersetzung zu informieren. Der Verantwortliche kann in diesem Fall die Hinzuzie-
hung oder Ersetzung untersagen. 
 
(4) Zieht ein Auftragsverarbeiter einen weiteren Auftragsverarbeiter hinzu, so hat er diesem 
dieselben Verpflichtungen aus seinem Vertrag mit dem Verantwortlichen nach Absatz 5 auf-
zuerlegen, die auch für ihn gelten, soweit diese Pflichten für den weiteren Auftragsverarbeiter 
nicht schon aufgrund anderer Vorschriften verbindlich sind. Erfüllt ein weiterer Auftragsver-
arbeiter diese Verpflichtungen nicht, so haftet der ihn beauftragende Auftragsverarbeiter ge-
genüber dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten des weiteren Auftragsverar-
beiters.  
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(5) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter hat auf der Grundlage eines Vertrags 
oder eines anderen Rechtsinstruments zu erfolgen, der oder das den Auftragsverarbeiter an 
den Verantwortlichen bindet und der oder das den Gegenstand, die Dauer, die Art und den 
Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener 
Personen und die Rechte und Pflichten des Verantwortlichen festlegt. Der Vertrag oder das 
andere Rechtsinstrument haben insbesondere vorzusehen, dass der Auftragsverarbeiter 
 

1. nur auf dokumentierte  Weisung des Verantwortlichen handelt; ist der Auftragsverar-
beiter der Auffassung, dass eine Weisung rechtswidrig ist, hat er den Verantwortlichen 
unverzüglich zu informieren;  

 
2. gewährleistet, dass die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Per-

sonen zur Vertraulichkeit verpflichtet werden, soweit sie keiner angemessenen gesetz-
lichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

 
3. den Verantwortlichen mit geeigneten Mitteln dabei unterstützt, die Einhaltung der 

Bestimmungen über die Rechte der betroffenen Person zu gewährleisten; 
 

4. alle personenbezogenen Daten nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleis-
tungen nach Wahl des Verantwortlichen zurückgibt oder löscht und bestehende Ko-
pien vernichtet, wenn nicht nach einer Rechtsvorschrift eine Verpflichtung zur Spei-
cherung der Daten besteht; 

 
5. dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen, insbesondere die gemäß § 62 

erstellten Protokolle, zum Nachweis der Einhaltung seiner Pflichten zur Verfügung 
stellt; 

 
6. Überprüfungen, die von dem Verantwortlichen oder einer oder einem von diesem be-

auftragten Prüferin oder Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt;  
 

7. die in den Absätzen 3 und 4 aufgeführten Bedingungen für die Inanspruchnahme der 
Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält; 

 
8. alle gemäß § 50 erforderlichen Maßnahmen ergreift und  

 
9. unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehen-

den Informationen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in §§ 51 bis 54 und 56 
genannten Pflichten unterstützt. 

 
(6) Der Vertrag im Sinne des Absatzes 5 ist schriftlich oder elektronisch abzufassen. 
 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend, wenn die Wartung automatisierter Verfahren 
durch Dritte im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein Zugriff auf personenbezogene Da-
ten nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
(8) Ein Auftragsverarbeiter, der die Zwecke und Mittel der Verarbeitung unter Verstoß gegen 
diese Vorschrift bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher. 
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§ 49 

Gemeinsam Verantwortliche 
 
Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke und die Mittel der Verarbei-
tung fest, gelten sie als gemeinsam Verantwortliche. Gemeinsam Verantwortliche haben ihre 
jeweiligen Aufgaben und datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeiten in transparenter Form 
in einer Vereinbarung festzulegen, soweit diese nicht bereits in Rechtsvorschriften festgelegt 
sind. Aus der Vereinbarung muss insbesondere hervorgehen, wer welchen Informationspflich-
ten nachzukommen hat und wie und gegenüber wem betroffene Personen ihre Rechte wahr-
nehmen können. Eine entsprechende Vereinbarung hindert die betroffene Person nicht, ihre 
Rechte gegenüber jedem der gemeinsam Verantwortlichen geltend zu machen. 
 
 

§ 50 
Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung 

 
(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben unter Berücksichtigung des Stands 
der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwe-
cke der Verarbeitung sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere der mit der Ver-
arbeitung verbundenen Gefahren für die Rechtsgüter der betroffenen Personen die erforderli-
chen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, insbe-
sondere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten. 
 
(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen können unter anderem die Pseudonymisierung 
und Verschlüsselung personenbezogener Daten umfassen, soweit solche Mittel in Anbetracht 
der Verarbeitungszwecke möglich sind. Die Maßnahmen nach Absatz 1 sollen dazu führen, 
dass 

1. die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und 
Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sichergestellt werden und 

2. die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und der Zugang zu ihnen bei einem 
physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederhergestellt werden können. 

 
(3) Im Fall einer automatisierten Verarbeitung haben der Verantwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter nach einer Risikobewertung Maßnahmen zu ergreifen, die Folgendes bezwe-
cken: 
 

1. Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung 
durchgeführt wird, für Unbefugte (Zugangskontrolle), 

 
2. Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns, Löschens oder Entfer-

nens von Datenträgern (Datenträgerkontrolle), 
 

3. Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten sowie der unbe-
fugten Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung von gespeicherten personenbezo-
genen Daten (Speicherkontrolle), 

 
4. Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe von Ein-

richtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle), 
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5. Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems 
Berechtigten ausschließlich zu den von ihrer Zugangsberechtigung umfassten perso-
nenbezogenen Daten Zugang haben (Zugriffskontrolle), 

 
6. Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen perso-

nenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung übermittelt o-
der zur Verfügung gestellt wurden oder werden können (Übertragungskontrolle), 

 
7. Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, welche per-

sonenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem in automatisierte Verarbeitungs-
systeme eingegeben oder verändert worden sind (Eingabekontrolle), 

 
8. Gewährleistung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten sowie beim 

Transport von Datenträgern die Vertraulichkeit und Integrität der Daten geschützt 
werden (Transportkontrolle), 

 
9. Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt werden 

können (Wiederherstellbarkeit), 
 

10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen und auftre-
tende Fehlfunktionen gemeldet werden (Zuverlässigkeit), 

 
11. Gewährleistung, dass gespeicherte personenbezogene Daten nicht durch Fehlfunktio-

nen des Systems beschädigt werden können (Datenintegrität), 
 

12. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur 
entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftrags-
kontrolle),  

 
13. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten gegen Zerstörung oder Verlust ge-

schützt sind (Verfügbarkeitskontrolle), 
 

14. Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personenbezogene Da-
ten getrennt verarbeitet werden können (Trennbarkeit). 

 
Eine geeignete Maßnahme, die zur Verwirklichung der Zwecke nach Satz 1 Nr. 2 bis 5 und 8 
beiträgt, besteht in der Verwendung von dem Stand der Technik entsprechenden Verschlüsse-
lungsverfahren. 
 
(4) Vor einer Entscheidung über den Einsatz oder eine wesentliche Änderung einer automati-
sierten Verarbeitung personenbezogener Daten sind die zu treffenden technischen und organi-
satorischen Maßnahmen auf der Grundlage einer Risikoanalyse zu ermitteln und in einem 
Datenschutzkonzept zu dokumentieren. Entsprechend der technischen Entwicklung und bei 
Änderungen der mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risiken ist die Ermittlung der 
Maßnahmen in angemessenen Abständen zu wiederholen. 
 
(5) Werden Systeme und Dienste, die für automatisierte Verarbeitungen genutzt werden, ge-
wartet, so ist durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, 
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dass nur auf die für die Wartung unbedingt erforderlichen personenbezogenen Daten zugegrif-
fen werden kann. Diese Maßnahmen müssen insbesondere Folgendes gewährleisten 
 

1. die Wartung darf nur durch autorisiertes Personal erfolgen, 
 

2. jeder Wartungsvorgang darf nur mit Wissen und Wollen der speichernden Stelle er-
folgen, 

 
3. die unbefugte Entfernung oder Übertragung personenbezogener Daten im Rahmen 

der Wartung ist zu verhindern, 
 

4. es ist sicherzustellen, dass alle Wartungsvorgänge kontrolliert und nach der Durch-
führung nachvollzogen werden können. 

 
Soweit eine Wartung durch Auftragsverarbeiter erfolgt, muss der Vertrag oder das Rechtsin-
strument nach § 48 Absatz 5 Regelungen enthalten, die sicherstellen, dass der Auftragsverar-
beiter keine personenbezogenen Daten, die ihm zur Kenntnis gelangen, an andere Stellen 
übermittelt. Die Durchführung von Wartungsarbeiten mit der Möglichkeit der Kenntniserlan-
gung personenbezogener Daten durch Stellen außerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie 
(EU) 2016/680 ist nur zulässig, wenn sie erforderlich sind und bei einer Übermittlung die Vo-
raussetzungen des § 64 oder 65 vorliegen. 
 
 

§ 51 
Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Berliner  

Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
 
(1) Der Verantwortliche hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten unver-
züglich und möglichst innerhalb von 72 Stunden, nachdem sie ihm bekannt geworden ist, der 
oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu melden, es sei 
denn, dass die Verletzung voraussichtlich zu keiner Gefahr für die Rechtsgüter natürlicher 
Personen führt. Erfolgt die Meldung an die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit nicht innerhalb von 72 Stunden, ist die Verzöge-
rung zu begründen. 
 
(2) Ein Auftragsverarbeiter hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten un-
verzüglich dem Verantwortlichen zu melden. 
 
(3) Die Meldung nach Absatz 1 hat zumindest folgende Informationen zu enthalten: 
 

1. eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, die, 
soweit möglich, Angaben zu den Kategorien und der ungefähren Anzahl der betroffe-
nen Personen, zu den betroffenen Kategorien personenbezogener Daten und zu der 
ungefähren Anzahl der betroffenen personenbezogenen Datensätze zu enthalten hat, 

 
2. den Namen und die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten oder einer 

sonstigen Person oder Stelle, die weitere Informationen erteilen kann, 
 

3. eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung und 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
18. Wahlperiode 
 

Seite 46 Drucksache 18/1033  

 
 
4. eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Behandlung der Verletzung und der getroffenen Maßnahmen zur Abmil-
derung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen. 

 
(4) Wenn die Informationen nach Absatz 3 nicht zusammen mit der Meldung übermittelt 
werden können, hat der Verantwortliche sie unverzüglich nachzureichen, sobald sie ihm vor-
liegen. 
 
(5) Der Verantwortliche hat Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten zu doku-
mentieren. Die Dokumentation hat alle mit den Vorfällen zusammenhängenden Tatsachen, 
deren Auswirkungen und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen zu umfassen. 
 
(6) Soweit von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten personenbezogene 
Daten betroffen sind, die von einem oder an einen Verantwortlichen in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union übermittelt wurden, sind die in Absatz 3 genannten Infor-
mationen dem dortigen Verantwortlichen unverzüglich zu übermitteln. 
 
(7) Weitere Pflichten des Verantwortlichen zu Benachrichtigungen über Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener Daten bleiben unberührt. 
 
 

§ 52 
Benachrichtigung betroffener Personen bei Verletzungen des Schutzes  

personenbezogener Daten 
 
(1) Hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich eine erhebli-
che Gefahr für Rechtsgüter betroffener Personen zur Folge, so hat der Verantwortliche die 
betroffenen Personen unverzüglich über den Vorfall zu benachrichtigen. 
 
(2) Die Benachrichtigung nach Absatz 1 hat in klarer und einfacher Sprache die Art der Ver-
letzung des Schutzes personenbezogener Daten zu beschreiben und zumindest die in § 51 Ab-
satz 3 Nummer 2 bis 4 genannten Informationen und Maßnahmen zu enthalten. 
 
(3) Von der Benachrichtigung nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn 
 

1. der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrun-
gen getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die von der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten betroffenen Daten angewandt wurden; dies gilt insbesonde-
re für Vorkehrungen, durch die die Daten für unbefugte Personen unzugänglich ge-
macht wurden; 

 
2. der Verantwortliche durch im Anschluss an die Verletzung getroffene Maßnahmen si-

chergestellt hat, dass aller Wahrscheinlichkeit nach keine erhebliche Gefahr im Sinne 
des Absatzes 1 mehr besteht, oder  

 
3. dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre; in diesem Fall hat 

stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfol-
gen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert werden. 
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(4) Wenn der Verantwortliche die betroffenen Personen über eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten nicht benachrichtigt hat, kann die oder der Berliner Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit förmlich feststellen, dass ihrer oder seiner Auffassung 
nach die in Absatz 3 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Hierbei hat sie oder er die 
Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, dass die Verletzung eine erhebliche Gefahr im Sinne 
des Absatzes 1 zur Folge hat. 
 
(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen nach Absatz 1 kann unter den in § 42 Ab-
satz 2 genannten Voraussetzungen aufgeschoben, eingeschränkt oder unterlassen werden, 
soweit nicht die Interessen der betroffenen Person aufgrund der von der Verletzung ausge-
henden erheblichen Gefahr im Sinne des Absatzes 1 überwiegen. 
 
 

§ 53 
Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 

 
(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, auf-
grund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich 
eine erhebliche Gefahr für die Rechtsgüter betroffener Personen zur Folge, so hat der Verant-
wortliche vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für 
die betroffenen Personen durchzuführen. 
 
(2) Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohem Ge-
fahrenpotential kann eine gemeinsame Datenschutz-Folgenabschätzung vorgenommen wer-
den. 
 
(3) Der Verantwortliche hat die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten an 
der Durchführung der Folgenabschätzung zu beteiligen. 
 
(4) Die Folgenabschätzung hat den Rechten der von der Verarbeitung betroffenen Personen 
Rechnung zu tragen und zumindest Folgendes zu enthalten: 
 

1. eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der Zwe-
cke der Verarbeitung, 

 
2. eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvor-

gänge in Bezug auf deren Zweck,  
 

3. eine Bewertung der Gefahren für die Rechtsgüter der betroffenen Personen und 
 

4. die Maßnahmen, mit denen bestehenden Gefahren abgeholfen werden soll, einschließ-
lich der Garantien, der Sicherheitsvorkehrungen und der Verfahren, durch die der 
Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben nachgewiesen werden sollen. 

 
(5) Soweit erforderlich, hat der Verantwortliche eine Überprüfung durchzuführen, ob die Ver-
arbeitung den Maßgaben folgt, die sich aus der Folgenabschätzung ergeben haben. 
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§ 54 
Zusammenarbeit mit der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Infor-

mationsfreiheit 
 
Der Verantwortliche hat mit der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben zusammenzuarbeiten. 
 
 

§ 55 
Anhörung der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
 
(1) Der Verantwortliche hat vor der Inbetriebnahme von neu anzulegenden Dateisystemen die 
Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
anzuhören, wenn 
 

1. aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach § 53 hervorgeht, dass die Verarbeitung 
trotz Abhilfemaßnahmen eine erhebliche Gefahr für die Rechtsgüter der betroffenen 
Personen zur Folge hätte oder  

 
2. die Form der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung neuer Technologien, 

Mechanismen oder Verfahren, eine erhebliche Gefahr für die Rechtsgüter der be-
troffenen Personen zur Folge hat. 

 
Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kann eine Liste 
der Verarbeitungsvorgänge erstellen, die der Pflicht zur Anhörung nach Satz 1 unterliegen. 
 
(2) Der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit sind im Fal-
le des Absatzes 1 vorzulegen: 
 

1. die nach § 53 durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzung, 
 

2. gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des Verantwortlichen, der 
gemeinsam Verantwortlichen und der an der Verarbeitung beteiligten Auftragsverar-
beiter, 

 
3. Angaben zu den Zwecken und Mitteln der beabsichtigten Verarbeitung, 

 
4. Angaben zu den zum Schutz der Rechtsgüter der betroffenen Personen vorgesehenen 

Maßnahmen und Garantien und 
 

5. Name und Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten. 
 
Auf Anforderung sind ihr oder ihm zudem alle sonstigen Informationen zu übermitteln, die 
sie oder er benötigt, um die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sowie insbesondere die in Be-
zug auf den Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Personen bestehenden Ge-
fahren und die diesbezüglichen Garantien bewerten zu können. 
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(3) Falls die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Auf-
fassung ist, dass die geplante Verarbeitung gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen würde, ins-
besondere weil der Verantwortliche das Risiko nicht ausreichend ermittelt oder keine ausrei-
chenden Abhilfemaßnahmen getroffen hat, kann sie oder er dem Verantwortlichen und gege-
benenfalls dem Auftragsverarbeiter innerhalb eines Zeitraums von sechs Wochen nach Einlei-
tung der Anhörung schriftliche Empfehlungen unterbreiten, welche Maßnahmen noch ergrif-
fen werden sollten. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-
heit kann diese Frist um einen Monat verlängern, wenn die geplante Verarbeitung besonders 
komplex ist. Sie oder er hat in diesem Fall innerhalb eines Monats nach Einleitung der Anhö-
rung  den Verantwortlichen und gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter über die Fristverlän-
gerung zu informieren. 
 
(4) Hat die beabsichtigte Verarbeitung erhebliche Bedeutung für die Aufgabenerfüllung des 
Verantwortlichen und ist sie daher besonders dringlich, kann er mit der Verarbeitung nach 
Beginn der Anhörung, aber vor Ablauf der in Absatz 3 Satz 1 genannten Frist beginnen. In 
diesem Fall sind die Empfehlungen der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit im Nachhinein zu berücksichtigen und sind die Art und Weise der Verar-
beitung daraufhin gegebenenfalls anzupassen. 
 
 

§ 56 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

 
(1) Der Verantwortliche hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbeitungstätigkeiten zu 
führen, die in seine Zuständigkeit fallen. Dieses Verzeichnis hat die folgenden Angaben zu 
enthalten: 
 

1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des ge-
meinsam mit ihm Verantwortlichen sowie den Namen und die Kontaktdaten der oder 
des Datenschutzbeauftragten, 

 
2. die Zwecke der Verarbeitung, 

 
3. die Herkunft regelmäßig empfangener personenbezogener Daten, 

 
4. Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 

 
5. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten of-

fengelegt worden sind oder noch offengelegt werden sollen, 
 

6. eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personen-
bezogener Daten, 

 
7. gegebenenfalls die Verwendung von Profiling, 

 
8. gegebenenfalls die Kategorien von Übermittlungen personenbezogener Daten an Stel-

len in einem Drittstaat oder an eine internationale Organisation sowie geplante Über-
mittlungen, 
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9. die vorgesehenen Fristen für die Löschung oder die Überprüfung der Erforderlichkeit 

der Speicherung der verschiedenen Kategorien personenbezogener Daten, 
 

10. eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 
gemäß § 50 und 

 
11. Kategorien zugriffsberechtigter Personen oder Personengruppen. 

 
(2) Der Auftragsverarbeiter hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbeitungen zu füh-
ren, die er im Auftrag eines Verantwortlichen durchführt, das Folgendes zu enthalten hat: 
 

1. den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters, jedes Verantwortlichen, in 
dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie gegebenenfalls der oder des 
Datenschutzbeauftragten, 

 
2. gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an Stellen in einem 

Drittstaat oder an eine internationale Organisation unter Angabe des Staates oder der 
Organisation und 

 
3. eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 

gemäß § 50. 
 
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Verzeichnisse sind schriftlich oder elektronisch zu 
führen. 
 
(4) Verantwortliche und Auftragsverarbeiter haben auf Anforderung ihre Verzeichnisse der 
oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zur Verfügung zu 
stellen. 
 
 

§ 57 
Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

 
(1) Der Verantwortliche hat sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die Verarbei-
tung als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung selbst angemessene Vorkehrungen zu treffen, 
die geeignet sind, die Datenschutzgrundsätze wirksam umzusetzen, und die sicherstellen, dass 
die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die Rechte der betroffenen Personen ge-
schützt werden. Er hat hierbei den Stand der Technik, die Implementierungskosten und die 
Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren für 
die Rechtsgüter der betroffenen Personen zu berücksichtigen. Insbesondere sind die Verarbei-
tung personenbezogener Daten und die Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssys-
temen an dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu verarbei-
ten (Datensparsamkeit). Personenbezogene Daten sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu 
anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verarbeitungszweck möglich 
ist. 
 
(2) Der Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu tref-
fen, die sicherstellen, dass durch Voreinstellungen grundsätzlich nur solche personenbezoge-
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nen Daten verarbeitet werden können, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten 
Verarbeitungszweck erforderlich ist. Dies betrifft die Menge der erhobenen Daten, den Um-
fang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Die Maßnahmen müssen 
insbesondere gewährleisten, dass die Daten durch Voreinstellungen nicht automatisiert einer 
unbestimmten Anzahl von Personen zugänglich gemacht werden können. 
 
 

§ 58 
Unterscheidung zwischen verschiedenen Kategorien betroffener Personen 

 
Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung personenbezogener Daten so weit wie möglich 
zwischen den verschiedenen Kategorien betroffener Personen zu unterscheiden. Dies betrifft 
insbesondere folgende Kategorien: 
 

1. Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, dass sie eine Straftat begangen 
haben, 

 
2. Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, dass sie in naher Zukunft eine 

Straftat begehen werden, 
 

3. strafrechtlich Verurteilte, 
   

4. Opfer einer Straftat oder Personen, bei denen bestimmte Tatsachen darauf hindeuten, 
dass sie Opfer einer Straftat sein könnten, und 

 
5. andere Personen im Zusammenhang mit einer Straftat oder Personen, die mit den in 

den Nummern 1 bis 3 genannten Personen in Kontakt oder in Verbindung stehen. 
 
 

§ 59 
Unterscheidung zwischen Tatsachen und persönlichen Einschätzungen 

 
Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung so weit wie möglich danach zu unterscheiden, 
ob personenbezogene Daten auf Tatsachen oder auf persönlichen Einschätzungen beruhen. Zu 
diesem Zweck soll er, soweit dies im Rahmen der jeweiligen Verarbeitung möglich und an-
gemessen ist, Beurteilungen, die auf persönlichen Einschätzungen beruhen, als solche kennt-
lich machen. Es muss außerdem feststellbar sein, welche Stelle die Unterlagen führt, die der 
auf einer persönlichen Einschätzung beruhenden Beurteilung zugrunde liegen. 
 
 
 
 
 

§ 60 
Verfahren bei Übermittlungen 

 
(1) Der Verantwortliche hat angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, 
dass personenbezogene Daten, die unrichtig oder nicht mehr aktuell sind, nicht übermittelt 
oder sonst zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem Zweck hat er, soweit dies mit angemes-
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senem Aufwand möglich ist, die Qualität der Daten vor ihrer Übermittlung oder Bereitstel-
lung zu überprüfen. Bei jeder Übermittlung personenbezogener Daten hat er zudem, soweit 
dies möglich und angemessen ist, Informationen beizufügen, die es dem Empfänger gestatten, 
die Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit der Daten sowie deren Aktualität 
zu beurteilen. 
 
(2) Gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten besondere Bedingungen, so hat 
bei Datenübermittlungen die übermittelnde Stelle den Empfänger auf diese Bedingungen und 
die Pflicht zu ihrer Beachtung hinzuweisen. Die Hinweispflicht kann dadurch erfüllt werden, 
dass die Daten entsprechend markiert werden. 
 
(3) Die übermittelnde Stelle darf auf Empfänger in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und auf Einrichtungen und sonstige Stellen, die nach den Kapiteln 4 und 5 des Titels V 
des Dritten Teils des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union errichtet wur-
den, keine Bedingungen anwenden, die nicht auch für entsprechende innerstaatliche Daten-
übermittlungen gelten. 
 
 

§ 61 
Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten sowie Einschränkung der  

Verarbeitung 
 
(1) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind 
und unvollständige Daten zu vervollständigen, wenn dies unter Berücksichtigung der Verar-
beitungszwecke angemessen ist. 
 
(2) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, wenn ihre 
Verarbeitung unzulässig ist, sie zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden 
müssen oder ihre Kenntnis für seine Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. 
 
(3) § 44 Absatz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. Sind unrichtige personenbezogene Da-
ten oder personenbezogene Daten unrechtmäßig übermittelt worden, ist auch dies dem Emp-
fänger mitzuteilen. 
 
(4) Unbeschadet von in Rechtsvorschriften festgesetzten Höchstspeicher- oder Löschfristen 
hat der Verantwortliche für die Löschung von personenbezogenen Daten oder eine regelmäßi-
ge Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung angemessene Fristen vorzusehen und 
durch verfahrensrechtliche Vorkehrungen sicherzustellen, dass diese Fristen eingehalten wer-
den. 
 
 
 

§ 62 
Protokollierung 

 
(1) In automatisierten Verarbeitungssystemen haben Verantwortliche und Auftragsverarbeiter 
mindestens die folgenden Verarbeitungsvorgänge zu protokollieren: 
 

1. Erhebung, 
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2. Veränderung, 
 

3. Abfrage, 
 

4. Offenlegung einschließlich Übermittlung, 
 

5. Kombination und 
 

6. Löschung. 
 
(2) Die Protokolle über Abfragen und Offenlegungen müssen es ermöglichen, die Begrün-
dung, das Datum und die Uhrzeit dieser Vorgänge und so weit wie möglich die Identität der 
Person, die die personenbezogenen Daten abgefragt oder offengelegt hat, und die Identität des 
Empfängers der Daten festzustellen. 
 
(3) Die Protokolle dürfen ausschließlich für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Daten-
verarbeitung durch die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten, die Berli-
ner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und 
die betroffene Person sowie für die Eigenüberwachung, für die Gewährleistung der Integrität 
und Sicherheit der personenbezogenen Daten und für Strafverfahren verwendet werden. 
 
(4) Die Protokolldaten sind nach Ablauf von zwei Jahren seit ihrer Erstellung zu löschen. 
 
(5) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben die Protokolle der oder dem Ber-
liner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit auf Anforderung zur Verfügung 
zu stellen. 
 
 

§ 63 
Vertrauliche Meldung von Verstößen 

 
Der Verantwortliche hat zu ermöglichen, dass ihm vertrauliche Meldungen über in seinem 
Verantwortungsbereich erfolgende Verstöße gegen Datenschutzvorschriften zugeleitet werden 
können. 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 5 
Datenübermittlungen an Drittstaaten und an internationale Organisationen 

 
§ 64 

Allgemeine Voraussetzungen 
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(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen in Drittstaaten oder an internatio-
nale Organisationen ist bei Vorliegen der übrigen für Datenübermittlungen geltenden Voraus-
setzungen zulässig, wenn 
 

1. die Stelle oder internationale Organisation für die in § 30 Absatz 1 und 2 genannten 
Zwecke zuständig ist und 

 
2. die Europäische Kommission gemäß Artikel 36 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 

2016/680 einen Angemessenheitsbeschluss gefasst hat. 
 
(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten hat trotz des Vorliegens eines Angemessen-
heitsbeschlusses im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 und des zu berücksichtigenden öffentli-
chen Interesses an der Datenübermittlung zu unterbleiben, wenn im Einzelfall ein daten-
schutzrechtlich angemessener und die elementaren Menschenrechte wahrender Umgang mit 
den Daten beim Empfänger nicht hinreichend gesichert ist oder sonst überwiegende schutz-
würdige Interessen einer betroffenen Person entgegenstehen. Bei seiner Beurteilung hat der 
Verantwortliche maßgeblich zu berücksichtigen, ob der Empfänger im Einzelfall einen ange-
messenen Schutz der übermittelten Daten garantiert. 
 
(3) Wenn personenbezogene Daten, die aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden, nach Absatz 1 übermittelt werden sol-
len, muss diese Übermittlung zuvor von der zuständigen Stelle des anderen Mitgliedstaats 
genehmigt werden. Übermittlungen ohne vorherige Genehmigung sind nur dann zulässig, 
wenn die Übermittlung erforderlich ist, um eine unmittelbare und ernsthafte Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit eines Staates oder für die wesentlichen Interessen eines Mitgliedstaats 
abzuwehren, und die vorherige Genehmigung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Im 
Fall des Satzes 2 ist die Stelle des anderen Mitgliedstaats, die für die Erteilung der Genehmi-
gung zuständig gewesen wäre, unverzüglich über die Übermittlung zu unterrichten. 
 
(4) Der Verantwortliche, der Daten nach Absatz 1 übermittelt, hat durch geeignete Maßnah-
men sicherzustellen, dass der Empfänger die übermittelten Daten nur dann an andere Dritt-
staaten oder andere internationale Organisationen weiterübermittelt, wenn der Verantwortli-
che diese Übermittlung zuvor genehmigt hat. Bei der Entscheidung über die Erteilung der 
Genehmigung hat der Verantwortliche alle maßgeblichen Faktoren zu berücksichtigen, insbe-
sondere die Schwere der Straftat, den Zweck der ursprünglichen Übermittlung und das in dem 
Drittstaat oder der internationalen Organisation, an das oder an die die Daten weiterübermit-
telt werden sollen, bestehende Schutzniveau für personenbezogene Daten. Eine Genehmigung 
darf nur dann erfolgen, wenn auch eine direkte Übermittlung an den anderen Drittstaat oder 
die andere internationale Organisation zulässig wäre. Die Zuständigkeit für die Erteilung der 
Genehmigung kann auch abweichend geregelt werden. 
 
 
 

§ 65 
Datenübermittlung bei geeigneten Garantien 

 
(1) Liegt entgegen § 64 Absatz 1 Nummer 2 kein Beschluss nach Artikel 36 Absatz 3 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen der übrigen Voraussetzun-
gen des § 64 auch dann zulässig, wenn 
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1. in einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien für den Schutz perso-
nenbezogener Daten vorgesehen sind oder 

 
2. der Verantwortliche nach Beurteilung aller Umstände, die bei der Übermittlung eine 

Rolle spielen, zu der Auffassung gelangt ist, dass geeignete Garantien für den Schutz 
personenbezogener Daten bestehen. 

 
(2) Der Verantwortliche hat Übermittlungen nach Absatz 1 Nummer 2 zu dokumentieren. Die 
Dokumentation hat den Zeitpunkt der Übermittlung, die Identität des Empfängers, den Grund 
der Übermittlung und die übermittelten personenbezogenen Daten zu enthalten. Sie ist der 
oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit auf Anforderung 
zur Verfügung zu stellen. 
 
(3) Der Verantwortliche hat die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit jährlich über Übermittlungen zu unterrichten, die aufgrund 
einer Beurteilung nach Absatz 1 Nummer 2 erfolgt sind. In der Unterrichtung kann er die 
Empfänger und die Übermittlungszwecke angemessen kategorisieren. 
 
 

§ 66 
Datenübermittlung ohne geeignete Garantien 

 
(1) Liegt entgegen § 64 Absatz 1 Nummer 2 kein Beschluss nach Artikel 36 Absatz 3 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 vor und liegen auch keine geeigneten Garantien im Sinne des § 65 
Absatz 1 vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 64 auch 
dann zulässig, wenn die Übermittlung erforderlich ist 
 

1. zum Schutz lebenswichtiger Interessen einer natürlichen Person, 
 

2. zur Wahrung berechtigter Interessen der betroffenen Person, 
 

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
eines Staates, 

 
4. im Einzelfall für die in § 30 genannten Zwecke oder 

 
5. im Einzelfall zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-

chen im Zusammenhang mit den in § 30 genannten Zwecken. 
 
(2) Der Verantwortliche hat von einer Übermittlung nach Absatz 1 abzusehen, wenn die 
Grundrechte der betroffenen Person das öffentliche Interesse an der Übermittlung überwie-
gen. 
 
(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 65 Absatz 2 und 3 entsprechend. 
 
 

§ 67 
Sonstige Datenübermittlung an Empfänger in Drittstaaten 
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(1) Der Verantwortliche kann bei Vorliegen der übrigen für die Datenübermittlung in Dritt-
staaten geltenden Voraussetzungen im besonderen Einzelfall personenbezogene Daten unmit-
telbar an nicht in § 64 Absatz 1 Nummer 1 genannte Stellen in Drittstaaten übermitteln, wenn 
die Übermittlung für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist und 
 

1. im konkreten Fall keine Grundrechte der betroffenen Person das öffentliche Interesse 
an einer Übermittlung überwiegen, 

 
2. er die Übermittlung an die in § 64 Absatz 1 Nummer 1 genannten Stellen für wir-

kungslos oder ungeeignet hält, insbesondere weil sie nicht rechtzeitig durchgeführt 
werden kann, und 

 
3. er dem Empfänger die Zwecke der Verarbeitung mitteilt und ihn darauf hinweist, dass 

die übermittelten Daten nur in dem Umfang verarbeitet werden dürfen, in dem ihre 
Verarbeitung für diese Zwecke erforderlich ist. 

 
(2) Im Fall des Absatzes 1 hat der Verantwortliche die in § 64 Absatz 1 Nummer 1 genannten 
Behörden unverzüglich über die Übermittlung zu unterrichten, sofern dies nicht wirkungslos 
oder ungeeignet ist. 
 
(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 65 Absatz 2 und 3 entsprechend. 
 
(4) Bei Übermittlungen nach Absatz 1 hat der Verantwortliche den Empfänger zu verpflich-
ten, die übermittelten personenbezogenen Daten nur für den Zweck zu verarbeiten, für den sie 
übermittelt worden sind. 
 
(5) Abkommen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeili-
chen Zusammenarbeit bleiben unberührt. 
 
 
 

Kapitel 6 
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 

 
 

§ 68 
Gegenseitige Amtshilfe 

(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat den Daten-
schutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder sowie in den anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union Informationen zu übermitteln und Amtshilfe zu leisten, soweit dies für 
eine einheitliche Umsetzung und Anwendung der Richtlinie (EU) 2016/680 erforderlich ist. 
Die Amtshilfe betrifft insbesondere Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene Maßnahmen, 
beispielsweise Ersuchen um Konsultation oder um Vornahme von Nachprüfungen und Unter-
suchungen. 
 
(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat alle geeig-
neten Maßnahmen zu ergreifen, um Amtshilfeersuchen unverzüglich und spätestens innerhalb 
eines Monats nach deren Eingang nachzukommen. 
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(3) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit darf Amtshil-
feersuchen nur ablehnen, wenn 
 

1. sie oder er für den Gegenstand des Ersuchens oder für die Maßnahmen, die sie oder er 
durchführen soll, nicht zuständig ist oder 

 
2. ein Eingehen auf das Ersuchen gegen Rechtsvorschriften verstoßen würde. 

 
(4) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat die ersu-
chende Aufsichtsbehörde des anderen Staates über die Ergebnisse oder gegebenenfalls über 
den Fortgang der Maßnahmen zu informieren, die getroffen wurden, um dem Amtshilfeersu-
chen nachzukommen. Sie oder er hat im Fall des Absatzes 3 die Gründe für die Ablehnung 
des Ersuchens zu erläutern. 
 
(5) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat die Infor-
mationen, um die sie oder er von der Aufsichtsbehörde des anderen Staates ersucht wurde, in 
der Regel elektronisch und in einem standardisierten Format zu übermitteln. 
 
(6) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat Amtshil-
feersuchen kostenfrei zu erledigen, soweit sie oder er nicht im Einzelfall mit der Aufsichtsbe-
hörde des Bundes, des jeweiligen Landes oder des anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union die Erstattung entstandener Ausgaben vereinbart hat. 
 
(7) Ein Amtshilfeersuchen der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit hat alle erforderlichen Informationen zu enthalten; hierzu gehören insbesondere 
der Zweck und die Begründung des Ersuchens. Die auf das Ersuchen übermittelten Informati-
onen dürfen ausschließlich zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie angefordert wurden. 
 
 
 

Kapitel 7 
Haftung und Sanktionen 

 
 

§ 69 
Schadensersatz und Entschädigung 

 
(1) Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen Person durch eine Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, die nach einer nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Vor-
schrift rechtswidrig war, einen Schaden zugefügt, ist er oder sein Rechtsträger der betroffenen 
Person zum Schadensersatz verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit bei einer nicht-
automatisierten Verarbeitung der Schaden nicht auf ein Verschulden des Verantwortlichen 
zurückzuführen ist. 
 
(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann die betroffene Person eine 
angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 
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(3) Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten nicht ermit-
teln, welcher von mehreren beteiligten Verantwortlichen den Schaden verursacht hat, so haftet 
jeder Verantwortliche beziehungsweise sein Rechtsträger. 
 
(4) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden der betroffenen Person mitgewirkt, 
ist § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 
 
(5) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen geltenden Verjährungsvor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. 
 
 
 

§ 70 
Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschriften 

 
Für Verarbeitungen personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen im Rahmen von Tä-
tigkeiten nach § 30 Absatz 1 Satz 1, 3 oder Absatz 2 findet § 29 entsprechende Anwendung. 
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Teil 4 

 
Besondere Verarbeitungssituationen außerhalb des Anwendungsbereichs der 

Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680 
 

§ 71 
Öffentliche Auszeichnungen und Ehrungen 

 
(1) Zur Vorbereitung und Durchführung öffentlicher Auszeichnungen oder Ehrungen dürfen 
die zuständigen Stellen sowie die von ihnen besonders beauftragten Stellen die dazu erforder-
lichen personenbezogenen Daten einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten auch ohne Kenntnis der betroffenen Person verarbeiten. Die Verarbeitung dieser Daten 
für andere Zwecke ist nur mit Einwilligung der betroffenen Person zulässig. 
 
(2) Auf Anforderung der in Absatz 1 genannten Stellen dürfen andere öffentliche Stellen die 
zur Vorbereitung der Auszeichnung oder Ehrung erforderlichen Daten übermitteln. 
 
(3) Die Artikel 13, 14, 15 und 19 der Verordnung (EU) 2016/679 sind nicht anzuwenden. 
 
 
 
 

Teil 5 
Schlussvorschrift 

 
§ 72 

Übergangsvorschriften 
 
(1) Vor dem 6. Mai 2016 eingerichtete automatisierte Verarbeitungssysteme sind in Ausnah-
mefällen, in denen dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, spätestens 
bis zum 6. Mai 2023 mit § 62 Absatz 1 und 2 in Einklang zu bringen. 
 
(2) Die oder der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Amt befindliche Berli-
ner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit gilt als nach § 9 Absatz 1 Satz 1 
ernannt. Ihre oder seine statusrechtliche Stellung bleibt unberührt. Die Amtszeit gilt nach § 9 
Absatz 3 Satz 1 als zum 28. Januar 2016 begonnen. Der Aushändigung einer Ernennungsur-
kunde bedarf es nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2 
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Änderung des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Berlin 
 
Das Gesetz über den Verfassungsschutz in Berlin (Verfassungsschutzgesetz Berlin-VSG Ber-
lin) in der Fassung vom 25. Juni 2001, zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Dezember 2010 
(GVBl., S. 534), wird wie folgt geändert: 
 
1. In der Inhaltsübersicht wird nach § 32 folgende Angabe eingefügt: 
 
„§ 32a Unabhängige Datenschutzkontrolle“ 
 
 
2. § 2 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die für den Verfassungsschutz zuständige Abteilung ist Verantwortlicher im Sinne des § 31 
Nr. 7 des Berliner Datenschutzgesetzes in der Fassung vom [...]. 
 
 
3. § 8 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
„Die Verfassungsschutzbehörde darf die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Infor-
mationen einschließlich personenbezogener Daten verarbeiten und bei öffentlichen und nicht-
öffentlichen Stellen, insbesondere bei Privatpersonen, erheben, soweit nicht die anzuwenden-
den Bestimmungen des Berliner Datenschutzgesetzes oder besondere Regelungen in diesem 
Gesetz entgegenstehen; die Verarbeitung ist auch zulässig, wenn die betroffene Person ein-
gewilligt hat.“ 
 
 
4. § 8 Absatz 2 Satz 2 Nummer 10 wird wie folgt geändert: 
 
„10. Überwachung des Brief-, Post-, und Fernmeldeverkehrs nach Maßgabe des Art. 10-
Gesetzes, vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1254, 2298), zuletzt geändert durch Art. 12 des Ge-
setzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3202),“ 
 
 
5. § 11 wird wie folgt geändert: 
 
In der Überschrift wird das Wort „Informationen“ durch das Wort „Daten“ ersetzt. 
 
 
6. § 12 wird wie folgt geändert:  
 
a. In der Überschrift wird das Wort „Informationen“ durch das Wort „Daten“ ersetzt. 
 
b. In § 12 wird das Wort „Informationen“ durch das Wort „Daten“ ersetzt. 
 
 
7. § 14 wird wie folgt geändert: 
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a. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
„§ 14  Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten in Dateien“ 
 
b. In Absatz 1 wird das Wort „Informationen“ durch das Wort „Daten“ ersetzt.  
 
c. Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„(3) Die Verfassungsschutzbehörde hat die Verarbeitung von in Dateien gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten einzuschränken, wenn die Löschung unterbleibt, weil Grund zur An-
nahme besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen 
beeinträchtig würden. In der Verarbeitung eingeschränkte Daten sind entsprechend zu kenn-
zeichnen und dürfen nur mit Einwilligung der betroffenen Person verwendet werden.“ 
 
d. Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Verarbeitung von in Dateien gelöschten Informationen ist eingeschränkt.“ 
 
e. In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Informationen“ durch das Wort „Daten“ ersetzt.  
 
 
8. § 15 wird wie folgt geändert: 
 
a. Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 
 

„§ 15 
Berichtigung und Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten in Akten“ 
 
b. In Absatz 1 wird das Wort „Informationen“ durch das Wort „Daten“ ersetzt. 
 
c. Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„(2) Die Verfassungsschutzbehörde hat die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in 
Akten einzuschränken, wenn sie im Einzelfall feststellt, dass ohne die Einschränkung schutz-
würdige Interessen von betroffenen Personen beeinträchtigt würden und die Daten für ihre 
Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind. In der Verarbeitung eingeschränkte Daten 
sind mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen; sie dürfen nicht mehr genutzt oder 
übermittelt werden. Eine Aufhebung der Einschränkung ist möglich, wenn ihre Vorausset-
zungen nachträglich entfallen.“  
 
 
9. § 16 wird wie folgt geändert:  
 
a. In Absatz 1 werden die Wörter „dem Berliner Beauftragten für den Datenschutz und für das 
Recht auf Akteneinsicht“ durch die Wörter „der oder dem Berliner Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit“ ersetzt. 
 
b. Dem § 16 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
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„Die Verfassungsschutzbehörde führt ein Verzeichnis der geltenden Dateianordnungen.“ 
 
 
10. In § 18 Satz 1 ist das Wort „Informationen“ durch das Wort „Daten“ zu ersetzen.  
 
 
11. § 22 wird wie folgt geändert: 
 
a. In Absatz 2 wird das Wort „Information“ durch das Wort „Daten“ ersetzt. 
 
b. In Absatz 3 wird das Wort „Informationen“ durch das Wort „Daten“ ersetzt.  
 
 
12. § 23 wird wie folgt geändert: 
 
a. In Satz 1 wird das Wort „Information“ durch das Wort „Daten“ ersetzt. 
 
b. In Satz 3 wird das Wort „Information“ durch das Wort „Daten“ ersetzt. 
 
c. In Satz 5 wird das Wort „Information“ durch das Wort „Daten“ ersetzt. 
 
 
13. In § 24 wird das Wort „Information“ durch das Wort „Daten“ ersetzt. 
 
 
14. § 25 wird wie folgt geändert: 
 
a. In Satz 1 wird das Wort „Information“ durch das Wort „Daten“ ersetzt. 
 
b. In Satz 5 wird das Wort „Information“ durch das Wort „Daten“ ersetzt. 
 
 
15. In § 26 Satz 1 wird das Wort „Information“ durch das Wort „Daten“ ersetzt. 
 
 
16. § 27 wird wie folgt geändert: 
 
a. In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Information“ durch das Wort „Daten“ ersetzt. 
 
b. Absatz 6 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Vernichtung unterbleibt, wenn die Trennung von anderen Informationen, die zur Erfül-
lung der Aufgaben erforderlich sind, nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand erfolgen 
kann; in diesem Fall ist die Verarbeitung solcher Informationen eingeschränkt und entspre-
chend zu kennzeichnen.“ 
 
 
17. § 31 wird wie folgt geändert: 
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a. In Absatz 4 werden jeweils die Wörter „den“ bzw. „Dem“ bzw. „des“ durch die Wörter 
„die oder den“ bzw. „Der oder dem“ bzw. „der oder des“ und die Wörter „Berliner Beauftrag-
ten für den Datenschutz und das Recht auf Akteneinsicht“ durch die Wörter „Berliner Beauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit“ ersetzt. 
 
b. In Absatz 4 wird der Satz 4 gestrichen. 
 
 
18. Nach § 32 wird folgender § 32a eingefügt: 
 

„§ 32a  
Unabhängige Datenschutzkontrolle 

 
(1) Jede Person kann sich an die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit wenden, wenn sie der Ansicht ist, bei der Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten durch die Verfassungsschutzbehörde in ihren Rechten ver-
letzt worden zu sein. 
 
(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kontrolliert bei 
der Verfassungsschutzbehörde die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz. Soweit 
die Einhaltung von Vorschriften der Kontrolle durch die Kommission nach § 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 Grundgesetz unterliegt, unterliegt sie nicht der Kon-
trolle durch die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit, es sei denn, die Kommission ersucht die Berliner Beauftragte oder den 
Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, die Einhaltung der Vorschrif-
ten über den Datenschutz bei bestimmten Vorgängen oder in bestimmten Bereichen zu kon-
trollieren und ausschließlich ihr darüber zu berichten. 
 
(3) Die Verfassungsschutzbehörde ist verpflichtet, die Berliner Beauftragte oder den Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und ihre oder seine schriftlich beson-
ders Beauftragten bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben zu unterstützen. Den in Satz 1 
genannten Personen ist dabei insbesondere 
1. Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen, insbesondere in die gespei-
cherten Daten und in die Datenverarbeitungsprogramme, zu gewähren, die im Zusammenhang 
mit der Kontrolle nach Absatz 2 stehen.  
2. jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren. 
Dies gilt nicht, soweit das für Inneres zuständige Mitglied des Senats im Einzelfall feststellt, 
dass durch die Auskunft oder Einsicht die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet 
würde. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten ohne Beschränkung auf die Erfüllung der Aufgaben nach § 5. 
Sie gelten entsprechend für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch andere Stellen, 
wenn diese der Erfüllung der Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde nach § 5 dient. § 13 
Absatz 1 und 4 des Berliner Datenschutzgesetzes findet in diesen Fällen keine Anwendung.“ 
 
 
19. § 38 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„§ 38 
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Anwendbarkeit des Berliner Datenschutzgesetzes 

 
Bei der Erfüllung der Aufgaben nach § 5 durch die Verfassungsschutzbehörde sind neben den 
Bestimmungen des Teils 1 die §§ 31 und 36 Absatz 1 bis 4 und die §§ 37 bis 39, 48, 50, 69 
und 70 des Berliner Datenschutzgesetzes entsprechend anzuwenden. § 2 Absatz 9 und § 13 
Absatz 1 und 4 des Berliner Datenschutzgesetzes finden keine Anwendung.“  
 
 
20. § 39 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„§ 39 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
in Kraft. § 27a tritt außer Kraft, sobald das Bundesverfassungsschutzgesetz vom 20. Dezem-
ber 1990 (BGBl. I S. 2954, 2970), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes 
vom 16. Juni 2017 (BGBl. I S. 1634) wieder in seiner am 31. Dezember 2001 maßgeblichen 
Fassung gilt. Der Tag des Außerkrafttretens ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
bekannt zu machen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 3 
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Änderung des Gesetzes über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheits-
überprüfungen im Land Berlin 

 
Das Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen im 
Land Berlin (Berliner Sicherheitsüberprüfungsgesetz-BSÜG) in der Fassung vom 25. Juni 
2001, das zuletzt durch Artikel II des Gesetzes vom 06.07.2006 (GVBl. S. 711) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
 
a. Die Angabe zu § 23 wird wie folgt gefasst:  
„§ 23 Berichtigen, Löschen und Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten.“ 
 
b. Nach der Angabe zu § 33 wird folgende Angabe eingefügt: 
„§ 33a Anwendung des Berliner Datenschutzgesetzes“ 
 
c. Nach der Angabe zu § 33a wird folgende Angabe eingefügt: 
„§ 33b Unabhängige Datenschutzkontrolle“ 
 
 
2. § 23 wird wie folgt geändert: 
 
a. In der Überschrift wird das Wort „Sperren“ durch „Einschränkung der Verarbeitung“ er-
setzt.  
 
b. Absatz 1 wird Satz 3 wie folgt gefasst: 
 
„Informationen in Dateien, deren Verarbeitung eingeschränkt ist, sind entsprechend zu kenn-
zeichnen.“ 
 
 
3. § 24 wird wie folgt geändert: 
 
a. In Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter „den Berliner Beauftragten für Datenschutz und für 
das Recht auf Akteneinsicht“ durch die Wörter „die Berliner Beauftragte oder den Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit“ ersetzt.  
 
b. In Absatz 6 werden die Wörter „vom Berliner Beauftragten für Datenschutz und für das 
Recht auf Akteneinsicht“ durch die Wörter „von der oder dem Berliner Beauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit“ und die Wörter „die Verfassungsschutzbehörde“ durch 
die Wörter „das für Inneres zuständige Mitglied des Senats“ ersetzt. 
 
c. Absatz 7 wird gestrichen. 
 
 
4. Nach § 33 wird folgender § 33a eingefügt: 
 

„§ 33a 
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Anwendung des Berliner Datenschutzgesetzes 

 
Die Vorschriften des Berliner Datenschutzgesetzes finden wie folgt Anwendung: 
 

1. § 2 Absatz 9 und § 13 Absatz 1 und Absatz 4 finden keine Anwendung, 
 
2. § 31, § 36 Absatz 1 und 3, die §§ 37 bis 39, 48, 50, 69, 70 sind entsprechend anzuwen-
den.“ 

 
 
5. Nach § 33a wird folgender § 33b eingefügt: 
 

„§ 33b 
Unabhängige Datenschutzkontrolle 

 
(1) Jede Person kann sich an die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit wenden, wenn sie der Ansicht ist, bei der Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten nach diesem Gesetz durch öffentliche oder nichtöffentliche 
Stellen in ihren Rechten verletzt worden zu sein. 
 
(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kontrolliert bei 
den öffentlichen und den nichtöffentlichen Stellen die Einhaltung der anzuwendenden Vor-
schriften über den Datenschutz bei der Erfüllung der Aufgaben dieses Gesetzes. Soweit die 
Einhaltung von Vorschriften der Kontrolle durch die Kommission nach § 2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 Grundgesetz unterliegt, unterliegt diese nicht der Kon-
trolle durch die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit, es sei denn, die Kommission ersucht die Berliner Beauftragte oder den 
Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, die Einhaltung der Vorschrif-
ten über den Datenschutz bei bestimmten Vorgängen oder in bestimmten Bereichen zu kon-
trollieren und ausschließlich ihr darüber zu berichten. Der Kontrolle durch die Berliner Beauf-
tragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit unterliegen 
auch nicht personenbezogene Daten in Akten über die Sicherheitsüberprüfung, wenn die be-
troffene Person der Kontrolle der auf sie bezogenen Daten im Einzelfall gegenüber der oder 
dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit widerspricht. 
 
(3) Die öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen sind verpflichtet, die oder den Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und ihre oder seine schriftlich beson-
ders Beauftragten bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben zu unterstützen. Den in Satz 1 
genannten Personen ist dabei insbesondere 
1. Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen, insbesondere in die gespei-
cherten Daten und in die Datenverarbeitungsprogramme, zu gewähren, die im Zusammenhang 
mit der Kontrolle nach Absatz 2 stehen.  
2. jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren. 
§ 24 Absatz 6 gilt entsprechend.“ 
 
 
 

Artikel 4 
Inkraftreten, Außerkrafttreten 
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Dieses Gesetz tritt am 25. Mai 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Berliner Datenschutzgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1990 (GVBl. 1991, S. 16, 54), das 
zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 30. Mai 2016 (GVBl. S. 282) geändert worden ist, 
außer Kraft. 
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A. Begründung - Allgemeiner Teil 
 
Am 25. Mai 2018 wird die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 
119/1 vom 4.5.2016, S. 1) (Datenschutz-Grundverordnung, nachfolgend Verordnung (EU) 
2016/679) unmittelbar geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.  
Ziel des europäischen Gesetzgebers, für dessen Umsetzung die Form einer Verordnung ge-
wählt wurde, ist ein gleichmäßiges und hohes Datenschutzniveau für natürliche Personen und 
die Beseitigung von Hemmnissen für den Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der 
gesamten Union (Erwägungsgründe 10 und 13 der Verordnung (EU) 2016/679). 
Gemäß Artikel 288 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (nachfol-
gend AEUV) gelten EU-Verordnungen unmittelbar und bedürfen keiner Umsetzung in das 
mitgliedstaatliche Recht. Nichtsdestotrotz enthält die Verordnung (EU) 2016/679 Öffnungs-
klauseln für den nationalen Gesetzgeber mit Regelungsoptionen und konkreten Regelungsauf-
trägen, damit das allgemeine und das bereichsspezifische Datenschutzrecht soweit wie nötig 
angepasst werden kann. 
Der sich ergebende Anpassungsbedarf im allgemeinen Datenschutzrecht soll mit einer Neu-
fassung des Berliner Datenschutzgesetzes umgesetzt werden. Hierzu dürfen Wiederholungen 
von Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679 im nationalen Recht nur insoweit erfolgen, 
als diese im Falle von Präzisierungen oder Einschränkungen von Regelungen der Verordnung 
(EU) 2016/679 durch das nationale Recht erforderlich sind, um die Kohärenz zu wahren und 
die Vorschriften des nationalen Rechts für die Personen, für die sie gelten, verständlicher zu 
machen (Erwägungsgrund 8 der Verordnung (EU) 2016/679).  
Vom Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 nicht umfasst ist unter anderem die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstre-
ckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2016/679).  
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu diesen Zwecken wurde die Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke 
der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvoll-
streckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI des Rates (ABl. L 119/89 vom 4.5.2016, S. 89) (nachfolgend Richtlinie (EU) 
2016/680) erlassen, die gemäß ihrem Artikel 63 Absatz 1 bis zum 6. Mai 2018 von den Mit-
gliedstaaten in nationales Recht umzusetzen ist. 
Aufgrund der mit dem Erlass der Verordnung (EU) 2016/679 grundlegenden strukturellen 
Änderung des im Bereich des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und Privatsphäre 
anwendbaren Datenschutzrechts und durch die erforderliche Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680 würde eine bloße Änderung des Berliner Datenschutzgesetzes nicht genügen. Mit 
der Neufassung soll der Systemwechsel im Datenschutzrecht durch das Inkrafttreten der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 und der Auftrag zur Umsetzung der strukturell ähnlichen Richtlinie 
(EU) 2016/680 vollzogen werden. 
 
Weder vom Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 noch der Richtlinie (EU) 
2016/680 umfasst ist die Tätigkeit öffentlicher Stellen zu Zwecken der nationalen Sicherheit. 
Dies ergibt sich aus Artikel 4 Absatz 2 Satz 3 des Vertrages über die Europäische Union 
(EUV) und ist auch sekundärrechtlich klargestellt, siehe Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a 
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i.V.m. Erwägungsgrund 16 der Verordnung (EU) 2016/679 sowie Artikel 2 Absatz 3 Buch-
stabe a i.V.m. Erwägungsgrund 14 der Richtlinie (EU) 2016/680 (siehe auch BT-Drs. 
18/11325 S. 74, 79). Im Land Berlin betrifft dies die Datenverarbeitung zu Zwecken des Ver-
fassungsschutzes und nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz. Damit für diese Tätigkeiten 
gleichwohl ein der bisherigen Rechtslage entsprechender notwendiger Bestand an allgemei-
nen Datenschutzbestimmungen erhalten bleibt, müssen zeitgleich mit dem Inkrafttreten des 
neu gefassten Berliner Datenschutzgesetzes auch Änderungen in den Verweisungsnormen des 
Berliner Verfassungsschutzgesetzes und des Berliner Sicherheitsüberprüfungsgesetzes vorge-
nommen werden. Dies geht einher mit zusätzlichem gesetzlichen Änderungsbedarf in den 
beiden bereichsspezifischen Gesetzen, die den Erfordernissen der außerhalb des Anwen-
dungsbereichs des Unionsrechts fallenden Datenverarbeitungen im Bereich der nationalen 
Sicherheit Rechnung tragen. Durch die Orientierung an den im Zuge der Umsetzung der EU-
Datenschutzreform geänderten Bestimmungen des Bundesverfassungsschutzgesetzes und des 
Sicherheitsüberprüfungsgesetzes des Bundes (BT-Drs. 18/11325) wird zugleich sichergestellt, 
dass es nicht zu Problemen bei der länderübergreifenden nachrichtendienstlichen Zusammen-
arbeit, insbesondere bei der arbeitsteiligen Speicherung relevanter Informationen in einem 
einheitlichen Informationsverbund, aufgrund unterschiedlicher Datenverarbeitungsbestim-
mungen kommt. 
 
 
 
B. Begründung - Besonderer Teil 
 
 
Zu Artikel 1  
Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten in der Berliner Verwaltung 
(Berliner Datenschutzgesetz - BlnDSG) 
 
 
Zu Teil 1 Gemeinsame Bestimmungen 
 
Zu Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen 
 
Zu § 1 Zweck 
 
Die Vorschrift dient der Klarstellung des Regelungsgegenstandes. Wegen des Bezuges zu 
unterschiedlichen Rechtsakten der Europäischen Union sowie davon unabhängiger Regelun-
gen in den verschiedenen Teilen des Gesetzes, wird in Absatz 1 vorangestellt, dass im Berli-
ner Datenschutzgesetz Durchführungsregelungen in Ergänzung zur unmittelbar geltenden 
Verordnung (EU) 2016/679 getroffen werden, in Absatz 2, dass auch die Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/680 im Berliner Datenschutzgesetz vorgenommen wird und in Absatz 3, 
dass auch andere, von den  Absätzen 1 und 2 nicht erfasste Fälle der Verarbeitung personen-
bezogener Daten in den Regelungsbereich des Berliner Datenschutzgesetzes fallen. 
 
Zu § 2 Anwendungsbereich 
 
Zu Absatz 1 
Wie im bisherigen Berliner Datenschutzgesetz soll das Berliner Datenschutzgesetz für alle 
Behörden und sonstige öffentliche Stellen des Landes Berlin, einschließlich der Gerichte, so-
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wie für die landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts im Sinne des § 28 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes gelten. Zugleich wird der 
Begriff öffentliche Stellen definiert. 
 
Die Verordnung (EU) 2016/679 und die in Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlasse-
nen Vorschriften gelten auch für Gerichte. Mit der Aufsicht über justizielle Tätigkeit sollen 
allerdings besondere Stellen in der Justiz betraut werden.  
Nach Artikel 55 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 sind die Aufsichtsbehörden nicht 
zuständig für die Aufsicht über die von Gerichten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit vor-
genommenen Verarbeitungen personenbezogener Daten. Nach dem Erwägungsgrund 20 der 
Verordnung (EU) 2016/679 soll die Unabhängigkeit der Justiz bei der Ausübung der recht-
sprechenden Tätigkeit einschließlich ihrer Beschlussfassung unangetastet bleiben. Daraus 
ergibt sich im Umkehrschluss, dass die Verordnung (EU) 2016/679 auch für justizielle Tätig-
keiten gilt und lediglich eine besondere Aufsichtsorganisation erwartet wird (so auch BeckOK 
DatenschutzR/Eichler DS-GVO Art. 55 Rn. 11 m.w.N.). Dies gilt auch für den Rechnungshof 
(so auch Körffer in Paal/Pauly, DS-.-Grundverordnung, 1. Auflage 2017, Art. 55 Rn. 8) im 
Rahmen seiner unabhängigen Tätigkeit. 
Entsprechende Regelungen sind in Artikel 45 der Richtlinie (EU) 2016/680 enthalten. 
 
Es ist daher zu unterscheiden, ob die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Ge-
richte im Rahmen der justiziellen Tätigkeit erfolgt und ob die Verarbeitung in den Anwen-
dungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 oder der Richtlinie (EU) 2016/680 fällt: 
 
Zivil- und Fachgerichtsbarkeit (Rechtsprechung und justizielle Verwaltung): 

- Für die justizielle Tätigkeit (Rechtsprechung) von Zivilgerichten und der Fachge-
richtsbarkeit finden neben der unmittelbar geltenden Verordnung (EU) 2016/679 die 
Teile 1 und 2 des Berliner Datenschutzgesetzes Anwendung, unter Beachtung der be-
reichsspezifischen Regelungen, beispielsweise in der ZPO oder in den Verfahrensge-
setzen der Fachgerichtsbarkeit. 

- Im Rahmen der justiziellen Verwaltung gelten für die Zivilgerichte und die Fachge-
richtsbarkeiten die Verordnung (EU) 2016/679 und daneben die landesrechtlichen Re-
gelungen in Teil 1 und 2 des Berliner Datenschutzgesetzes. 

 
Strafgerichtsbarkeit (Rechtsprechung) 
Für die Strafgerichte gelten für den Bereich der justiziellen Tätigkeit bei Datenverarbeitungen 
zu den in Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 genannten 
Zwecken die in Teil 1 und 3 des Berliner Datenschutzgesetzes umgesetzten Regelungen unter 
Beachtung des Vorranges bereichsspezifischer Regelungen, beispielsweise in der StPO. 
 
Strafgerichtsbarkeit (justizielle Verwaltung und Staats-/Amtsanwaltschaft) 

- Für die justizielle Verwaltung der Strafgerichte und Staatsanwaltschaften (Datenver-
arbeitung zu Zwecken der Straftatenverhütung, -ermittlung, -verfolgung und -
vollstreckung) und bei Ausführung von Landesrecht gelten Teil 1 und Teil 3 des Ber-
liner Datenschutzgesetzes in Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 und gegebe-
nenfalls bereichsspezifisches Landesrecht. Bei Ausführung von bereichsspezifischem 
Bundesrecht gelten für die Strafgerichte und die Staatsanwaltschaften wiederum die 
dortigen Datenschutzbestimmungen vorrangig (Artikel 31 des Grundgesetzes).  

- Verarbeiten die Strafgerichte und Staatsanwaltschaften im Rahmen der justiziellen 
Verwaltung wiederum Daten zu anderen als den in der Richtlinie (EU) 2016/680 ge-

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=400&a=55&g=EWG_DSGVO&w=PAALPAULYKODSGVO&rn=8
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nannten Zwecken, gilt die Verordnung (EU) 2016/679 (Artikel 2 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679, Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680) und dane-
ben ergänzend das Berliner Datenschutzgesetz (§ 2 Absatz 2 Nummer 2) Teil 1 und 2. 

 
Im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 sind die Gerichte (Zivil- und Fachge-
richtsbarkeit) auch befugt, besondere Kategorien personenbezogener Daten zu verarbeiten. 
Dies ergibt sich unmittelbar aus Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EU) 
2016/679. Die Norm erfasst nur die justizielle, also originär rechtsprechende Tätigkeit der 
Gerichte. Sie stellt allerdings auf das Kriterium der Erforderlichkeit ab. Geht es z.B. in einem 
zivilgerichtlichen Verfahren über das Entgelt eines Arztes für eine Behandlung um die Frage, 
inwieweit ein Behandlungsfehler vorliegt, so kann und müssen Gesundheitsdaten eingeführt 
werden; etwas anderes gilt, wenn der Anspruchsgrund unstreitig ist, aber die Verjährungsein-
rede erhoben wird. Kommt es bei der Verjährungseinrede auf den genauen Behandlungszeit-
punkt an, so darf dieses Gesundheitsdatum ins Verfahren eingeführt werden (Beispiel nach 
Weichert in: Kühling/Buchner, DSGVO, Art. 9 Rn. 86). 
Soweit ein Gericht auch als Behörde fungiert, etwa als Grundbuchamt oder als Dienstherr der 
bei dem Gericht beschäftigten Personen, ist die Regelung aus Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe f 
der Verordnung (EU) 2016/679 nicht einschlägig.  
 
 
Zu Absatz 2 
Wie bisher gelten unter bestimmten Voraussetzungen auch privatrechtlich organisierte staatli-
che Beteiligungsgesellschaften als öffentliche Stellen. Die Regelung in § 2 Absatz 1 Satz 2 
des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes wird im neuen § 2 Absatz 2 konkretisiert. 
Der Anwendungsbereich des Berliner Datenschutzgesetzes ist für nicht-öffentliche Stellen 
immer eröffnet, soweit diese hoheitliche Aufgaben wahrnehmen. Hierunter fallen insbesonde-
re Beliehene. Bei der Wahrnehmung hoheitlicher Tätigkeit kommt es auf eine eventuelle 
staatliche Beteiligung oder die Gewährung staatlicher Zuwendungen nicht an. Zudem ist der 
Anwendungsbereich des Berliner Datenschutzgesetzes eröffnet, wenn eine nicht-öffentliche 
Stelle öffentliche Aufgaben außerhalb hoheitlicher Tätigkeit erfüllt, dann jedoch nur, wenn 
eine überwiegende Beteiligung des Landes Berlin durch Anteils- oder Stimmmehrheit besteht.  
 
Zu Absatz 3 
Die genannten Stellen unterfallen nur insoweit dem Anwendungsbereich, wie sie Verwal-
tungstätigkeiten wahrnehmen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Abge-
ordnetenhaus, seine Mitglieder, die Fraktionen sowie der jeweiligen Verwaltungen und Be-
schäftigten zur Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben ist vom Anwendungsbereich des 
Gesetzes nicht erfasst. 
 
Zu Absatz 4 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Verhütung, Ermitt-
lung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, ein-
schließlich der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit für diese Zwecke fällt 
nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679, sondern in denjenigen der 
Richtlinie (EU) 2016/680 (Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2016/679 in 
Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680). Da die Verordnung (EU) 
2016/679 in diesen Fällen nicht anwendbar ist, ist auch Teil 2 des Gesetzes nicht anzuwenden, 
da dieser Teil Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2016/679 enthält. 
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Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten ist in Teil 3 geregelt, durch den die Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680 erfolgt. Auch Teil 1, der ebenfalls Regelungen zur Umsetzung der Richtlinie ent-
hält, ist vollständig anzuwenden.  
Die Abgrenzung der Verarbeitung personenbezogener Daten, die der Verordnung (EU) 
2016/679 und Teil 2 des Gesetzes unterfällt zu derjenigen Verarbeitung, die Teil 3 unterfällt, 
erfolgt in der Begründung zu § 30. 
 
Zu Absatz 5 
Absatz 5 dient der Klarstellung, dass die Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679 unmit-
telbar Anwendung finden. Die in Teil 2 enthaltenen Durchführungsbestimmungen zur Ver-
ordnung (EU) 2016/679 treffen ergänzende und konkretisierende Regelungen und formulieren 
zum Teil Ausnahmen von Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679, soweit die Verord-
nung Ergänzungen, Konkretisierungen oder Ausnahmen gestattet. 
 
Zu Absatz 6 
Für öffentliche Stellen, die als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, findet das Berliner 
Datenschutzgesetz nur eingeschränkt Anwendung. Nur die Vorschriften über behördliche 
Datenschutzbeauftragte, Videoüberwachung und Fernmess- und Fernwirkdienste gelten für 
diese Stellen. Im Übrigen findet das Bundesdatenschutzgesetz Anwendung, so dass für die 
Wettbewerber möglichst einheitliche Bedingungen gelten. Nimmt eine öffentliche Stelle nur 
mit bestimmten Tätigkeiten als Unternehmen am Wettbewerb teil, gilt für die nicht-
wettbewerblichen Tätigkeiten das Berliner Datenschutzgesetz.  
 
Zu Absatz 7 
Durch die Erweiterung des Anwendungsbereichs in Satz 1 wird die Regelung des § 19 zur 
Privilegierung der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der freien Meinungs-
äußerung und der Informationsfreiheit auf nicht-öffentliche Stellen erweitert. Allerdings wer-
den die nicht-öffentlichen Stellen auch von den in § 19 vorgesehenen Pflichten erfasst. In 
Übereinstimmung mit Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679 wird in 
Satz 2 angeordnet, dass § 19 für nicht-öffentliche Stellen nicht anwendbar ist, wenn die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten ausschließlich zur Ausübung persönlicher oder familiärer 
Tätigkeiten dient. Durch diese Ausnahme wird sichergestellt, dass die Privilegierung persön-
licher oder familiärer Tätigkeiten, wie sie in der Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehen ist, 
gewahrt wird. Ohne die Ausnahme würden nicht-öffentliche Stellen anderenfalls wegen der 
Regelung in Absatz 9 in Verbindung mit Satz 1 zur Einhaltung der Vorgaben aus § 19 ver-
pflichtet werden. 
 
Zu Absatz 8 
Die Regelung entspricht inhaltlich § 2 Absatz 5 Satz 2 des bisher geltenden Berliner Daten-
schutzgesetzes. Besondere Rechtsvorschriften, die sich sowohl aus bereichsspezifischem 
Bundesrecht, wie auch aus bereichsspezifischem Berliner Landesrecht ergeben können, gehen 
den Bestimmungen des Berliner Datenschutzgesetzes vor. 
 
Zu Absatz 9 
Zur Vermeidung von Regelungslücken für den Schutz personenbezogener Daten wird die 
entsprechend Anwendung der Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679 und der Teile 1 
und 2 angeordnet. Insbesondere in den Fällen, die nicht dem Anwendungsbereich der Verord-
nung (EU) 2016/679 unterfallen und in denen auch keine umfassenden Regelungen im Fach-
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recht enthalten sind, soll ein angemessenes und möglichst einheitliches Datenschutzniveau 
sichergestellt werden. 
Die entsprechende Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679 und dieses Gesetzes betrifft 
auch die Verarbeitung personenbezogener Daten in Akten, die weder automatisiert, noch in 
einem Dateisystem gespeichert sind und die gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 von deren Anwendungsbereich ausgenommen sind. Dies können beispielsweise 
Akten in Papierform oder Aktensammlungen sein, die nicht nach bestimmten Kriterien (bei-
spielsweise einem Aktenplan) geordnet sind. Um einen umfassenden Schutz des Grundrechts 
auf informationelle Selbstbestimmung zu gewährleisten, sind auch in diesen Fällen Regelun-
gen zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen erforderlich. 
 
Zu den Absätzen 10 und 11 
Die Regelungen stellen Klarstellungen dar und konkretisieren den Geltungsbereich der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680 (Erwägungsgründe 101-103 der 
Richtlinie (EU) 2016/680siehe dazu Schaffland/Wiltfang, DSGVO, Art. 3 Rn. 15: § 1 Absatz 
6 BDSG (neu);).  
 
 
 
Zu Kapitel 2 Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Zu § 3 Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Durch die Vorschrift in Satz 1 wird eine allgemeine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten geschaffen. Aufgrund der Stellung in Teil 1 gilt die Regelung für 
alle Verarbeitungen personenbezogener Daten, unabhängig davon, ob diese dem Anwen-
dungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 oder der Richtlinie (EU) 2016/680 oder keinem 
der genannten Anwendungsbereiche unterfallen. Aus § 2 Absatz 8 ergibt sich jedoch, dass § 3 
Satz 1 nur anwendbar ist, soweit bereichsspezifisch keine abweichenden Regelungen beste-
hen.  
Gemäß Erwägungsgrund 45 Sätze 2 und 3 der Verordnung (EU) 2016/679 ist kein spezifi-
sches Gesetz für jeden individuellen Verarbeitungsvorgang notwendig. Ein Gesetz kann für 
mehrere Verarbeitungsvorgänge im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 ausreichend sein. Demnach können auch abstrakte bzw. allgemeine 
Normen geschaffen werden. 
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten nach § 3 Satz 1 setzt immer voraus, dass in einer 
gesonderten Rechtsvorschrift bestimmte Aufgaben oder die Ausübung öffentlicher Gewalt 
übertragen wurden und dass keine anderen, die betroffene Person weniger beeinträchtigenden 
Maßnahmen zur Aufgabenerfüllung oder Ausübung von öffentlicher Gewalt in Betracht 
kommen. 
Soweit der Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 eröffnet ist, stellt § 3 Satz 1 
eine Regelung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe e in Verbindung mit Absatz 
3 Satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 dar. Die für Datenverarbeitungen im Anwendungsbe-
reich der Richtlinie (EU) 2016/680 nach deren Artikel 8 Absatz 2 erforderliche Bestimmung 
der Ziele und Zwecke der Verarbeitung und die personenbezogenen Daten werden im Fach-
recht geregelt. 
Die Regelung des Satz 1 tritt gemäß Satz 2 am 30. Juni 2020 außer Kraft, so dass ab diesem 
Zeitpunkt die Verarbeitung personenbezogener Daten besonderer Rechtsgrundlagen bedarf, 
die sich insbesondere aus dem bereichsspezifischen Recht ergeben können. 
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Zu Kapitel 3 Datenschutzbeauftragte öffentlicher Stellen 
 
Nach Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679 und Artikel 32 Absatz 
1 der Richtlinie (EU) 2016/680 ist die Benennung einer oder eines Datenschutzbeauftragten 
bei der verantwortlichen öffentlichen Stelle vorgesehen. Zudem sind in den jeweiligen Kapi-
teln IV der Verordnung (EU)2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680 Vorgaben für die 
Stellung und Aufgaben der behördlichen Datenschutzbeauftragten enthalten, die in den §§ 4 
bis 6 umgesetzt werden.  
Die Regelung der Benennung, Stellung und Aufgaben der behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten erfolgt in Teil 1, um einheitliche Regelungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu schaffen, unabhängig davon, ob diese in den Anwendungsbe-
reich der Verordnung (EU) 2016/679, der Richtlinie (EU) 2016/680 oder in keinen der An-
wendungsbereiche fällt. 
Soweit in den Regelungen wörtliche Wiederholungen des Verordnungstextes enthalten sind, 
ist dies unvermeidlich, um die Regelungen der Richtlinie (EU) 2016/680 umzusetzen. 
 
 
Zu § 4 Benennung 
Zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 werden die in Artikel 37 der Verordnung (EU) 
2016/679 enthaltenen Regelungen in das Berliner Recht übernommen. 
 
Zu Absatz 3 
Die Verpflichtung zur Bestellung einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters wird aus § 
19a Absatz 1 Satz 1 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes übernommen.  
Die Regelungen zum Datenschutzbeauftragten in Kapitell IV Abschnitt 3 der Richtlinie (EU) 
2016/680 sehen weder eine Verpflichtung zur Benennung einer Stellvertretung vor, noch 
schließen sie eine solche aus. Die Verpflichtung zur Benennung einer Stellvertretung verbes-
sert die Überwachung und Durchsetzung der Regelungen zum Datenschutz beim Verantwort-
lichen und stärkt dadurch die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person. Zu diesem Zweck 
sieht Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 vor, dass auch strengere Garantien im 
nationalen Recht vorgesehen werden können. 
Auch die Regelungen zum Datenschutzbeauftragten in Kapitel IV Abschnitt 4 der Verord-
nung (EU) 2016/679 schließen die Benennung einer Vertretung der oder des obligatorischen 
Datenschutzbeauftragten nicht aus. 
Nicht auf die Vertreterin oder den Vertreter anwendbar ist die Regelung in § 5 Absatz 4 über 
die Unzulässigkeit der Abberufung oder der eingeschränkten Kündigungsmöglichkeit des 
Arbeitsverhältnisses. Durch die Regelung über die Stellvertretung soll einerseits vermieden 
werden, dass während der Abwesenheit der oder des Datenschutzbeauftragten, die Tätigkeiten 
nicht wahrgenommen werden können, andererseits soll die oder der Datenschutzbeauftragte 
aber auch die Möglichkeit haben, die Stellvertreterin oder den Stellvertreter im Rahmen der 
Arbeitsorganisation in die Wahrnehmung seiner Aufgaben einzubeziehen. Diese der oder dem 
Datenschutzbeauftragten nachgeordnete Stellung der Stellvertreterin oder des Stellvertreters 
erfordern jedoch nicht in gleichem Maße die Sicherung der Unabhängigkeit, wie bei der oder 
dem Datenschutzbeauftragten.  
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Zu § 5 Stellung 
 
Zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 werden die in Artikel 38 der Verordnung (EU) 
2016/679 enthaltenen Regelungen in die Absätze 1, 2, 3 und 5 übernommen. 
 
Zu Absatz 4 
Absatz 4 übernimmt die in § 19a Absatz 2 Satz 3 bis 5 des bisher geltenden Berliner Daten-
schutzgesetzes enthaltene Regelung zum besonderen Abberufungs- und Kündigungsschutz 
der oder des Datenschutzbeauftragten. 
 
Zu Absatz 5 
Absatz 5 soll die Umsetzung datenschutzrechtlicher Vorgaben erleichtern, indem eine jeder-
zeitige Kontaktaufnahmemöglichkeit betroffener Personen mit der oder dem Datenschutzbe-
auftragten vorgesehen wird. Um die Kontaktaufnahme möglichst niederschwellig zu gestal-
ten, wurde die Verschwiegenheitspflicht bezüglich der Identität oder Identifizierung der kon-
taktaufnehmenden betroffenen Person - auch gegenüber dem Verantwortlichen - vorgesehen. 
Verschwiegenheitspflichten aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften, beispielsweise aus § 
37 des Beamtenstatusgesetzes, können neben der Pflicht aus Satz 2 bestehen. 
Aufgrund der Verschwiegenheitspflicht kann der oder dem Datenschutzbeauftragten ein Aus-
kunftsverweigerungsrecht nach § 55 Absatz 1 der Strafprozessordnung zustehen, wenn der 
Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht beispielsweise eine Straftat nach § 203 des 
Strafgesetzbuches begründen würde. 
 
Zu Absatz 6 
Das Zeugnisverweigerungsrecht sichert die in Absatz 5 geregelte Verschwiegenheitspflicht 
ab. 
 
 
Zu § 6 Aufgaben 
 
Zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 werden die in Artikel 39 der Verordnung (EU) 
2016/679 enthaltenen Regelungen in das Berliner Recht übernommen. 
 
Zu Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 weist der oder dem Datenschutzbeauftragten eine Überwachungsfunktion 
zu. Danach hat die oder der Datenschutzbeauftragte die Einhaltung der europäischen und na-
tionalen Vorgaben zum Datenschutz zu überwachen. Weiterhin umfasst die Überwachung 
auch die Datenschutzstrategien der öffentlichen Stelle. Zur Überwachung der Datenschutz-
strategien gehört auch die Überwachung, ob und in welcher Form  Zuständigkeiten durch den 
Verantwortlichen zugewiesen werden und wie die an den Datenverarbeitungsvorgängen betei-
ligten Beschäftigten zum Umgang mit personenbezogenen Daten geschult werden. 
 
Satz 1 Nummer 3 weist der oder dem Datenschutzbeauftragten die Aufgabe zur Beratung im 
Zusammenhang mit einer Datenschutz-Folgenabschätzung zu, ebenso die Überwachung der 
Durchführung. Durch die Bezugnahme auf § 53 wird die Wahrnehmung der Aufgabe im 
Rahmen der Richtlinie (EU) 2016/680 klargestellt. Im Anwendungsbereich der Verordnung 
(EU) 2016/679 ergibt sich die Aufgabe unmittelbar aus Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) 2016/679.  
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In Satz 2 werden die Aufgaben der oder des Datenschutzbeauftragten bei einem Gericht oder 
beim Rechnungshof auf die Datenverarbeitungen beschränkt, die sich außerhalb derjenigen 
Tätigkeit bewegen, für die dem Gericht und dem Rechnungshof von Gesetzes wegen Unab-
hängigkeit garantiert wird. 
 
 
 
Zu Kapitel 4 Berliner Beauftragte oder Beauftragter für Datenschutz und Informations-
freiheit 
 
Artikel 51 der Verordnung (EU) 2016/679 und Artikel 41 der Richtlinie (EU) 2016/680 sehen 
die Errichtung unabhängiger Aufsichtsbehörden durch die Mitgliedstaaten für die Überwa-
chung der Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680 vor. 
Zudem sind in den jeweiligen Kapiteln VI der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie 
(EU) 2016/680 Vorgaben für die Unabhängigkeit, die Errichtung, die Zuständigkeit, die Auf-
gaben und die Befugnisse der Aufsichtsbehörde enthalten, die in den §§ 7 bis 13 umgesetzt 
werden. Soweit in den Regelungen wörtliche Wiederholungen des Verordnungstextes enthal-
ten sind, ist dies unvermeidlich, um die Regelungen der Richtlinie (EU) 2016/680 umzuset-
zen. 
 
 
Zu § 7 Errichtung 
 
Zur Umsetzung der Vorgabe in Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
2016/679 und Artikel 41 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 zur Errichtung unabhängiger 
Aufsichtsbehörden durch die Mitgliedstaaten wird die Regelung des § 22 Absatz 2 Satz 1 
Halbsatz 1 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes übernommen. Zugleich wird 
dadurch den Vorgaben in Artikel 52 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) und Artikel 42 Ab-
satz 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 nach völliger Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit 
der Aufsichtsbehörden gefolgt. 
 
 
Zu § 8 Zuständigkeit 
 
Zu Absatz 1 
In Absatz 1 wird der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
für alle öffentlichen Stellen des Landes Berlin übertragen, unabhängig davon, auf welcher 
Grundlage die öffentlichen Stellen personenbezogene Daten verarbeiten.  
 
Zu Absatz 2 
In Absatz 2 wird der oder dem Berliner Beauftragen für Datenschutz und Informationsfreiheit  
entsprechend § 40 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes die Zuständigkeit als Aufsichts-
behörde für die nicht-öffentlichen Stellen übertragen. 
 
Zu Absatz 3 
Die justizielle Tätigkeit der Gerichte unterliegt nicht der Aufsicht durch die Berliner Beauf-
tragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Die Regelung 
passt die bisherige Regelung (§ 24 Absatz 2 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgeset-
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zes), nach welcher die Gerichte der Kontrolle der oder des Berliner Beauftragten nur unterlie-
gen, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden, an den Wortlaut der Verordnung 
(EU) 2016/679 bzw. der Richtlinie (EU) 2016/680 an. Hierdurch wird Artikel 45 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt; Artikel 55 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 gilt 
hingegen unmittelbar.  
Dies gilt auch für den Rechnungshof im Rahmen seiner unabhängigen Tätigkeit (so auch 
Körffer in: Paal/Pauly, Datenschutz-Grundverordnung, 1. Auflage 2017, Art. 55 Rn. 8). 
 
 
Zu § 9 Ernennung und Beendigung des Amtsverhältnisses 
 
§ 9 regelt in Durchführung von Artikel 53 und Artikel 54 Absatz 1 Buchstaben b bis e der 
Verordnung (EU) 2016/679 und Artikel 43 Absatz 1 sowie Artikel 44 Absatz 2 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 das Verfahren und die Voraussetzungen für die Ernennung, die Amtszeit so-
wie die Zulässigkeit der Wiederwahl der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit. 
 
Zu Absatz 1 
Die in Satz 1 vorgesehenen Modalitäten der Ernennung dienen zugleich der Umsetzung der 
Regelungsaufträge in Artikel 53 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 und in Artikel 44 
Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2016/680. 
Gleichzeitig wird in Satz 2 entsprechend § 21 Absatz 1 des bisher geltenden Berliner Daten-
schutzgesetzes der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
die Aufgabe der oder des Landesbeauftragten für das Recht auf Akteneinsicht übertragen und 
die Amts- und Funktionsbezeichnung festgelegt. 
In Satz 3 werden entsprechend des Regelungsauftrages in Artikel 53 Absatz 2 und in Artikel 
54 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 und Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe 
b der Richtlinie (EU) 2016/680 die Anforderungen an die Qualifikation der oder des Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit festgelegt. 
 
Zu Absatz 2 
Die Regelung des § 21 Absatz 2 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes zum 
Amtseid wurde im Zusammenhang mit den zu regelnden Modalitäten des Ernennungsverfah-
rens übernommen.  
 
Zu Absatz 3 
Die im Wesentlichen aus dem bisherigen § 21 Absatz 3 des bisher geltenden Berliner Daten-
schutzgesetzes übernommenen Regelungen entsprechen den Vorgaben des Artikels 54 Absatz 
1 Buchstabe d, e und f Verordnung (EU) 2016/679. Davon umfasst ist die vorgesehene Pflicht 
der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zur Weiterfüh-
rung des Amtes bis zur Ernennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers.  
Die in § 21 Absatz 3 Satz 3 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes geregelte Ent-
lassungsmöglichkeit wird an die Regelungen des Artikels 53 Absatz 3 und 4 der Verordnung 
(EU) 2016/679 angepasst. Nach Artikel 53 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgt 
eine Amtsenthebung, wenn ein Mitglied der Aufsichtsbehörde entweder eine schwere Verfeh-
lung begangen hat oder wenn die Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Aufgaben nicht 
mehr erfüllt sind. Wegen der Regelung in Artikel 53 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 
und Artikel 43 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2016/680 konnte der bislang in § 21 Absatz 3 
Satz 3 des Berliner Datenschutzgesetzes enthaltene ausdrückliche Bezug auf die Entlassungs-

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=400&a=55&g=EWG_DSGVO&w=PAALPAULYKODSGVO&rn=8
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gründe bei einem Richterverhältnis auf Lebenszeit nicht aufrechterhalten werden. Materiell-
rechtlich dürften die insoweit im Deutschen Richtergesetz vorgesehenen Voraussetzungen 
regelmäßig eine schwere Verfehlung im Sinne der Regelung darstellen.  
 
 
Zu § 10 Rechtsstellung 
 
Zu Absatz 1 
Die Ausgestaltung als öffentlich-rechtliches Amtsverhältnis sichert die Unabhängigkeit der 
oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit rechtlich ab. Bei der 
Regelung handelt sich um eine Konkretisierung des nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) 2016/679 zu konkretisierenden Amtsverhältnisses. Damit ist verbunden, 
dass die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit nach § 11 
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b des Strafgesetzbuches Amtsträger im Sinne des Strafrechts 
ist und deshalb unter anderem die Straftatbestände der §§ 201, 203 Absatz 2, 204, 331, 332, 
353b und 355 des Strafgesetzbuches gelten. Zudem unterfällt sie oder er auch dem Beamten-
begriff im haftungsrechtlichen Sinne nach § 839 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung 
mit Artikel 34 des Grundgesetzes. 
 
Zu Absatz 2 und 3 
Die Regelungen dienen der Umsetzung von Artikel 42 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
Zu Absatz 4 
Absatz 4 enthält ein umfassendes Verbot sämtlicher nicht mit dem Amt zu vereinbarender 
Handlungen und Tätigkeiten, gleich ob entgeltlich oder unentgeltlich. Die Regelung ent-
spricht § 22 Absatz 3 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes, allerdings nach 
Maßgabe von Artikel 52 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 als Konkretisierung des 
allgemeinen Verbots der Ausübung mit dem Amt nicht zu vereinbarender Handlungen und 
Tätigkeiten. Die Befugnis zur Konkretisierung ergibt sich aus Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe f 
der Verordnung (EU) 2016/679.  
 
Zu Absatz 5 
Durch die Regelung wird die Vorgabe in Artikel 54 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 
zur Verschwiegenheitspflicht umgesetzt. Die Regelung aus § 23 des bisher geltenden Berliner 
Datenschutzgesetzes wird inhaltlich ergänzt um die Aussagegenehmigung der oder des amtie-
renden Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit sowie um die eigen-
ständige Ermessensentscheidung aufgrund der entfallenden Dienstaufsicht durch die Präsiden-
tin oder den Präsidenten des Abgeordnetenhauses. Die Regelungsbefugnis ergibt sich aus Ar-
tikel 54 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679. 
 
Zu Absatz 6 
Die Rechtsstellung der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit soll im Übrigen wie in § 22 Absatz 3 Satz 3 des bisher geltenden Berliner Datenschutzge-
setzes durch Vertrag geregelt werden.  
Auf das Amtsverhältnis sollen die beamtenrechtlichen Vorschriften des Landes Berlin sinn-
gemäß Anwendung finden. Diese Regelung ist im bisher geltenden Berliner Datenschutzge-
setz nicht enthalten, entspricht aber der geltenden Regelungslage. Aus Gründen der Rechtssi-
cherheit und Transparenz soll die sinngemäße Anwendung beamtenrechtlicher Vorschriften 
nunmehr auch im Gesetz geregelt werden. 
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Zu § 11 Aufgaben 
 
Zur Umsetzung des Artikels 46 der Richtlinie (EU) 2016/680 werden die in Artikel 57 der 
Verordnung (EU) 2016/679 enthaltenen Regelungen in das Berliner Recht übernommen. 
 
 
Zu § 12 Tätigkeitsbericht 
 
Zu Absatz 1 
Durch die Regelung wird die Verpflichtung zur Erstellung und Übermittlung eines Tätig-
keitsberichts an das Parlament über den Anwendungsbereich des unmittelbar geltenden Arti-
kels 59 der Verordnung (EU) 2016/679 hinaus erstreckt, unter anderem auch zur Umsetzung 
der gleichlautenden Vorgabe in Artikel 49 der Richtlinie (EU) 2016/680.  
Die Regelung entspricht § 29 Absatz 2 Satz 1 des bisher geltenden Berliner Datenschutzge-
setzes, jedoch entfällt zukünftig die Vorlagepflicht gegenüber dem Senat, um die Unabhän-
gigkeit der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu wah-
ren.  
 
Zu Absatz 2 
Die Stellungnahmeverpflichtung des Senats aus § 29 Absatz 2 Satz 2 des bisher geltenden 
Berliner Datenschutzgesetzes wird übernommen, allerdings wird die bisherige Stellungnah-
mefrist von drei Monaten auf sechs Monate erhöht. Mit der Verlängerung der Stellungnahme-
frist wird der möglichen Erhöhung des Umfangs und der Komplexität des Tätigkeitsberichts, 
wie sie aufgrund der Zunahme an Aufgaben der oder des Berliner Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit zu erwarten ist, Rechnung getragen. 
 
 
Zu § 13 Befugnisse 
 
§ 13 ergänzt die unmittelbar geltenden Befugnisse aus Artikel 58 der Verordnung (EU) 
2016/679. Gleichzeitig wird damit die Vorgabe von Artikel 58 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2016/679 mitumgesetzt, wonach ein ordnungsgemäßes Verfahren im Einklang mit der Charta 
festzulegen ist, nach dem die Aufsichtsbehörden ihre Befugnisse gemäß Artikel 58 Verord-
nung (EU) 2016/679 ausüben können. 
 
Zu Absatz 1 
Absatz 1 führt im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 die Beanstandungsbe-
fugnis der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit aus § 26 
Absatz 1 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes ein. Eine solche ist nach Artikel 
58 Absatz 1 bis 3 der Verordnung (EU) 2016/679 nicht vorgesehen, jedoch von der Öff-
nungsklausel in Artikel 58 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2016/679 gedeckt. Danach kann 
jeder Mitgliedstaat vorsehen, dass die Aufsichtsbehörden neben den in Artikel 58 Absatz 1, 2 
und 3 der Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehenen Befugnissen über zusätzliche Befugnisse 
verfügen.  
Eine Beanstandung mit der Möglichkeit zur Einholung einer Stellungnahme stellt eine 
zweckmäßige zusätzliche Befugnis für die oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit dar. Die Einholung einer Stellungnahme soll jedoch nicht – wie bis-
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her - verpflichtend vorgeschrieben werden, sondern vielmehr eine zusätzliche Option neben 
den anderen Befugnissen darstellen. Die Durchführung eines quasi vorgeschalteten Beanstan-
dungsverfahrens eröffnet die ressourcensparende Möglichkeit, dass festgestellte Verstöße 
gegen die Vorschriften des Datenschutzes der oder dem jeweils zuständigen Verantwortlichen 
mitgeteilt werden und diese vor der etwaigen Ausübung der Befugnisse nach Artikel 58 Ab-
satz 2 Verordnung (EU) 2016/679 unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur 
Stellungnahme erhalten. Die Angemessenheit der Frist für die Stellungnahme ist von den 
konkreten Umständen des Einzelfalls abhängig, insbesondere davon, ob der Beanstandung 
zugrundeliegende Verstöße gegen Datenschutzvorschriften weiterhin bestehen oder ob diese 
bereits beendet sind, von der Komplexität des zugrundeliegenden Sachverhaltes sowie der Art 
und des Umfanges erforderlicher Ermittlungen des Verantwortlichen. 
 
Zu Absatz 2 
Außerhalb des Anwendungsbereichs der Verordnung (EU) 2016/679 steht der oder dem Ber-
liner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit das Beanstandungsrecht nach 
Absatz 2 zur Verfügung. Dies betrifft insbesondere den Anwendungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2016/680, nach deren Artikel 47 Absatz 2 wirksame Abhilfebefugnisse bestehen müs-
sen. Als Beispiel wirksamer Abhilfebefugnisse sieht Artikel 47 Absatz 2 Buchstabe a der 
Richtlinie (EU) 2016/680 eine mögliche Warnung des Verantwortlichen vor, was einer Bean-
standung entspricht. Insbesondere gegenüber öffentlichen Stellen, die einer besonderen Bin-
dung an Recht und Gesetz unterliegen, entfaltet eine Beanstandung, dass eine beabsichtigte 
oder bisher vorgenommene Verarbeitung gegen Vorschriften der Richtlinie verstoßen könnte 
oder verstoßen hat, eine ausreichende Wirkung, um bestehende Verstöße abzustellen und zu-
künftige Verstöße verhindern zu können. Weitergehende Eingriffsbefugnisse der Aufsichts-
behörde im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 würden dazu führen, dass die 
für den Datenschutz zuständige Aufsichtsbehörde auch in fachliche Maßnahmen der Sicher-
heitsbehörden eingreifen könnte. Soweit die Einrichtung spezifischer Eingriffsmöglichkeiten 
erforderlich ist, um einen Ausgleich zwischen der Funktion der Aufsichtsbehörde und den 
spezifischen Aufgaben im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 zu schaffen, 
können diese im Fachrecht vorgesehen werden.  
Die Angemessenheit der im Rahmen des Beanstandung zu setzenden Frist zur Stellungnahme 
richtet sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls, insbesondere danach, ob der Be-
anstandung zugrundeliegende Verstöße gegen Datenschutzvorschriften weiterhin bestehen 
oder ob diese bereits beendet sind, nach der Komplexität des zugrundeliegenden Sachverhal-
tes sowie der Art und des Umfanges erforderlicher Ermittlungen des Verantwortlichen. 
 
Zu Absatz 3 
In denjenigen Fällen des Absatzes 1 oder 2, in denen die oder der Berliner Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit eine Beanstandung mit einer Frist zur Stellungnahme 
innerhalb einer angemessenen Frist verbunden hat, erhält die oder der Berliner Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit die Möglichkeit, den für die öffentliche Stelle jeweils 
zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses mit der Beanstandung befassen zu können. 
Eine Aufnahme auf die Tagesordnung des jeweiligen Ausschusses setzt jedoch voraus, dass 
zuvor zwischen der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
und der jeweiligen öffentlichen Stelle, deren Verarbeitung Gegenstand der Beanstandung ist, 
der Versuch einer Einigung unternommen wurde. Im Rahmen der Einigung sollen die Rechts-
ansichten der Beteiligten berücksichtigt und alternative Handlungsmöglichkeiten vorgeschla-
gen werden. Sofern der Versuch einer Einigung nicht dazu führt, dass die von der oder dem 
Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit beanstandeten Verstöße gegen 
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Datenschutzvorschriften oder Mängel beseitigt werden, erfolgt die Aufnahme auf die Tages-
ordnung des jeweils zuständigen Fachausschusses des Abgeordnetenhauses auf Antrag der 
oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Sie oder er kann im 
Rahmen der vom Abgeordnetenhaus vorgegebenen Sitzungstermine den Zeitpunkt wählen, ist 
dabei aber an die Vorgaben des Abgeordnetenhauses, insbesondere zu Form und Frist der 
Anmeldung, gebunden. 
In den Fällen einer Beanstandung, in denen die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit eine Beanstandung mit einer angemessenen Frist zur Stellungnahme 
verbunden hat, die Stellungnahme jedoch ohne Zustimmung der oder des Berliner Beauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit nicht erfolgt, kann eine Aufnahme auf die Ta-
gesordnung des für die öffentliche Stelle jeweils zuständigen Ausschusses auch ohne Versuch 
einer Einigung erfolgen. 
Die Möglichkeit der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
zur Aufnahme auf die Tagesordnung eines Ausschusses des Abgeordnetenhauses stellt eine 
Erweiterung der in Artikel 58 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 vorgese-
henen Befugnis zur Stellungnahme gegenüber dem Parlament, aufgrund der in Artikel 58 Ab-
satz 6 der Verordnung (EU) 2016/679 enthaltenen Öffnungsklausel, dar. 
Im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 stellt die in Absatz 3 vorgesehene Mög-
lichkeit eine wirksame Abhilfebefugnis im Sinne von Artikel 47 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 
2016/680 dar. 
 
Zu Absatz 4 
Die Regelung übernimmt die in § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 des bisher geltenden Berliner 
Datenschutzgesetzes normierten Zugangsrechte der oder des Berliner Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit. Hierdurch wird die gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe f 
der Verordnung (EU) 2016/679 zur Ausübung der Untersuchungsbefugnisse notwendige mit-
gliedstaatliche Verfahrensvorschrift für die Zugangs- und Betretungsrechte von Diensträumen 
und Anlagen geschaffen. 
 
Zu Absatz 5 
Aufgrund von Artikel 58 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 wird die in § 24 Absatz 5 
Satz 4 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes enthaltene Befugnis der oder des 
Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, einen strafbewehrten Verstoß 
gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen zur Anzeige zu bringen, übernommen.  
 
Zu Absatz 6 
Absatz 5 schafft eine eigene Rechtsgrundlage für die Berliner Beauftragte oder den Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, um die mit der Wahrnehmung der 
Befugnisse erforderlichen personenbezogenen Daten, einschließlich besonderer Kategorien, 
verarbeiten zu können. Satz 3 enthält Regelbeispiele für ein erhebliches öffentliches Interesse 
im Zusammenhang mit der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten. 
 
Zu Absatz 7 
Absatz 7 stellt im Einklang mit dem Erwägungsgrund 143 der Verordnung (EU) 2016/679 
klar, dass die nach Artikel 263 AEUV vorgesehene Klagemöglichkeit vor dem Europäischen 
Gerichtshof auch durch die oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit wahrgenommen werden kann.  
 
Zu Absatz 8 
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Das Berliner Datenschutzgesetz gilt nach § 2 Absatz 2 Satz 1 auch für Vereinigungen des 
privaten Rechts, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen und an denen das 
Land Berlin mit absoluter Mehrheit der Anteile oder mit absoluter Mehrheit der Stimmen be-
teiligt ist. Nach § 2 Absatz 2 Satz 2 gilt es zudem, unabhängig von einer Beteiligung öffentli-
cher Stellen, für nicht-öffentliche Stellen, die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen. Da für sol-
che Stellen die Verpflichtung aus Absatz 4 mit einem Eingriff in das Grundrecht aus Artikel 
13 Absatz 1 des Grundgesetzes verbunden sein kann, dient Absatz 8 der Erfüllung des Zitier-
gebotes aus Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes. 
 
 
 
 
Zu Teil 2 
Durchführungsbestimmungen für Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 2 der 
Verordnung (EU) 2016/679 
 
 
Zu Kapitel 1 Grundsätze der  Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Zu § 14 Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
 
Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 enthält in Absatz 1 ein grundsätzliches Verbot der 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten und zählt die Kategorien auf, 
zu denen beispielsweise die ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse Überzeugun-
gen, die Gewerkschaftszugehörigkeit oder Gesundheitsdaten gehören. In Absatz 2 des Arti-
kels 9 sind in den Buchstaben a, c, d, e und f Ausnahmen von dem Verbot der Verarbeitung 
besonderer Kategorien personenbezogener Daten enthalten, die unmittelbar gelten. In Artikel 
9 Absatz 2 Buchstabe b, g, h und i sind weitere Ausnahmetatbestände enthalten, die jedoch 
durch europäisches oder nationales Recht zur Geltung gebracht werden müssen. Unter ande-
rem diesem Zweck dient § 14. 
 
Zu Absatz 1 
In Absatz 1 Nummer 1 wird von der Möglichkeit in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 Gebrauch gemacht, durch nationales Recht die Verarbeitung beson-
derer Kategorien personenbezogener Daten im Hinblick auf das Dienst- und Arbeitsrecht und 
das Recht der sozialen Sicherheit zu ermöglichen.  
Absatz 1 Nummer 2 ermöglicht entsprechend Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe h der Verordnung 
(EU) 2016/679 die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten.  
Absatz 1 Nummer 3 ermöglicht entsprechend Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe i der Verordnung 
(EU) 2016/679 die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten. 
Die  Regelungen in § 14 Absatz 1 Nummer 2 und 3 sind zum Teil bereits Bestandteil von § 6a 
Absatz 3 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes. 
 
Zu Absatz 2 
Absatz 2 sieht die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten in Fällen 
des Artikels 9 Absatz 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) 2016/679 unter den dort genannten 
besonderen Voraussetzungen vor und bestimmt in den Nummern 1 und 2 das erhebliche öf-
fentliche Interesse näher. Um ein angemessenes Verhältnis zu den in den Nummern 1 und 2 
verfolgten Zielen herzustellen, ist eine Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-
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ner Daten nach Absatz 2 nur zulässig, wenn eine vorzunehmende Interessenabwägung ein 
Überwiegen der öffentlichen Interessen ergibt.   
 
Zu Absatz 3 
Absatz 3 enthält die Verpflichtung zur Einhaltung spezifischer Maßnahmen und geeigneter 
Garantien zur Wahrung der Grundrechte und  Interessen der betroffenen Personen, wie dies in 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b, g und i der Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehen ist. Die 
beispielhafte Aufzählung in Satz 2 ist nicht abschließend und nicht auf die Auswahl einer der 
genannten Maßnahmen beschränkt.   
 
 
Zu § 15 Verarbeitung zu anderen Zwecken 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, zu einem anderen Zweck, als zu demjenigen, zu 
dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, kann gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 erfolgen, wenn die betroffene Person in die Verarbeitung zu dem 
geänderten Zweck einwilligt oder aufgrund einer Rechtsvorschrift der Europäischen Union 
oder der Mitgliedstaaten. § 15 macht von dieser Regelungsbefugnis Gebrauch. Die neben die-
ser Möglichkeit zur mitgliedstaatlichen Regelung in Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2016/679 vorgesehenen und unmittelbar geltenden Möglichkeiten zu einer zweckändernden 
Verarbeitung (aufgrund einer Einwilligung oder unter den Voraussetzungen der Buchstaben a 
sowie c bis f des Artikels 6 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679) bleiben unberührt. 
 
Zu Absatz 1 
Absatz 1 Satz 1 enthält eine abschließende Aufzählung derjenigen Alternativen, nach denen 
durch mitgliedstaatliches Recht eine zweckändernde Verarbeitung personenbezogener Daten 
zulässig ist. Die Alternativen berücksichtigen die Vorgabe aus Artikel 6 Absatz 4 der Verord-
nung (EU) 2016/679, wonach eine mitgliedstaatliche Regelung zugleich eine in einer demo-
kratischen Gesellschaft notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der in Arti-
kel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Ziele darstellen muss. 
Nummer 1, die § 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 6a Absatz 2 des bisher 
geltenden Berliner Datenschutzgesetzes entspricht, dient dem Schutz der betroffenen Person, 
der als wichtiges Ziel in Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c und i der Verordnung (EU) 
2016/679 enthalten ist. 
Nummer 2 schützt das in Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c und d; Nummer 3 das in Artikel 23 
Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2016/679 enthaltene Ziel. Die Vorschriften ent-
sprechen im Wesentlichen § 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 des bisher geltenden Berli-
ner Datenschutzgesetzes. 
Nummer 4 dient der Möglichkeit einer zweckändernden Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die der Öffentlichkeit bereits zugänglich sind, beziehungsweise welche die Vorausset-
zungen für eine Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit erfüllen. Die zweckändernde Ver-
arbeitung kann verschiedenen der in Artikel 23 Absatz 1 genannten Ziele dienen, beispiels-
weise der Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit oder der Verhütung von Straftaten. Zur 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit müssen vor einer zweckändernden Verarbeitung bereits 
veröffentlichter oder einer Veröffentlichung zur Verfügung stehender personenbezogener 
Daten offensichtlich entgegenstehende Interessen der betroffenen Person berücksichtigt wer-
den, welche eine zweckändernde Verarbeitung ausschließen. 
Nummer 5 dient den in Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe h der Verordnung (EU) 2016/679 ge-
nannten Zielen, wobei die Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen der beaufsich-
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tigenden Stelle insbesondere die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der öffentlichen 
Verwaltung, als Bestandteil der öffentlichen Sicherheit, gewährleisten sollen. Im zweiten 
Halbsatz von Nummer 5 werden Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit der Erhebung 
personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungs-
funktionen formuliert, so dass die Verarbeitung von nicht zu diesem Zweck bereits verarbeite-
ter Daten nur dann zulässig ist, wenn die Aufgabe anderenfalls nicht erfüllt werden könnte. 
Die in Nummer 6 enthaltene Möglichkeit, personenbezogene Daten auch zu Aus- und Fort-
bildungszwecken nutzen zu können, soweit schutzwürdige Belange der betroffenen Person 
nicht entgegenstehen, stellt ein wichtiges Ziel des allgemeinen öffentlichen Interesses im Sin-
ne von Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2016/679 dar. Aus- und Fort-
bildung im Rahmen der Tätigkeiten öffentlicher Stellen dienen unmittelbar der Erfüllung von 
öffentlichen Aufgaben und sind zudem häufig mit Grundrechtseingriffen verbunden oder die-
nen der Verwaltung öffentlicher Mittel, deren schonende Verwendung mindestens mittelbar 
einen Verzicht auf weitere Grundrechtseingriffe bewirkt. An einer möglichst qualitativen 
Aus- und Fortbildung, wie sie insbesondere durch Lernen an möglichst praxisnahen Fällen 
erfolgen kann, stellt ein gewichtiges öffentliches Interesse dar. 
Durch § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, 6 und Satz 2 sind die Fälle, die bereits in § 11 Absatz 
4 und 5 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes geregelt sind, auch nach Inkrafttre-
ten der Verordnung (EU) 2016/679 weiterhin erfasst. 
 
Zu Absatz 2 
Wie in § 11 Absatz 3 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes soll eine zweckän-
dernde Verarbeitung nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 nicht zulässig sein, wenn die personen-
bezogenen Daten einem Berufsgeheimnis oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen. Be-
rufsgeheimnisse sind Geheimnisse, die den Angehörigen der in § 203 Absatz 1 des Strafge-
setzbuches genannten Berufsgruppen (unter anderem Ärzte, Berufspsychologen, Rechtsan-
wälte, Ehe-, Erziehungs- oder Jugendberater, Suchtberater, Sozialarbeiter) in Ausübung ihrer 
Tätigkeit bekannt werden. Dabei stehen den in § 203 Absatz 1 und Satz 1 des Strafgesetzbu-
ches Genannten ihre berufsmäßig tätigen Gehilfinnen und Gehilfen und die Personen gleich, 
die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. Besondere Amtsgeheimnisse sind 
solche Geheimnisse, die über das im Verwaltungsverfahrensrecht geregelte allgemeine Amts-
geheimnis und die dienst- und arbeitsrechtlichen Verschwiegenheitspflichten hinausgehen, 
wie zum Beispiel das Steuergeheimnis, das Post- und Fernmeldegeheimnis oder das Statistik-
geheimnis.  
 
Zu Absatz 3 
Nach Artikel 13 Absatz 3 und Artikel 14 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 treffen den 
Verantwortlichen Informationspflichten gegenüber der betroffenen Person nicht nur bei der 
ursprünglichen Datenerhebung, sondern auch im Falle einer Verarbeitung zu einem anderen, 
als dem ursprünglichen Zweck. In denjenigen Fällen, in denen aufgrund von Artikel 23 der 
Verordnung (EU) 2016/679 Ausnahmen von der Informationspflicht bei der ursprünglichen 
Datenerhebung vorgesehen sind, würde es zu einer Regelungslücke führen, wenn die Infor-
mationspflicht nicht auch für den Fall einer Zweckänderung bis zu dem Zeitpunkt aufgescho-
ben würde, in dem durch die Erfüllung der Informationspflicht der Zweck der Verarbeitung 
nicht mehr gefährdet wird. Von einer Information der betroffenen Person über die Verarbei-
tung zu einem anderen, als dem ursprünglichen Zweck, kann jedoch nur in den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2, 3 und 5 abgesehen werden. Durch die entsprechende Anwen-
dung von § 23 Absatz 3 sind die Informationen im Falle eines vorübergehenden Hinderungs-
grundes unter  Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung innerhalb einer 
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angemessenen Frist ab Fortfall des Hinderungsgrundes, spätestens jedoch nach Ablauf von 
zwei Wochen, zu erteilen. 
 
Zu Absatz 4 
Die in § 11 Absatz 3 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes bereits enthaltene 
Regelung soll auch nach Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2016/679 weiterhin anwendbar 
sein, da sich insbesondere in den Fällen einer aktenmäßigen Verarbeitung personenbezogener 
Daten nicht immer sicherstellen lässt, dass eine Trennung personenbezogener Daten von wei-
teren Daten der betroffenen Person oder Dritter nach verschiedenen Zwecken mit vertretba-
rem Aufwand möglich ist. Nur wenn eine solche Trennung nicht oder nur mit unvertretbar 
großem Aufwand möglich ist, dürfen ausnahmsweise auch nicht für den konkreten Zweck 
erforderliche Daten weitergegeben oder übermittelt werden. In diesem Falle unterliegen zum 
Schutz der Rechte der betroffenen Personen die Daten, die nicht dem Zweck der jeweiligen 
Verarbeitung dienen, einem Verwertungsverbot.  
Die Regelungsbefugnis ergibt sich aus Artikel 6 Absatz 2 und 3 der Verordnung (EU) 
2016/679, indem die Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung näher spezifi-
ziert werden. 
 
Zu Absatz 5 
Absatz 5 ermöglicht in begrenztem Rahmen eine Zweckänderung der Verarbeitung besonde-
rer Kategorien personenbezogener Daten in den Fällen des § 14 Absatz 2. Der Verweis auf 
den unmittelbar geltenden Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 dient der Wah-
rung der Kohärenz und Verständlichmachung im Sinne des Erwägungsgrundes 8 der Verord-
nung (EU) 2016/679. 
Auch im Falle einer Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten zu einem 
anderen, als dem ursprünglichen Zweck, gelten die Voraussetzungen von § 14 Absatz 3. 
 
 
Zu § 16 Verantwortlichkeit bei der Übermittlung personenbezogener Daten  
 
Die Übermittlung personenbezogener Daten stellt nach Artikel 4 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2016/679 sowohl für die übermittelnde Stelle, als auch für die ersuchende und abrufende 
Stelle jeweils einen eigenen Verarbeitungsvorgang dar. Beide Stellen können somit Verant-
wortliche im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679 sein. 
 
Zu Absatz 1 
§ 16 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 treffen jeweils eine Regelung im Sinne von Artikel 
4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679 über den Zweck der Übermittlung und legen 
dazu die Verantwortlichkeit fest. Im Falle eines Ersuchens oder eines automatisierten Abrufs 
durch eine öffentlichen Stelle, die nach Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 20 Absatz 3 des 
Grundgesetzes sowie Artikel 1 Absatz 3 und Artikel 36 Absatz 1 der Verfassung von Berlin 
einer besonderen Bindung an Recht und Gesetz unterworfen ist, wird die Verantwortlichkeit 
einseitig der ersuchenden oder abrufenden Stelle zugewiesen. 
Im Falle von § 16 Absatz 1 Satz 1 werden die Pflichten der übermittelnden Stelle auf die Prü-
fung beschränkt, ob das Ermittlungsersuchen in den Aufgabenbereich der ersuchenden Stelle 
fällt, wobei der Aufgabenbereich regelmäßig gesetzlich festgelegt ist. Hierdurch wird die un-
abhängige Prüfung der Angaben der ersuchenden Stelle gewährleistet, bei einem gleichzeitig 
hohen Maß an Zuverlässigkeit für die Richtigkeit des Prüfungsergebnisses. Bei Zweifeln er-
folgt keine Zuweisung der Verantwortlichkeit an nur eine Stelle, die Verantwortlichkeit rich-
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tet sich dann nach Artikel 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679. In einem solchen 
Falle ist vor der Übermittlung eine weitergehende Prüfung der Rechtmäßigkeit der Übermitt-
lung erforderlich.  
Zweck der Regelung ist die Beschleunigung der Verwaltungstätigkeiten, durch Entlastung der 
übermittelnden Stelle, wobei die Einhaltung eines hohen Schutzniveaus für die Grundrechte 
der betroffenen Personen durch die bestehende Bindung der ersuchenden Behörde an Recht 
und Gesetz und die Prüfung der Aufgabeneinhaltung durch die ersuchte Stelle gewährleistet 
bleibt.  
 
Zu Absatz 2 
Die Regelung in Absatz 2 entspricht § 15 Absatz 5 des bisher geltenden Berliner Daten-
schutzgesetzes, die ebenfalls zum Zweck der Beschleunigung der Verwaltungstätigkeiten 
übernommen wird. Anders als in den Fällen des Absatz 1, in denen die übermittelnde Behörde 
durch das Ersuchen eine Prüfungsmöglichkeit vor der jeweiligen Übermittlung besitzt, besteht 
eine solche Möglichkeit beim automatisierten Verfahren auf Abruf nicht. Da sich die Rege-
lungen von Absatz 1 Satz1 und Absatz 2 Satz 1 nur dahingehend unterscheiden, dass das 
Übermittlungsersuchen durch einen automatisierten Abruf ersetzt wird, ansonsten jedoch eine 
vergleichbare Interessenlage sowohl seitens der übermittelnden und abrufenden/ersuchenden 
Stellen und der betroffenen Personen besteht, wird durch die Reglung in Absatz 2 Satz 2 und 
3 ein vergleichbares Schutzniveau wie in Absatz 1 für die Rechte der betroffenen Personen 
geschaffen. 
 
Die Zuweisung der Verantwortlichkeit nach § 16 an die ersuchende oder abrufende Stelle 
erfolgt nur, wenn es sich bei dieser Stelle um eine öffentliche handelt. Bei einer Übermittlung 
ohne Ersuchen oder bei einer Übermittlung aufgrund eines Ersuchens oder Abrufs einer nicht-
öffentlichen Stelle richtet sich die Verantwortlichkeit der übermittelnden Stelle nach Artikel 4 
Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679. 
 
 
 
Zu Kapitel 2 Besondere Verarbeitungssituationen 
 
Zu § 17 Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken und zu statistischen Zwecken 
 
§ 17 regelt die Zulässigkeit von der und spezifische Anforderungen an die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken und zu 
statistischen Zwecken und enthält Garantien im Sinne des Artikels 89 der Verordnung (EU) 
2016/679 für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen, mit denen insbesondere 
sichergestellt wird, dass technische und organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen 
unter anderem die Achtung des Grundsatzes der Datenminimierung (Artikel 5 Absatz 1 Buch-
stabe c der Verordnung (EU) 2016/679) gewährleistet werden soll. 
 
Zu Absatz 1 
In Absatz 1 wird aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe e in Verbindung mit Ab-
satz 2 und 3 der Verordnung (EU) 2016/679 die Regelung in § 30 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 
6 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes beibehalten. 
Die Befugnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder histori-
schen Forschungszwecken und zu statistischen Zwecken umfasst nach Artikel 5 Absatz 1 
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Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 die Befugnis, ursprünglich zu anderen Zwecken 
verarbeitete Daten, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu sta-
tistischen Zwecken zu verarbeiten. Umgekehrt ist durch die Regelung in Satz 2 jedoch ausge-
schlossen, dass zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder statistischen 
Zwecken verarbeitete personenbezogene Daten einer Zweckänderung unterzogen werden. 
 
 
Zu Absatz 2 
In Absatz 2 werden von Artikel 89 der Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehene Garantien 
durch die Einbeziehung der Regelung des § 30 Absatz 2 des bisher geltenden Berliner Daten-
schutzgesetzes vorgesehen. 
 
Zu Absatz 3 
Die Bestimmung spezifiziert die Verarbeitung (Übermittlung) personenbezogener Daten im 
Hinblick auf deren Veröffentlichung, indem entsprechend § 30 Absatz 5 des bisher geltenden 
Berliner Datenschutzgesetzes zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen nur im beson-
deren Ausnahmefall eine personenbezogene Darstellung der Forschungsergebnisse zugelassen 
wird.  
 
Zu Absatz 4 
Artikel 89 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 sieht die Möglichkeit der Mitgliedstaaten 
vor, Ausnahmen von den Rechten gemäß der Artikel 15, 16, 18 und 21 der Verordnung (EU) 
2016/679 zu machen, wovon in Absatz 5 Gebrauch gemacht wird. Ein Beispiel für die ernst-
hafte Beeinträchtigung der Forschung könnte das Auskunftsrecht der betroffenen Personen 
darstellen, wenn im Rahmen sozialwissenschaftlicher Forschung große Mengen öffentlich 
zugänglicher personenbezogener Daten aus sozialen Medien verarbeitet werden, so dass die 
Bearbeitung der Auskünfte die Kapazitäten der Forschungsstelle übersteigen kann.  
 
 
Zu § 18 Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten 
 
§ 18 macht von der Möglichkeit des Artikels 88 der Verordnung (EU) 2016/679 Gebrauch, 
spezifischere Vorschriften zur Gewährleistung des Schutzes der Rechte und Freiheiten hin-
sichtlich der Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten im Beschäftigungskontext 
zu treffen und erklärt hierzu die Regelungen des auf die Verordnung (EU) 2016/679 abge-
stimmten Bundesdatenschutzgesetzes (einschließlich des dort in § 26 Absatz 8 näher be-
stimmten Beschäftigtenbegriffes) für anwendbar. Die Anwendung der Regelungen des Bun-
desdatenschutzgesetzes auf Beschäftigtendaten ist bereits Bestandteil des bisher geltenden 
Rechts (§ 2 Absatz 2 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes). 
 
 
Zu § 19 Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der freien Meinungsäuße-
rung und der Informationsfreiheit 
 
§ 19 dienst der Umsetzung des Regelungsauftrages in Artikel 85 der Verordnung (EU) 
2016/679. Der Anwendungsbereich der Norm erfasst nach § 2 Absatz 7 auch nicht-öffentliche 
Stellen, soweit diese die Daten nicht ausschließlich zu persönlichen oder familiären Zwecken 
verarbeiten. 
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Zu Absatz 1 
Die Abweichungsbefugnis des Artikels 85 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 
soll für sämtliche Bereiche des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationszugang 
zum Tragen kommen. Die Verortung im Berliner Datenschutzgesetz dient dazu, auch diejeni-
gen Handlungen unter Ausübung der genannten Rechte zu erfassen, die (noch) keinem medi-
enbezogenen Fachrecht zugeordnet werden können, weil sie beispielsweise noch nicht be-
kannt sind.  
Durch den Ausschluss der Kapitel II bis VII sowie IX und der bestehenbleibenden Anwend-
barkeit von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f und Artikel 24, 32 und 33 der Verordnung (EU) 
2016/679 wird die bisherige Rechtslage des sogenannten Medienprivilegs beibehalten, wo-
nach Presse, Rundfunk und diesen gleichgestellte Medien bei der Ausübung der journalis-
tisch-redaktionellen Tätigkeit lediglich die Vorschriften zum Datengeheimnis und zur Daten-
sicherheit beachten müssen und Schadensersatzansprüchen bei Nichtbeachtung ausgesetzt 
sind. 
 
Zu Absatz 2 
Im Anwendungsbereich des Medienprivilegs würde das Recht auf freie Meinungsäußerung 
leer laufen, wenn Berichtigungs- und Löschungsansprüche vollumfänglich zur Durchsetzung 
gelangen würden. So kommt eine Verpflichtung zur Berichtigung oder Löschung bereits ver-
öffentlichter oder zur Veröffentlichung vorgesehener journalistischer Erzeugnisse gemäß den 
Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/679 nicht ohne weiteres in Betracht. Das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung vermittelt gleichwohl einen Anspruch der betroffenen Perso-
nen auf die Gewährleistung von Vollständigkeit und Richtigkeit ihrer personenbezogenen 
Daten. Ein Ausgleich dieser Interessen wird mit der Verpflichtung zur parallelen Aufbewah-
rung und Übermittlung erzielt. Das Zustandekommen und die Durchsetzung der Gegendar-
stellungs- und Unterlassungsansprüche bestimmen sich nach dem jeweiligen Fachrecht.  
 
 
Zu § 20 Videoüberwachung 
 
Die Regelungen zur Videoüberwachung in § 31b des bislang bisher geltenden Berliner Daten-
schutzgesetzes wurden im Wesentlichen übernommen. Die Befugnis zur Regelung der Vi-
deoüberwachung folgt aus Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e in Verbindung mit den Absätzen 2 
und 3 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Regelung zur Löschung in § 31b Absatz 5 des bis-
her geltenden Berliner Datenschutzgesetzes wurde nicht übernommen, da Artikel 17 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 eigene und vergleichbare Löschungsverpflichtungen vorsieht. 
 
Zu Absatz 1 
Absatz 1 schafft eine Rechtsgrundlage für die Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen 
Räumen, jedoch nur zu den Zwecken der Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden 
Aufgabe oder zur Wahrnehmung des Hausrechts. Die von § 31b Absatz 1 des bisher gelten-
den Berliner Datenschutzgesetzes abweichende Formulierung in Bezug auf die Aufgabener-
füllung beruht auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2016/679. 
Der Begriff der Videoüberwachung umfasst alle optisch-elektronischen Einrichtungen, unab-
hängig davon, ob eine Aufzeichnung erfolgt. Eine unterschiedliche Behandlung von Videobe-
obachtung und Videoaufzeichnung wird nicht vorgenommen. Der Verarbeitungsbegriff des 
Absatz 1 umfasst somit insbesondere die Erhebung, das Erfassen und das Speichern perso-
nenbezogener Daten. Nicht unter die Norm fallen beispielsweise Beobachtungen mittels eines 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
18. Wahlperiode 
 

Seite 89 Drucksache 18/1033  

 
Spiegels oder mit Hilfe eines Fernglases, da in diesen Fällen lediglich eine optische, aber kei-
ne elektronische Komponente enthalten ist. 
Spezifische Regelungen zur Videoüberwachung, beispielsweise aus dem Allgemeinen Si-
cherheits- und Ordnungsgesetz, gehen gemäß § 2 Absatz 8 der Befugnis zur vor und schließen 
bei abschließender Regelung die Anwendbarkeit von Absatz 1 aus. 
 
Zu Absatz 2 
Absatz 2 enthält eine Verpflichtung zur Erkennbarmachung einer Videoüberwachung zu ei-
nem Zeitpunkt, zu dem sich betroffene Personen noch nicht innerhalb des überwachten Berei-
ches befinden und in dem somit noch keine Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt. 
Durch die frühzeitige Information soll dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung in 
größtmöglichem Umfang Rechnung getragen werden, so dass betroffene Personen mitent-
scheiden können, ob sie personenbezogene Daten bereitstellen (vgl. Erwägungsgrund 60 Satz 
4 der Verordnung (EU) 2016/679). 
Die Informationen nach Absatz 2 können an oder innerhalb des überwachten Bereiches ange-
bracht werden, wenn sie von außerhalb wahrgenommen werden können und somit die Ent-
scheidung zu einem Betreten oder Nichtbetreten ermöglichen. 
Die Information können nach dem Erwägungsgrund 60 Satz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 
auch in Kombination mit standardisierten Bildsymbolen bereitgestellt werden, um in leicht 
wahrnehmbarer, verständlicher und klar nachvollziehbarer Form einen aussagekräftigen 
Überblick über die beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln.  
Durch die Regelung des Absatzes 2 werden die Informationspflichten des Artikels 13 der 
Verordnung (EU) 2016/679 nicht berührt. Nach Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 
sind die dort genannten Informationen zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten zu erteilen.  
 
Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht § 31b Absatz 3 Satz 2 des bisher geltenden Datenschutzgesetzes. Auf die 
Übernahme des Begriffes der staatlichen Sicherheit wurde verzichtet, da dieser vom Begriff 
der öffentlichen Sicherheit umfasst ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 19. September 2017 – 1 
VR 8/17). 
 
Zu Absatz 4 
Absatz 4 entspricht § 31b Absatz 3a des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes. Die 
Regelung der Höchstspeicherfrist erfolgt aufgrund von Artikel 6 Absatz 3 Satz 3 der Verord-
nung (EU) 2016/679. 
 
Zu Absatz 5 
In Absatz 5 wird die Regelung aus § 31b Absatz 5 Alternative 2 des bisher geltenden Berliner 
Datenschutzgesetzes übernommen. Die Regelung aus § 31b Absatz 5 Alternative 1 des bisher 
geltenden Berliner Datenschutzgesetzes gilt unmittelbar aufgrund von Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679.  
Nach Absatz 1 setzt die Videoüberwachung unter anderem voraus, dass keine Anhaltspunkte 
bestehen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Person überwiegen. Absatz 5 regelt 
den Fall, dass nachträglich schutzwürdige Interessen bekannt werden oder entstehen, oder 
dass bereits bekannte schutzwürdige Interessen zwar zunächst für die Erhebung nicht über-
wogen haben, aber für die Frage der weiteren Speicherung abweichend zu beurteilen sind. 
 
 
Zu § 21 Gemeinsames Verfahren und automatisiertes Verfahren auf Abruf 
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Zu Absatz 1 
Satz 1 entspricht inhaltlich § 15 Absatz 1 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes 
und wurde an die Begriffe der Verordnung (EU) 2016/679 angepasst. 
Nach Artikel 26 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 kann die betroffene Person ihre 
Rechte gegenüber jedem der Verantwortlichen geltend machen, so dass es keiner gesonderten 
Regelung wie in § 15 Absatz 3 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes mehr be-
darf. 
Die Verantwortlichkeit im Rahmen des automatisierten Verfahrens auf Abruf ist in § 15 Ab-
satz 2 geregelt. 
 
Zu Absatz 2 
In Absatz 2 wird die Regelung aus § 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des bisher geltenden Ber-
liner Datenschutzgesetzes übernommen, die insoweit über den Anwendungsbereich der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 hinausgeht, als dass die Vorgaben auch fachliche und technische 
Vorgaben umfassen, die unabhängig von personenbezogenen Daten sein können. Die weite-
ren in § 15 Absatz 2 und 3 des bisher geltenden Datenschutzgesetzes getroffenen Regelungen 
sind von Artikel 26 der Verordnung (EU) 2016/679 erfasst und gelten unmittelbar, was durch 
die einleitende Formulierung des Absatzes 2 klargestellt wird. 
 
Zu Absatz 3 bis 6 
Die Absätze entsprechen § 15 Absatz 6 bis 9 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgeset-
zes. 
 
 
Zu § 22 Fernmess- und Fernwirkdienste 
 
In § 22 wurde die Regelung aus § 31a des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes 
übernommen. Die Regelung enthält in den Absätzen 1 bis 3 auch Regelungen, die über den 
Umgang mit personenbezogenen Daten hinausgehen, aber wegen der Besonderheiten von 
Fernmess- und Fernwirkdiensten, die jederzeit zu einer Verarbeitung personenbezogener Da-
ten führen können, in einem engen Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener 
Daten stehen und deshalb systematisch zusammen geregelt werden. 
 
Zu Absatz 1  
Die Regelung bezieht sich auf den Zeitpunkt vor der Erhebung personenbezogener Daten und 
regelt die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Einrichtung eines Fernmess- oder Fernwirkdiens-
tes. Soweit personenbezogene Daten erhoben werden, gelten für die Einwilligung die Artikel 
7 und 8 der Verordnung (EU) 2016/679 unmittelbar. Die Einwilligungsregelungen des Absat-
zes 1 gelten drüber hinaus auch für die sonstigen Daten, die im Rahmen der Fernmess- und 
Fernwirkdienste erhoben werden. Hierfür ist insbesondere die Vorgabe in Artikel 7 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 zu beachten. 
 
Zu Absatz 2 
Die Regelung schützt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, indem der betroffenen 
Person während des Betriebs eines Fernmess- oder Fernwirkdienstes der Umfang der Mes-
sungen oder Einwirkungen erkennbar werden soll, um daraus das Maß der Erhebung perso-
nenbezogener Daten erkennen zu können, soweit dies mit dem Vertragszweck vereinbar ist. 
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Zu Absatz 3 
Die Regelung schützt die Freiheit zur Willensentschließung, ob eine Einwilligung abgegeben 
beziehungsweise widerrufen wird. 
 
Zu Absatz 4 
Satz 1 enthält eine Zweckbindungsregelung, die im Falle des Wunsches nach einer Verarbei-
tung zu anderen Zwecken bei der Auslegung nach Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2016/679 zu berücksichtigen ist. 
Satz 2 dient der Klarstellung. 
 
 
 
Zu Kapitel 3 Rechte der betroffenen Personen 
 
Zu § 23 Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogener Daten 
 
Artikel 13 und Artikel 14 der Verordnung (EU) 2016/679 verpflichten den Verantwortlichen, 
den von der Erhebung personenbezogener Daten betroffenen Personen bestimmte, in Artikel 
13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 näher festgelegte Informationen bereitzustellen, 
ohne dass es dafür eines gesonderten Antrags bedarf. Ausnahmen von dieser Verpflichtung 
sind in Artikel 13 Absatz 4 und Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 enthalten. 
Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten nach Artikel 23 der Verordnung (EU) 2016/679 
weitere Ausnahmen vorsehen, sofern die Ausnahmen der Erfüllung einer der dort in Absatz 1 
genannten Zwecke dienen. § 22 macht von diesem Recht des Artikels 23 der Verordnung 
(EU) 2016/679 Gebrauch und sieht zusätzliche Ausnahmen von der Informationspflicht vor. 
§ 22 gilt sowohl für die Erhebung personenbezogener Daten bei der betroffenen Person, als 
auch bei der Erhebung personenbezogener Daten über die betroffene Person bei Dritten. 
 
Zu Absatz 1 
Die Informationspflichten der Verordnung (EU) 2016/679 stellen ein neues Element im Da-
tenschutzrecht dar. Sie zielen ebenso wie das Auskunftsrecht, welches bereits im bisher gel-
tenden Berliner Datenschutzgesetz enthalten ist, auf eine möglichst umfassende Information 
der betroffenen Person zur Wahrnehmung ihrer Rechte. Das Auskunftsrecht in § 16 des bisher 
geltenden Berliner Datenschutzgesetzes ist eingeschränkt, wenn eine Abwägung ergibt, dass 
ein öffentliches Geheimhaltungsinteresse oder ein überwiegendes Geheimhaltungsinteresse 
Dritter, das Interesse der betroffenen Person an der Auskunftserteilung überwiegt. Diese Re-
gelung wird aufgrund von Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben e und i der Verordnung (EU) 
2016/679 in Absatz 1 Satz 1 auch für das Informationsrecht übernommen, da anderenfalls 
eine mögliche Beschränkung des Auskunftsrechts in Leere laufen würde, wenn die geheimzu-
haltenden Informationen im Rahmen des Informationsrechts mitgeteilt werden müssten. Die 
vorzunehmende Abwägung und die Berücksichtigung des Umfangs der Einschränkung stellen 
spezifische Vorschriften zum Schutz der Rechte der betroffenen Person im Sinne von Artikel 
23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 dar. 
Beim Überwiegen eines öffentlichen oder privaten Geheimhaltungsinteresses ist in jedem Fall 
zu prüfen, wie weit die Einschränkung des Informationsrechts anhand der konkreten Umstän-
de des Einzelfalles reicht. Je nach Einzelfall kann die Verweigerung der Information nur ganz 
bestimmte Elemente aus Artikel 13 Absatz 1, 2 oder 3 oder Artikel 14 Absatz 1 oder 2 der 
Verordnung (EU) 2016/679 umfassen; beispielsweise kann die Abwägung ergeben, dass nur 
die Information über eine zweckändernde Verarbeitung oder über die Empfänger personenbe-
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zogener Daten geheimgehalten werden müssen, während die anderen Informationen mitzutei-
len sind. Zudem muss auch anhand des Einzelfalles geprüft werden, für welche Dauer das 
Informationsrecht entfallen soll. Nach Wegfall des Geheimhaltungsgrundes ist die Informati-
on zu erteilen, es sei denn, dass nach der Verordnung (EU) 2016/679 ein Grund für die Nich-
terteilung der Information besteht. 
In Satz 2 werden Beispiele genannt, bei denen typischerweise ein Überwiegen des öffentli-
chen oder privaten Geheimhaltungsinteresses angenommen werden kann. Auch bei Vorliegen 
der genannten Gründe muss in jedem Fall geprüft werden, wie weit und wie lange die Ein-
schränkung  des Informationsrechtes reicht. 
 
Zu Absatz 2 
Im Falle einer mitgliedstaatlichen Einschränkung der Informationspflichten sind nach Artikel 
23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Ausgleich der Nachteile zugleich spezifi-
sche Regelungen vorzusehen. Hierfür wird zunächst die Entscheidung über das Absehen von 
der Information einer zentralen Stelle, entweder der Leitung oder einer von dieser bestimmten 
Stelle, zugewiesen. Zudem muss die Entscheidung dokumentiert und diese der oder dem be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten mitgeteilt werden. Weiterhin wird der Verantwortliche in 
Absatz 2 verpflichtet, geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der be-
troffenen Person zu treffen. Die konkret zu treffenden Maßnahmen richten sich nach dem 
Einzelfall und müssen unter anderem die Dauer und den Umfang der Einschränkung berück-
sichtigen. Als eine mögliche Maßnahme wird die Bereitstellung der nach Artikel 13 Absatz 1 
und 2 sowie Artikel 14 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 erforderlichen Infor-
mationen für die Öffentlichkeit genannt. Die Veröffentlichung kann beispielsweise auf der 
allgemein zugänglichen Website des Verantwortlichen erfolgen (Erwägungsgrund 58 der 
Verordnung (EU) 2016/679). Durch diese Form der Bereitstellung wird betroffenen Personen 
ein allgemeiner und umfassender Überblick über die Datenverarbeitung beim Verantwortli-
chen, insbesondere zu deren Rechtsgrundlagen und Zwecken ermöglicht, so dass die Ein-
schränkung der konkreten, speziell auf die betroffene Person bezogenen Informationen auf ein 
Minimum beschränkt wird.  
 
Zu Absatz 3 
Bei Fortfall des Hinderungsgrundes muss die Information nachträglich erteilt werden. Dies 
gilt jedoch nur insoweit, wie nicht aufgrund der Verordnung (EU) 2016/679 von der Informa-
tionserteilung abgesehen werden kann. 
 
 
 
Zu § 24 Auskunftsrecht der betroffenen Person  
Neben den Informationen, die der Verantwortliche aufgrund von Artikel 13 und 14 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 eigeninitiativ zur Verfügung stellen muss, gewährt Artikel 15 der 
Verordnung (EU) 2016/679 einen antragsgebundenen Anspruch auf Auskunft zu den konkret 
verarbeiteten Daten. Das Auskunftsrecht kann ebenso wie das Informationsrecht aufgrund 
von Artikel 23 der Verordnung (EU) 2016/679 durch mitgliedstaatliches Recht eingeschränkt 
werden. Von dieser Möglichkeit wird in § 24 Gebrauch gemacht. 
 
Zu Absatz 1 
Ebenso wie in § 16 Absatz 5 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes wird das 
Auskunftsrecht der betroffenen Person eingeschränkt, wenn eine Abwägung ergibt, dass ein 
öffentliches Geheimhaltungsinteresse oder ein überwiegendes Geheimhaltungsinteresse Drit-
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ter, das Interesse der betroffenen Person an der Auskunftserteilung überwiegt. Diese Rege-
lung erfolgt aufgrund von Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben e und i der Verordnung (EU) 
2016/679 in Absatz 1 Satz 1. Die vorzunehmende Abwägung und die Berücksichtigung des 
Umfangs der Einschränkung stellen spezifische Vorschriften zum Schutz der Rechte der be-
troffenen Person im Sinne von Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 dar. 
Beim Überwiegen eines öffentlichen oder privaten Geheimhaltungsinteresses ist in jedem Fall 
zu prüfen, wie weit die Einschränkung des Auskunftsrechts anhand der konkreten Umstände 
des Einzelfalles reicht. Je nach Einzelfall kann die Verweigerung der Auskunft nur ganz be-
stimmte Elemente aus Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 umfassen; bei-
spielsweise kann die Abwägung ergeben, dass nur die Auskunft über die Herkunft der Daten 
oder über die Empfänger personenbezogener Daten geheim gehalten werden müssen, während 
die anderen Auskünfte zu erteilen sind. Zudem muss auch anhand des Einzelfalles geprüft 
werden, für welche Dauer das Auskunftsrecht entfallen soll. Nach Wegfall des Geheimhal-
tungsgrundes ist die Auskunft zu erteilen. 
In Satz 2 werden Beispiele genannt, bei denen typischerweise ein Überwiegen des öffentli-
chen oder privaten Geheimhaltungsinteresses angenommen werden kann. Auch bei Vorliegen 
der genannten Gründe muss in jedem Fall geprüft werden, wie weit und wie lange die Ein-
schränkung  des Informationsrechtes reicht. 
Das Auskunftsrecht besteht nach Satz 3 nicht für Daten, die zu Zwecken der Datensicherung 
oder der Datenschutzkontrolle gespeichert sind und wenn deren Verarbeitung durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. Diese Regelung betrifft Si-
cherungskopien. Als Sicherungskopien entsprechen diese Daten denjenigen, die aktiv verar-
beitet werden und zu denen bereits umfassend Auskunft erteilt werden muss. Die Erstreckung 
der Auskunft auf die Sicherheitskopien würde seitens der öffentlichen Stellen zu einem unver-
tretbaren Mehraufwand führen, ohne dass der betroffenen Person zugleich ein wesentlicher 
Vorteil entstehen würde.  
 
 
Zu Absatz 2 
Ohne Zustimmung der in Absatz 2 genannten Stellen ist eine Auskunftserteilung unzulässig. 
Die Befugnis für diese Regelung ergibt sich aus Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben a bis e der 
Verordnung (EU) 2016/679. 
Die Regelung in Satz 3 wonach die Zustimmung nur zum Schutz einer der in der Verordnung 
(EU) 2016/679 genannten Gründe versagt werden darf, bindet diejenigen der in Absatz 3 ge-
nannten Stellen, die dem Anwendungsbereich des Gesetzes unterfallen. 
 
Zu Absatz 3 
Die Regelung in Absatz 3 Satz 1 ist erforderlich, um den Zweck, der einer Auskunft entge-
gensteht, nicht zu gefährden. Die Entscheidung, ob und inwieweit eine Begründung der Aus-
kunftsverweigerung erfolgen kann, ist gesondert zu treffen. Die Entscheidung obliegt der je-
weiligen Behördenleiterin oder dem jeweiligen Behördenleiter (bzw. der Leitung der jeweili-
gen öffentlichen Stelle) und kann auf die Leiterin oder den Leiter der nächst darunterliegen-
den Organisationsebene delegiert werden. Eine Delegation auf weitere oder andere Organisa-
tionebenen ist nicht möglich. Insbesondere bei Kollegialorganen als Behördenleitung kommt 
eine Delegation auf die jeweiligen Mitglieder des Kollegialorgans in Betracht. Eine Delegati-
on berührt jedoch nicht die weiterhin bestehende Verantwortlichkeit der Leitung. 
In jedem Fall sind die Gründe aktenkundig zu machen, da dies Voraussetzung der Prüfung der 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch die Berliner Beauftragte oder den Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ist. Zudem ist die betroffene Person in 
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jedem Fall auf ihr Recht zur Überprüfung durch die Berliner Beauftragte oder den Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit hinzuweisen. Diese Regelung stellt 
zugleich eine spezifische Regelung im Sinne von Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2016/679 dar und ist bereits in § 16 Absatz 5 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgeset-
zes enthalten. 
 
Zu Absatz 4 
Im Falle eines vorübergehenden Hinderungsgrundes ist die zunächst unterbliebene Auskunft 
unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung innerhalb einer ange-
messenen Frist ab Wegfall des Hinderungsgrundes, spätestens jedoch nach Ablauf von zwei 
Wochen, nachzuholen. 
 
Zu Absatz 5 
Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 sieht nicht nur ein Recht der betroffenen 
Person vor, Auskunft verlangen zu können, welche personenbezogenen Daten bei dem jewei-
ligen Verantwortlichen verarbeitet werden, sondern insbesondere auch, ob überhaupt perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden. Das Auskunftsrecht besteht demnach grundsätzlich, 
ohne dass die betroffene Person an dem Auffinden der Daten mitwirken muss. Die Verweige-
rung der Auskunft aufgrund fehlender Hinweise zum Auffinden kann nach Artikel 23 Absatz 
1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz sonstiger wichtiger Ziele eines 
Mitgliedstaates erfolgen. Die Vermeidung eines unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwands 
durch die aufwendige Suche in einer Vielzahl von Akten nach personenbezogenen Daten der 
antragstellenden Person stellt ein wichtiges wirtschaftliches und finanzielles Interesse dar. Ein 
unverhältnismäßiger Aufwand kann in Fällen der nicht-automatisierten Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten entstehen, insbesondere wenn Akten nicht zu der betroffenen Person 
geführt werden. In diesen Fällen sind oftmals Hinweise der betroffenen Person erforderlich, 
um die Akten, in denen sich die personenbezogenen Daten befinden, eingrenzen und auffin-
den zu können. Die Hinweise können beispielsweise thematische aber auch örtliche oder zeit-
liche Eingrenzungen betreffen. 
 
Zu Absatz 6 
Zusätzlich zu dem Auskunftsrecht der Verordnung (EU) 2016/679 wird in Absatz 5 das be-
reits in § 16 Absatz 4 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes vorgesehene Akten-
einsichtsrecht übernommen. Das Akteneinsichtsrecht des Absatzes 5 betrifft vorrangig die 
dort vorhandenen personenbezogenen Daten, kann jedoch auch auf weitere Daten erstreckt 
werden. Die Erstreckung auf weitere Daten ist jedoch unzulässig, wenn es sich um personen-
bezogene Daten Dritter oder geheimhaltungsbedürftige sonstige Daten handelt. Sind solche 
Daten mit personenbezogenen Daten der anspruchsberechtigten Person verbunden, muss zu-
nächst geprüft werden, ob eine Trennung möglich ist (z.B. auch durch Herstellung einer Ko-
pie mit Schwärzungen). Ist eine solche Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand möglich, kann die Akteneinsicht versagt werden.  
In Satz 4 wird die entsprechende Geltung der Absätze 1 bis 4 angeordnet, um einen Gleich-
klang der Regelungen zu Auskunft und Akteneinsicht herzustellen.  
 
Zu Absatz 7 
Die Vorschrift enthält eine Verpflichtung des Senats zur Vorlage eines Berichts, insbesondere 
zu Anzahl und Gründen, sowie kompensierender Maßnahmen, für die Fälle, in denen Aus-
kunftsersuchen nicht oder nicht vollständig beantwortet wurden. 
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Zu § 25 Recht auf Löschung 
 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679 sieht das grundsätzliche 
Recht der betroffenen Person vor, die Löschung personenbezogener Daten verlangen zu kön-
nen, sofern diese für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wur-
den, nicht mehr erforderlich sind. Dieses Recht gilt jedoch nach Artikel 17 Absatz 3 Buchsta-
be d der Verordnung (EU) 2016/679 nicht, soweit die Verarbeitung für im öffentlichen Inte-
resse liegende Archivzwecke erforderlich ist und das Recht auf Löschung voraussichtlich die 
Verwirklichung dieser Ziele unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt.  
Durch § 25 wird aufgrund der Regelungskompetenz in Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe e 
in Verbindung mit Absatz 2 und 3 der Verordnung (EU) 2016/679 ein Ausgleich zwischen 
den im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken und dem Recht der betroffenen Per-
son auf Löschung der personenbezogenen Daten geschaffen, indem die datenverarbeitende 
Stelle zunächst verpflichtet wird, eine frühzeitige (unverzügliche) Entscheidung über die Ar-
chivwürdigkeit herbeizuführen, sobald bei der datenverarbeitenden Stelle die Voraussetzun-
gen zur Löschung eintreten und nach Ablauf der in § 7 Absatz 1 Satz 2 des Archivgesetzes 
des Landes Berlin bestimmten Frist die Löschungsverpflichtung eintritt. 
Die Verpflichtungen des öffentlichen Archivs zum Umgang mit den personenbezogenen Da-
ten ergeben sich aus dem Fachrecht. 
 
 
 
Zu Kapitel 4 Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter 
 
Zu § 26 Spezifische technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung 
einer rechtmäßigen Verarbeitung 
 
Artikel 24 und 25 der Verordnung (EU) 2016/679 verpflichten den Verantwortlichen zur Um-
setzung von technischen und organisatorischen Maßnahmen, um sicherzustellen und nachwei-
sen zu können, dass die Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/679 umgesetzt werden.  
Sofern der Verantwortliche mit einem Auftragsverarbeiter zusammenarbeiten will, darf er 
nach Artikel 28 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 nur solche Auftragsverarbeiter aus-
wählen, die ihrerseits hinreichende Garantien für geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen zur Umsetzung der Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 bieten. Die spe-
zifischen Maßnahmen in § 26, die den Verantwortlichen treffen, sind auch dann einzuhalten, 
wenn sich der Verantwortliche der Dienste eines Auftragsverarbeiters bedient.  
Die Vorschrift gilt für alle automatisierten Verarbeitungen personenbezogener Daten. Sie gilt 
jedoch nicht für die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit diese auf-
grund von Bundesrecht erfolgt. 
 
Zu Absatz 1 
Absatz 1 spezifiziert die Anforderungen an die technischen und organisatorischen Maßnah-
men des Verantwortlichen über die Vorgaben hinaus, die bereits in den Artikeln 25, 32, 35 
und 36 der Verordnung (EU) 2016/679 enthalten sind und die zum Teil Regelungen des bis-
her geltenden Berliner Datenschutzgesetzes ablösen. Zur Regelung weitergehender Pflichten 
wird von der Möglichkeit in Artikel 6 Absatz 2 und 3 der Verordnung (EU) 2016/679 Ge-
brauch gemacht, spezifischere Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschrif-
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ten der Verordnung (EU) 2016/679 in den Fällen des Artikels 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c 
und e, beibehalten oder einführen zu können. 
Die Nummern 1 bis 3 entsprechen § 5 Absatz 2 Nummern 4 bis 6 des bisher geltenden Berli-
ner Datenschutzgesetzes.  
 
Zu Absatz 2 
Ebenso wie in Absatz 1, werden auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 2 und 3 der Verord-
nung (EU) 2016/679 spezifischere Bestimmungen vorgesehen, die im Wesentlichen § 5 Ab-
satz 3 Satz 1 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes entsprechen. Durch die Ver-
pflichtung zur Risikoanalyse und Dokumentation in einem Datenschutzkonzept wird klarge-
stellt, dass alle technischen und organisatorischen Maßnahmen, nicht nur wie bisher die Si-
cherheitsmaßnahmen, in einem Konzept zusammenzufassen sind. Die systematische Ermitt-
lung und Darstellung der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Verarbeitung kann nach wie vor in der gewohnten Form eines (Informa-
tions-)Sicherheitskonzepts erfolgen, auf das im Datenschutzkonzept verwiesen wird, sofern 
beachtet wird, dass das Sicherheitskonzept die Risiken für die Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen vorrangig zu berücksichtigen hat. 
Das Datenschutzkonzept bildet eine Grundlage für die Entscheidung, ob eine Datenschutz-
folgeabschätzung nach Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 erforderlich ist. 
 
Zu Absatz 3 
Absatz 3 enthält auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 2 und 3 der Verordnung (EU) 
2016/679 spezifische Bestimmungen zur Wartung von Datenverarbeitungssystemen, in denen 
Teile von § 3a des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes übernommen werden. Be-
steht bei einer Wartung die Möglichkeit, dass Stellen außerhalb des Geltungsbereiches der 
Verordnung (EU) 2016/67, dazu zählen nach § 2 Absatz 10 auch die dort genannten Staaten, 
Kenntnis personenbezogener Daten erlangen können, müssen die Voraussetzungen der Arti-
kel 45 und 46 der Verordnung (EU) 2016/679 vorliegen. Zudem darf eine Wartung, bei der 
die Möglichkeit einer Kenntniserlangung personenbezogener Daten außerhalb der genannten 
Staaten besteht, nur erfolgen, wenn es erforderlich ist. Dies ist der Fall, wenn die Wartung 
nicht auf eine andere Weise, bei der keine oder zumindest eine weniger beeinträchtigende 
Möglichkeit der Kenntniserlangung personenbezogener Daten außerhalb des Anwendungsbe-
reichs der Verordnung (EU) 2016/679 und der in § 2 Absatz 10 genannten Staaten, besteht. 
 
 
Zu § 27 Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten betroffenen Person 
 
Artikel 34 der Verordnung (EU) 2016/679 sieht in seinem Absatz 1 eine Verpflichtung des 
Verantwortlichen vor, betroffene Personen zu benachrichtigen, wenn der Schutz deren perso-
nenbezogener Daten verletzt wurde. In Artikel 34 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 
sind Ausnahmen von der Benachrichtigungspflicht vorgesehen. Darüber hinaus können nach 
Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 weitere Ausnahmen durch die Mitglied-
staaten vorgesehen werden. Von dieser Möglichkeit wird in § 27 Gebrauch gemacht. 
Durch § 27 soll sichergestellt werden, dass keine Benachrichtigung der von einer Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Personen erfolgt, wenn ein öffentliches 
Geheimhaltungsinteresse oder ein Geheimhaltungsinteresse Dritter besteht und dieses das 
Interesse der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person 
überwiegt. 
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Durch eine entsprechende Anwendung von § 23 Absatz 1 kann einerseits ein Gleichklang 
hergestellt werden, zwischen den Gründen, aus denen die Auskunft verweigert werden kann 
und den Gründen, aus denen die Benachrichtigung unterbleiben kann. Andererseits können 
durch die entsprechende Anwendung von § 23 Absatz 1 aber auch die konkreten Umstände 
des Einzelfalles, insbesondere die Tatsache der Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten, die Art und die Anzahl der betroffenen Daten, die Maßnahmen des Verantwortlichen 
zur Beseitigung oder Begrenzung der Folgen und die Risiken für die betroffenen Personen, im 
Rahmen der in § 23 Absatz 1 vorgesehenen Abwägung berücksichtigt werden.  
 
 
 
 
 
 
Zu Kapitel 5 Sanktionen 
 
Zu § 28 Geldbußen 
 
Artikel 83 der Verordnung (EU) 2016/679 sieht für dort näher bestimmte Verstöße gegen Da-
tenschutzvorschriften die Verhängung von Geldbußen durch die Aufsichtsbehörde vor. In 
Artikel 83 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2016/679 wird den Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
eingeräumt, durch eigenes Recht Ausnahmen von der Möglichkeit zur Verhängung von Geld-
bußen vorzusehen, soweit diese gegen Behörden und öffentliche Stellen verhängt werden 
können. § 28 macht von dieser Möglichkeit Gebrauch, soweit die Geldbußen öffentliche Stel-
len (§ 2 Absatz 1 und 2) und die nicht legislative Tätigkeit des Abgeordnetenhauses betreffen 
würden. Dies gilt nicht, soweit öffentliche Stellen am Wettbewerb teilnehmen. Durch die Be-
schränkung der Möglichkeit zur Verhängung von Geldbußen gegen nicht am Wettbewerb 
teilnehmende öffentliche Stellen soll eine Verringerung des Verwaltungsaufwandes bei der 
Aufsichtsbehörde, bei der vom Bußgeld betroffenen öffentlichen Stelle und bei den Gerichten 
erreicht werden. Wegen der Finanzierung der nicht am Wettbewerb teilnehmenden öffentli-
chen Stellen aus öffentlichen Mitteln wäre der Sanktionscharakter eines Bußgeldes geringer 
und stünde zu den damit verbundenen Rechtsverfolgungskosten, die ebenfalls öffentliche Mit-
tel binden, in keinem angemessenen Verhältnis. Für öffentliche Stellen, die am Wettbewerb 
teilnehmen und damit zumindest teilweise eigene Mittel erwirtschaften, ist jedoch der Sankti-
onscharakter eines Bußgeldes nicht in gleichem Maße eingeschränkt. Zudem soll die Mög-
lichkeit zur Verhängung eines Bußgeldes die Entstehung eines möglichen Wettbewerbsvor-
teils gegenüber nicht-öffentlichen Wettbewerbern verhindert werden. 
Wird nur ein Teil der Tätigkeit der öffentlichen Stelle im Wettbewerb ausgeübt, unterfällt 
auch nur dieser Teil der Bemessung der Höhe einer möglichen Geldbuße. 
 
 
 
Zu § 29 Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschriften 
 
Artikel 84 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 berechtigt und verpflichtet die Mitglied-
staaten, andere, als in der Verordnung selber festgelegte Sanktionen für Verstöße gegen die 
Verordnung festzulegen, die wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssen. Auf-
grund dieser Vorschrift übernimmt § 29 Regelungen aus § 32 des bisher geltenden Berliner 
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Datenschutzgesetzes, jedoch erfolgt eine Differenzierung zwischen Ordnungswidrigkeiten 
und Straftaten. 
 
Zu Absatz 1 
Die bisher als Straftatbestand vorgesehenen Handlungsalternativen werden zu Ordnungswid-
rigkeiten. Die Begehungsformen sind jedoch nicht mehr wie in § 32 Absatz 1 des bisher gel-
tenden Berliner Datenschutzgesetzes auf die Übermittlung, Veränderung, den Abruf oder das 
Verschaffen aus verschlossenen Behältnissen beschränkt, sondern umfassen alle Modalitäten 
einer unbefugten Verarbeitung, namentlich auch die unbefugte Erhebung personenbezogener 
Daten.  
Die Möglichkeit zur Schaffung einer Ordnungswidrigkeitenvorschrift besteht nach Artikel 84 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679. Danach können die Mitgliedstaaten andere Sankti-
onen für Verstöße gegen die Verordnung (EU) 2016/679 festlegen, insbesondere für Verstö-
ße, die keiner Geldbuße gemäß Artikel 83 unterliegen. Absatz 1 stellt eine andere Sanktion, 
als die in Artikel 83 der Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehenen dar, weil sie sich nicht an 
den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter richtet, sondern an jede Person, insbesondere 
an dem Verantwortlichen unterstellte Personen, die gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 
2016/679 zur rechtmäßigen Verarbeitung personenbezogener Daten verpflichtet sind. 
 
Zu Absatz 2 
Die in § 32 Absatz 2 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes enthaltenen Qualifi-
kationsmerkmale wurden übernommen und führen nun in Verbindung mit dem objektiven 
Tatbestand des Absatz 1 zur Strafbarkeit. Durch die Verbindung mit Absatz 1 wird die Straf-
barkeit ebenfalls auf die weiteren Modalitäten einer unbefugten Verarbeitung erweitert. 
 
Zu Absatz 3 
Die Antragsbefugnis für die Verfolgung der Straftat nach Absatz 2 wurde aus § 32 Absatz 3 
des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes übernommen und um die Antragsbefugnis 
des Verantwortlichen ergänzt. 
 
Zu Absatz 4 
Die Regelung dient dem verfassungsrechtlichen Verbot einer Selbstbezichtigung. Zudem soll 
die Motivation zur Meldung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten nicht 
dadurch verringert werden, dass die durch die Meldung verfügbar werdenden Informationen 
zur Einleitung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens führen können. 
 
 
 
Zu Teil 3 
Bestimmungen für Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 
 
Teil 3 dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 in das Berliner Landesrecht. 
 
Zu Kapitel 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und allgemeine Grundsätze 
für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Zu § 30 Anwendungsbereich 
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§ 30 legt den Anwendungsbereich gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 für 
die Erfüllung der in Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie genannten Zwecke fest.  
 
Zu den Absätzen 1 und 2 
Der Anwendungsbereich von Teil 3 ist eröffnet, soweit öffentliche Stellen personenbezogene 
Daten zur Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten verarbeiten. Diese Zwecke schließen die Vollstreckung ein, ebenso den 
Schutz vor und die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. 
Teil 3 gilt für alle öffentlichen Stellen, die Daten zu den genannten Zwecken verarbeiten. Dies 
sind insbesondere Der Polizeipräsident in Berlin, die Amts- und Staatsanwaltschaft, aber auch 
die Ordnungsbehörden.  
Für Behörden, die personenbezogene Daten auch in anderem Zusammenhang als mit Strafta-
ten oder Ordnungswidrigkeiten verarbeiten (insbesondere die Ordnungsbehörden), ist der 
Anwendungsbereich von Teil 3 nur unter den folgenden Voraussetzungen eröffnet: 
 
1. Die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten, einschließlich der damit verbundenen Vollstreckung und Gefahrenverhütung 
oder Gefahrenabwehr muss zu den gesetzlichen Aufgaben der datenverarbeitenden Behörde 
gehören und in deren Zuständigkeit fallen. 
So ist beispielsweise im Bereich des ASOG die Aufgabe der Verhütung von Straftaten und 
die Vorsorge für die Verfolgung von Straftaten ausschließlich der Polizei zugewiesen (§ 1 
Absatz 3 ASOG). Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine Ordnungsbehörde 
zu diesen Zwecken könnte nur dann in den Anwendungsbereich des Teils 3 fallen, wenn spe-
zialgesetzlich eine von § 1 Absatz 3 ASOG abweichende Aufgabenzuweisung besteht. 
 
2. Soweit die gesetzlichen Aufgaben und Zuständigkeiten einer öffentlichen Stelle auch ande-
re Zwecke als die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten, einschließlich der damit verbundenen Vollstreckung und Gefahren-
verhütung oder Gefahrenabwehr umfassen, fallen nur solche Verarbeitungen personenbezo-
gener Daten in den Anwendungsbereich des Teils 3, die einen konkreten Bezug zu Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten aufweisen. Dies ergibt sich aus dem Erwägungsgrund 12 Satz 4 
der Richtlinie (EU) 2016/680. 
Beispielsweise fallen die Tätigkeiten des Verkehrsüberwachungsdienstes der bezirklichen 
Ordnungsämter in den Anwendungsbereich des Teils 3, weil die Verkehrsüberwachung von 
Beginn an zum Zweck der Ermittlung, Aufdeckung und Verfolgung von Ordnungswidrigkei-
ten erfolgt. Der Straßenverkehrsbehörde im Ordnungsamt  sind hingegen Aufgaben wie zum 
Beispiel die Anordnung von Halteverboten zugewiesen, die nicht vordergründig die Ermitt-
lung, Aufdeckung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten bezwecken. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Erfüllung dieser Aufgaben unterfällt nicht dem Teil 3, sondern 
der Verordnung (EU) 2016/679 und ergänzend dem Teil 1 und 2, sowie gegebenenfalls be-
reichsspezifischem Recht. Erst wenn ein solches Verwaltungsverfahren in ein konkretes Ord-
nungswidrigkeitenverfahren übergeht, ist der Anwendungsbereich von Teil 3 eröffnet.  
 
3. Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Schutze vor oder zur Abwehr von 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit erfolgt, muss sich die Gefahr auf konkrete Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten beziehen. Der Begriff der Gefahr für die öffentliche Sicherheit ist 
aufgrund der Gestaltung des Anwendungsbereichs der Verordnung (EU) 2016/679 und der 
Richtlinie (EU) 2016/680 nicht deckungsgleich mit dem nationalen polizeirechtlichen Gefah-
renbegriff, welcher auch die Wahrscheinlichkeit einer Rechtsgutbeeinträchtigung umfassen 
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kann, die nicht straf- oder bußgeldbewehrt ist. Aus den Erwägungsgründen 5 ff., insbesondere 
aus dem Erwägungsgrund 12 der Richtlinie (EU) 2016/680 kann abgeleitet werden, dass der 
Anwendungsbereich im Wesentlichen auf die Tätigkeiten von Strafverfolgungsbehörden, zu 
denen der europäische Gesetzgeber insbesondere die Polizei zählt, ausgerichtet ist. Für solche 
Strafverfolgungsbehörden können auch Tätigkeiten im Vorfeld konkreter Straftaten der Richt-
linie und damit dem Teil 3 des Gesetzes unterfallen, wenn damit strafrechtlich abgesicherte 
Interessen der Gesellschaft geschützt werden. Für andere als originäre Strafverfolgungsbehör-
den ergibt sich jedoch aus Satz 4 des Erwägungsgrundes 12 der Richtlinie (EU) 2016/680, 
dass für die Verarbeitung personenbezogener Daten für solche Behörden eine genaue Tren-
nung nach den Aufgaben erforderlich ist und Aufgaben, die nicht im Zusammenhang mit 
konkreten Strafverfahren stehen, der Verordnung (EU) 2016/679 unterfallen sollen. 
 
In den Anwendungsbereich des Teils 3 fallen sowohl Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Straftaten, als auch Tätigkeiten im Zusammenhang mit  Ordnungswidrigkeiten. Der Begriff 
der Straftat im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/680 unterliegt nach dem Erwägungsgrund 13 
der Richtlinie (EU) 2016/680 einem eigenständigen unionsrechtlichen Verständnis. Das Sys-
tem der Unterscheidung zwischen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten existiert nicht in allen 
Mitgliedsstaaten, was zur Folge hätte, dass Handlungen, die in der Bundesrepublik Deutsch-
land Ordnungswidrigkeiten darstellen, in anderen Mitgliedstaaten aber als  Straftaten behan-
delt würden, unterschiedlichen Datenschutzregimen unterfallen würden. Dies würde der in 
Erwägungsgrund 7 der Richtlinie (EU) 2016/680 zum Ausdruck kommenden Intention wider-
sprechen, die von europaweit einheitlichen und gleichwertigen Vorschriften ausgeht. Auch 
aus dem Erwägungsgrund 12 der Richtlinie (EU) 2016/680 ergibt sich, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Strafverfolgungsbehörden umfassend nach den Regeln 
der Richtlinie erfolgen soll. Dem würde es widersprechen, wenn bei einem möglichen Wech-
sel zwischen Straf- und Bußgeldverfahren unterschiedliche Regelungen anzuwenden wären. 
 
Zu Absatz 3 
Öffentliche oder nicht-öffentliche Auftragsverarbeiter, denen durch Rechtsvorschriften keine 
eigenen der in § 30 genannten Aufgaben übertragen wurden, unterfallen nur denjenigen Rege-
lungen des Teils 3, in denen Auftragsverarbeiter gesondert adressiert sind. 
 
 
Zu § 31 Begriffsbestimmungen 
 
Die Begriffsbestimmungen in § 31 wurden zum Zweck der Umsetzung von Artikel 3 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 aufgenommen. Zur besseren Übersicht wurden die in Artikel 10 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 genannten besonderen Kategorien personenbezogener Daten in 
Nummer 14 aufgenommen. Der Begriff der Einwilligung in Nummer 17 entspricht dem Be-
griff aus Artikel 4 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2016/679. 
 
 
 
Zu § 32 Allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
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Zu Kapitel 2 Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
 
Zu § 33 Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680.  
 
Zu Absatz 1 
Absatz 1 schafft eine eigene Rechtsgrundlage für die Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten. Die in Absatz 1 Nummer 1 genannten Aufgaben werden durch 
gesonderte Rechtsvorschrift übertragen. 
 
Zu Absatz 2 
Nach Absatz 2 sind bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
immer  auch geeignete Garantien vorzusehen, die dem besonderen Interesse der betroffenen 
Personen an einem möglichst hohen Schutzniveau für diese Daten entsprechen. Die beispiel-
hafte Aufzählung möglicher Garantien in Absatz 2 Satz 2 ist nicht abschließend. Die Geeig-
netheit der Auswahl einer oder mehrerer der genannten Maßnahmen oder weiterer Maßnah-
men richtet sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalles. 
 
Zu § 34 Verarbeitung zu anderen Zwecken 
 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
Satz 1 stellt klar, dass unter den Voraussetzungen von § 30 der Verantwortliche nicht auf ei-
nen der dort genannten Zwecke beschränkt ist, solange auch die Voraussetzungen für die Ver-
arbeitung zu einem anderen der dort genannten Zwecke vorliegen. Zusätzliche Anforderungen 
an eine Zweckänderung innerhalb der in § 30 genannten Zwecke (so etwa der Grundsatz der 
hypothetischen Datenneuerhebung, vgl. BVerfG, Urteil vom 20. April 2016 – 1 BvR 966/09 
und 1 BvR 1140/06) werden in den Fachgesetzen umgesetzt. 
 
Zu § 35 Verarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen, archivarischen und statisti-
schen Zwecken 
 
§ 35 dient der Umsetzung von Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680.  
 
Zu Absatz 1 
Absatz 1 enthält die Befugnis zu einer Verarbeitung personenbezogener Daten zu den genann-
ten Zwecken. Die Verarbeitung ist jedoch nicht zu jedem wissenschaftlichen, historischen, 
archivarischen oder statistischen Zweck zulässig, sondern die Zwecke müssen zur Erfüllung 
einer der in § 30 Absatz 1 oder 2 genannten Aufgaben erfolgen. Somit könnte beispielsweise 
die Verarbeitung personenbezogener Daten für ein Forschungsvorhaben zur Ermittlung der 
Auswirkungen konkreter Strafmaßnahmen auf die Verhütung weiterer Taten unter die Norm 
fallen, wohingegen Grundlagenforschung nicht der Norm unterfällt.  
 
Zu Absatz 2 
In Absatz 2 wird die Vorgabe aus Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 zur Ein-
richtung geeigneter Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person umsetzt 
und hierfür die Regelung aus § 30 Absatz 1 Satz 2 des bisher geltenden Berliner Datenschutz-
gesetzes übernommen. Als Mindestvorgabe muss eine frühestmögliche Anonymisierung der 
personenbezogenen Daten erfolgen. Die Anforderungen an eine Anonymisierung ergeben sich 
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aus der Definition desweniger weit reichenden Begriffs der  Pseudonymisierung in § 31 
Nummer 5. Während das Merkmal einer Pseudonymisierung die reversible Trennung perso-
nenbezogener Daten zu einer bestimmten Person umfasst, liegt eine Anonymisierung bei einer 
endgültigen Trennung vor, wenn auch trotz Hinzuziehung zusätzlicher Informationen die per-
sonenbezogenen Daten keiner spezifischen Person mehr zugeordnet werden können. 
Satz 2 sieht in jedem Fall zumindest eine Pseudonymisierung vor und gestattet eine Aufhe-
bung der Trennung der  personenbezogenen Daten zu einer spezifischen Person nur, wenn 
dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. 
Im Falle der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist zudem § 33 
Absatz 2 zu beachten, der ebenfalls die Einhaltung geeigneter Garantien vorschreibt und Bei-
spiele dafür nennt. 
Die weitergehende Konkretisierung geeigneter Garantien erfolgt im bereichsspezifischen 
Recht. 
 
Zu Absatz 3 
Absatz 3 enthält unter engen Voraussetzungen Beschränkungen der Rechte der betroffenen 
Person. Die Beschränkungen gelten nur für Forschungs- und Statistikzwecke und auch nur, 
soweit und solange diese Zwecke durch die Wahrnehmung der Rechte unmöglich gemacht 
oder ernsthaft beeinträchtigt werden würden. Das Auskunftsrecht nach § 43 ist darüber hinaus 
auch eingeschränkt, wenn die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde. 
 
Zu Absatz 4 
§ 35 tritt am 30. September 2025 außer Kraft. 
 
 
Zu § 36 Einwilligung 
 
Durch die Vorschrift werden Regelungen aus Artikel 7 der Verordnung (EU) 2016/679 und 
aus § 6 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetz in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie (EU) 2016/680 übernommen.  
 
Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679.  
 
Zu Absatz 2 
Absatz 2 entspricht Artikel 7 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679.  
 
Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht Artikel 7 Absatz 3 Sätze 1, 2 und 3 der Verordnung (EU) 2016/679. 
 
Zu Absatz 4 
Absatz 4 Satz 1 entspricht § 6 Absatz 5 Satz 1 des bisher geltenden Berliner Datenschutzge-
setzes. § 6 Absatz 5 Satz 2 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes, wonach die die 
Einwilligung insbesondere unwirksam ist, wenn sie durch Androhung ungesetzlicher Nachtei-
le oder durch fehlende Aufklärung bewirkt wurde, nennt zwei Beispiele, die von der Formu-
lierung in Absatz 4 Satz 1 bereits erfasst sind. Absatz 4 Satz 3 entspricht § 6 Absatz 3 Satz 1; 
Absatz 4 Satz 4 entspricht § 6 Absatz 3 Satz 3 des bisher geltenden Berliner Datenschutzge-
setzes. 
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Zu Absatz 5 
Absatz 5 entspricht § 6 Absatz 5 Satz 3 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes. 
 
Zu § 37 Verarbeitung auf Weisung des Verantwortlichen 
 
 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 23 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
 
Zu § 38 Datengeheimnis 
 
Durch die Vorschrift wird die bereits in § 8 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgeset-
zes enthaltene Regelung in den Anwendungsbereich der Richtlinie übernommen. 
 
 
Zu § 39 Automatisierte Einzelentscheidung 
 
Die Vorschrift, die vergleichbar bereits in § 15a des bisher geltenden Berliner Datenschutzge-
setzes enthalten ist, dient der Umsetzung von Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
Eine Entscheidung ist mit einer nachteiligen Rechtsfolge für die betroffene oder einer erhebli-
chen Beeinträchtigung der betroffenen Person verbunden, wenn die Entscheidung Außenwir-
kung besitzt. Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsakte gegenüber der betroffenen Per-
son. Interne Zwischenfestlegungen oder -auswertungen, die Ausfluss automatisierter Prozesse 
sind, fallen nicht darunter. 
Als geeignete Garantien zum Schutz der betroffenen Person kommen nach dem Erwägungs-
grund 38 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 die spezifische Unterrichtung der betroffenen 
Person und die Unterrichtung über das Recht, das Eingreifen einer Person zu erwirken, den 
eigenen Standpunkt darzulegen, auf Erläuterung der nach einer entsprechenden Bewertung 
getroffenen Entscheidung oder auf Anfechtung der Entscheidung, in Frage. 
 
 
Zu § 40 Gemeinsames Verfahren und automatisiertes Verfahren auf Abruf 
 
Zur einheitlichen Anwendbarkeit der Regelungen über gemeinsame Verfahren und automati-
sierte Verfahren auf Abruf, unabhängig davon, ob diese Verfahren zu Zecken, die in den An-
wendungsbereichs der Verordnung (EU) 2016/679 oder der Richtlinie(EU) 2016/680 fallen, 
verarbeitet werden, werden die Regelungen aus § 21 und die hierzu gehörende Regelung aus 
§ 16 Absatz 2 auch in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 übernommen. 
 
 
 
Zu Kapitel 3 Rechte der betroffenen Person 
 
Zu § 41 Allgemeine Informationen zu Datenverarbeitungen 
 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
Die Informationspflichten, die unabhängig von eventuell geltend gemachten Auskunftsrech-
ten der betroffenen Personen bestehen, können nach dem Erwägungsgrund 42 der Richtlinie 
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(EU) 2016/680 beispielsweise durch Veröffentlichung der Informationen auf der Website der 
zuständigen Behörde erfüllt werden. Durch die Bereitstellung der in § 41 genannten Informa-
tionen in allgemeiner Form sollen sich betroffene Personen unabhängig von konkreten Daten-
verarbeitungen einen Überblick über die Zwecke der beim Verantwortlichen vorgenommenen 
Verarbeitungen und über bestehende Betroffenenrechte sowie Möglichkeiten zur Wahrneh-
mung dieser Rechte verschaffen können. Die  nach § 41 zu erteilenden Informationen stellen 
eine Mindestvorgabe dar und können um weitere Informationen ergänzt werden. 
 
Zu § 42 Benachrichtigung betroffener Personen 
 
Zu Absatz 1 
Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 und be-
trifft Informationen, die unabhängig von einem Antrag der betroffenen Person bereitzustellen 
sind. Die gemäß Absatz 1 Nummer 4 mitzuteilenden Informationen über Kategorien von 
Empfängern müssen erkennen lassen, wenn es sich um Empfänger in Drittländern oder inter-
nationalen Organisationen handelt. 
 
Zu Absatz 2 
Durch Absatz 2 wird von den Möglichkeiten des Artikel 13 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2016/680 Gebrauch gemacht, in bestimmten Fällen eine Benachrichtigung der betroffenen 
Person aufschieben, einschränken oder unterlassen zu können.  
 
Zu Absatz 3 
Das Erfordernis der Zustimmung der in Absatz 3 genannten Stellen berücksichtigt, dass bei 
diesen Stellen zusätzliche Erkenntnisse zu einem Ablehnungsgrund nach Absatz 2 vorhanden 
sein können. 
 
Zu Absatz 4 
Im Falle der Einschränkung einer Benachrichtigung hat die betroffene Person das Recht, die 
Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
anzurufen und die Entscheidung des Verantwortlichen überprüfen zu lassen. Über diese Mög-
lichkeiten hat der Verantwortliche die betroffene Person hinzuweisen. Die Hinweispflicht gilt 
nicht, wenn wegen des Vorliegens der Voraussetzungen des Absatzes 2 gar keine Benachrich-
tigung erfolgen kann, diese also entweder aufgeschoben oder unterlassen wird.  
 
 
Zu § 43 Auskunftsrecht 
 
Durch § 43 wird Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt und zugleich mit den 
nach Artikel 15 der Richtlinie (EU) 2016/680 möglichen Ausnahmen verbunden. 
 
 
Zu Absatz 1 
Der Umfang der zu erteilenden Auskunft wird in Absatz 1 festgelegt. Nummer 9 enthält über 
die Vorgaben des Artikels 14 der Richtlinie (EU) 2016/680 hinaus eine Regelung aus Artikel 
15 Absatz 1 Buchstabe h der Verordnung (EU) 2016/679, die wesentliche Elemente der Rege-
lung in § 16 Absatz 1 Nummer 4 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetz enthält. Die 
Informationen über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung und Informati-
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onen über die involvierte Logik stellen nach dem Erwägungsgrund 38 Satz 2 der Richtlinie 
eine geeignete Garantie im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 dar. 
 
Zu Absatz 2 
Die Regelung dient dem Ausgleich zwischen den Rechten der betroffenen Person und einer 
möglichst effizienten Verwaltungstätigkeit. Den in Absatz 2 genannten Fallgruppen ist ge-
mein, dass die personenbezogenen Daten zwar bei der öffentlichen Stelle noch vorliegen, je-
doch nicht mehr aktiv genutzt werden und genutzt werden können und in denen die Daten 
auch sonst nicht zur Grundlage von Entscheidungen gegenüber der betroffenen Person ge-
macht werden. In diesen Fällen liegt keine maßgebliche Beeinträchtigung von Rechten, ein-
schließlich des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, der betroffenen Person vor, so 
dass die Interessen der öffentlichen Stelle an einer effizienten Verwaltungstätigkeit in den 
Vordergrund rücken. 
 
Zu Absatz 3 
Als Beispiel für einen Fall, der unter die Regelung des Absatzes 3 fällt, können ins Unreine 
geschriebene handschriftliche Aufzeichnungen von Polizeibediensteten im Rahmen einer An-
zeigenaufnahme dienen. Im Rahmen eines späteren Auskunftsbegehrens ist es nicht unver-
hältnismäßig, die Auskunft nur dann auf solche Aufzeichnungen zu erstrecken, wenn die be-
troffene Person auf die handschriftlichen Aufzeichnungen hingewiesen hat und wenn die 
Aufzeichnungen auch noch vorhanden sind. Die Verpflichtungen der Beschäftigten zum da-
tenschutzgerechten Umgang mit handschriftlichen Aufzeichnungen werden durch die Vor-
schrift nicht berührt. 
 
Zu Absatz 4 
Das Auskunftsrecht aufgrund von Artikel 15 der Richtlinie (EU) 2016/680 wird gleicherma-
ßen wie das Benachrichtigungsrecht nach § 42 beschränkt, um in den genannten Fällen die 
Aufgabenerfüllung nicht durch eine frühzeitige Kenntnis der betroffenen Person zu gefährden. 
Ebenso wie in § 42 Absatz 2 hat der Verantwortliche eine Interessenabwägung durchzuführen 
und dabei auch zu berücksichtigen, ob das Auskunftsrecht nicht zumindest teilweise besteht. 
Die Auskunft ist zu erteilen, sobald die Gründe für die Verweigerung nicht mehr bestehen. 
 
Zu Absatz 5 
Das Erfordernis der Zustimmung der in Absatz 5 genannten Stellen berücksichtigt, dass bei 
diesen Stellen zusätzliche Erkenntnisse zu einem Ablehnungsgrund nach § 42 Absatz 2 vor-
handen sein können. 
 
Zu Absatz 6 
Durch die Regelung wird Artikel 15 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. 
 
Zu Absatz 7 
Absatz 7 dient der Umsetzung von Artikel 17 der Richtlinie (EU) 2016/680 und enthält neben 
der Wiederholung des in § 46 enthaltenen Rechts zur Anrufung der oder des Berliner Beauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Regelungen für einen Ausgleich zwischen 
den Rechten der betroffenen Person und den öffentlichen Interessen. 
 
Zu Absatz 8 
In Absatz 8 wird Artikel 15 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. 
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Zu § 44 Rechte auf Berichtigung und Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung 
 
Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2016/680 sieht in den Fällen der unrichtigen, unvollständigen 
oder unrechtmäßigen Verarbeitung personenbezogener Daten vor, dass sowohl der betroffe-
nen Person Rechte auf Berichtigung, Vervollständigung, Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung zustehen sollen, als auch, dass dem Verantwortlichen damit korrespondierende 
Pflichten auferlegt werden sollen. Während die Pflichten des Verantwortlichen in § 61 gere-
gelt werden, dient § 44 der Umsetzung der Rechte der betroffenen Person aus Artikel 16 der 
Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
Zu Absatz 1 
Die Vorschrift sieht ein Recht zur Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten vor, 
stellt in Satz 2 allerdings klar, dass die Änderung einer Aussage oder Beurteilung nicht auf-
grund dieser Vorschrift beansprucht werden können soll. Dies entspricht dem Erwägungs-
grund 47 der Richtlinie (EU) 2016/680, der von einem Berichtigungsrecht nur bezüglich der 
personenbezogenen Daten ausgeht. Beispielhaft wird dort der Inhalt von Zeugenaussagen 
genannt, die nicht dem Berichtigungsrecht unterfallen sollen. Ausgehend von diesen Erwä-
gungen sind demnach insbesondere persönliche Eindrücke und Meinungen von dem Recht 
auf Berichtigung ausgenommen. Dies gilt auch für polizeifachliche Bewertungen. 
Im Falle des Bestreitens der Richtigkeit und deren Nichterweislichkeit ist in Satz 3 eine Ein-
schränkung der Verarbeitung vorgesehen. Die Regelung entspricht § 17 Absatz 2 Satz 2 des 
bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes. 
Das in Absatz 1 Satz 5 geregelte Recht auf Vervollständigung umfasst auch eine ergänzende 
Erklärung der betroffenen Person. 
 
Zu Absatz 2 und 3 
Während Absatz 2 diejenigen Fälle regelt, in denen grundsätzlich ein Recht der betroffenen 
Person besteht, die Löschung der personenbezogenen Daten verlangen zu können, regelt Ab-
satz 3 die Ausnahmen davon und modifiziert das Recht auf Löschung, indem der Verantwort-
liche nicht zur Löschung, sondern zur Einschränkung der Verarbeitung verpflichtet wird. Die 
Gründe in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 entsprechen dem Erwägungsgrund 47 Satz 4 und 
Artikel 16 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2016/680. Die unter Nummer 3 
vorgesehene Möglichkeit, die an eine Regelung in § 48 des ASOG angelehnt ist, wegen un-
verhältnismäßigen Aufwandes von einer Löschung absehen zu können, ist auf enge Ausnah-
mefälle außerhalb einer IT-gestützten Datenverarbeitung beschränkt. Absatz 3 Satz 2 führt im 
Ergebnis zu einem Verarbeitungsverbot der eingeschränkten Daten, außer zu dem Zweck, der 
Grund für das Unterbleiben der Löschung war. Dies ergibt sich als notwendige Konsequenz 
aus Satz 4 des Erwägungsgrundes 47 und aus Artikel 16 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie (EU) 2016/680, weil ohne Nutzungsmöglichkeit der eingeschränkten Daten zu dem 
Zweck, welcher der Löschung entgegenstand, die genannten Regelungen der Richtlinie eine 
Löschung vorsehen müssten. 
 
Zu Absatz 6 und 7 
Absatz 6 sieht in Satz 1 als Regelfall eine Unterrichtung der betroffenen Person vor, wenn 
deren Verlangen nicht in vollem Umfang nachgekommen wurde. In anderen Vorschriften 
enthaltene Verpflichtungen, die eine Benachrichtigung auch für die Fälle vorsehen, in denen 
dem Verlangen der betroffenen Person vollständig nachgekommen wurde, bleiben von der 
Regelung unberührt. Abweichend von dem Regelfall in Absatz 6 Satz 1 sind in Satz 2 und 3 
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aufgrund von Artikel 16 Absatz 4 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680, Einschränkungen von 
der Unterrichtungspflicht vorgesehen. Zum Ausgleich der Einschränkungen wird der be-
troffenen Person die Ausübung ihrer Rechte über die Berliner Beauftragte oder den Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit eingeräumt. 
 
 
Zu § 45 Verfahren für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person 
 
§ 45 dient der Umsetzung von Artikel 12 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
 
Zu § 46 Anrufung der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit 
 
§ 46 dient der Umsetzung von Artikel 52 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
 
Zu § 47 Rechtsschutz gegen Entscheidungen oder bei Untätigkeit der oder des Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 53 der Richtlinie (EU) 2016/680 und ermög-
licht gerichtlichen Rechtsschutz gegen rechtsverbindliche Entscheidungen der oder des Berli-
ner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Unverbindliche Entscheidungen, 
wie Stellungnahmen oder Empfehlungen, werden von der Vorschrift nicht erfasst. 
 
 
Zu Kapitel 4 Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter 
 
Zu § 48 Auftragsverarbeitung 
 
§ 48 dient der Umsetzung von Artikel 22 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
Zu Absatz 1 und 8 
Absatz 1 und Absatz 8 regeln die Verantwortlichkeit. Danach liegt als Regelfall die Verant-
wortlichkeit bei den Beauftragenden.  Diese sollen betroffenen Personen als alleinige An-
sprechpersonen dienen. Eine solche Regelung ist in all denjenigen Fällen zur Vereinfachung 
des Verfahrens für alle Beteiligten sinnvoll, in denen der Auftragsverarbeiter nicht von den 
Weisungen des Auftraggebers abweicht. In den Fällen, in denen der Auftragsverarbeiter wei-
sungswidrig eine Verarbeitung vornimmt, ist nach Absatz 8 in Umsetzung von Artikel 22 
Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2016/680 der Auftragsverarbeiter Verantwortlicher. 
 
Zu Absatz 2 
Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
Zu Absatz 3 
Absatz 3 dient der Umsetzung von Artikel 22 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
Zu Absatz 4 
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In Absatz 4 wird die Regelung aus Artikel 28 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 übernommen. 
 
Zu Absatz 5 
Absatz 5 verbindet die Vorgaben in Artikel 22 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 mit den 
in § 3 Absatz 1 des bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetzes enthaltenen Vorgaben an 
den Inhalt der zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter abzuschließen-
den Vereinbarung. 
 
Zu Absatz 6 
Die in Absatz 6 vorgesehenen Anforderungen an die Form des Vertrages dienen der Umset-
zung von Artikel 22 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
Zu Absatz 7 
Die Regelung betrifft Fälle, in denen eine Wartung der technischen Systeme durch einen Drit-
ten erfolgt und in denen der Dritte keinen Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten soll. 
Kann die Zugriffsmöglichkeit nicht ausgeschlossen werden, sollen die Vorgaben der Absätze 
1 bis 6 für einen möglichst lückenlosen Schutz der personenbezogenen Daten entsprechend 
angewendet werden. 
 
 
Zu § 49 Gemeinsam Verantwortliche 
 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 21 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
 
Zu § 50 Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung  
 
Zu Absatz 1 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 29 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
Die im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigenden technisch-organisatorischen Maßnah-
men umfassen auch die einschlägigen Standards und Empfehlungen, insbesondere technische 
Richtlinien, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. 
 
Zu Absatz 2 
In Absatz 2 werden Regelungen aus Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben a bis c der Verordnung 
(EU) 2016/679 in den Umsetzungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 übernommen. 
 
Zu Absatz 3 
Absatz 3 übernimmt eine Regelung aus § 9 und dem Anhang zu § 9 Satz 1 des Bundesdaten-
schutzgesetzes. 
 
 
Zu § 51 Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Berli-
ner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit 
 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 30 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
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Anknüpfungspunkt einer Meldung nach § 51 sind entsprechend der systematischen Stellung 
der Vorschrift im Zusammenhang mit der Sicherheit der Verarbeitung Vorfälle, wie bei-
spielsweise Datenabflüsse. 
Die Dokumentation nach Absatz 5 muss qualitativ und quantitativ so beschaffen sein, dass der 
oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit eine Überprüfung 
der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften ermöglicht wird. 
 
 
Zu § 52 Benachrichtigung betroffener Personen bei Verletzungen des Schutzes perso-
nenbezogener Daten 
 
§ 52 dient der Umsetzung von Artikel 31 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
 
Zu § 53 Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 
 
§ 53 dient der Umsetzung von Artikel 27 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
Zur Umsetzung der Vorgaben in Artikel 27 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 wurden 
Regelungen des Artikels 35 der Verordnung (EU) 2016/679 in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie (EU) 2016/680 übernommen. 
 
Zu Absatz 1 
In Absatz 1 wurde die Regelung aus Artikel 35 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 übernommen. 
 
Zu Absatz 2 
In Absatz 2 wurde die Regelung aus Artikel 35 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU) 
2016/679 übernommen. 
 
Zu Absatz 3 
Absatz 3 enthält eine Regelung aus Artikel 35 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 
 
Zu Absatz 4 
Der Mindestinhalt der Datenschutz-Folgenabschätzung entspricht Artikel 35 Absatz 7 der 
Verordnung (EU) 2016/679. 
 
Zu Absatz 5 
Die Verpflichtung des Verantwortlichen zur Überprüfung der Einhaltung der sich aus der Da-
tenschutz-Folgenabschätzung ergebenden Maßgaben entspricht Artikel 35 Absatz 11 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679. Die Erforderlichkeit einer Überprüfung kann sich insbesondere aus 
einer Änderung des Risikos für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen aufgrund 
einer Veränderung der Verarbeitungsvorgänge ergeben. 
 
 
Zu § 54 Zusammenarbeit mit der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit 
 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 26 der Richtlinie (EU) 2016/680 und fasst die 
sich auch aus anderen Vorschriften ergebenden Kooperationsverpflichtungen und Kooperati-
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onsbeziehungen zwischen dem Verantwortlichen und der oder dem Berliner Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit zusammen. 
 
 
Zu § 55 Anhörung der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit 
 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 28 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
Zu Absatz 2 
In Absatz 2 werden Vorgaben aus Artikel 28 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2016/680 und Ar-
tikel 36 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 zusammengeführt. 
 
 
Zu § 56 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
 
Zu Absatz 1 
§ 56 dient der Umsetzung von Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2016/680. Die in Artikel 24 Ab-
satz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 vorgesehenen Angaben des Verzeichnisses wurden um 
weitere Angaben aus § 19 Absatz 2 Nummern 5, 6 und 8 des bisher geltenden Berliner Daten-
schutzgesetzes ergänzt und entsprechen so insgesamt denjenigen Angaben, die bereits nach 
geltendem Recht, allerdings nur für automatisierte Verarbeitungen, in die Dateibeschreibung 
aufzunehmen sind. Verantwortliche, die personenbezogene Daten sowohl nach der Verord-
nung (EU) 2016/679, als auch nach Teil 3 des Gesetzes verarbeiten, können ein einheitliches 
Verzeichnis, welches sowohl die Anforderungen des Artikels 30 der Verordnung (EU) 
2016/679, als auch die Anforderungen des § 56 erfüllt, erstellen. Aus dem Erwägungsgrund 
82 der Verordnung (EU) 2016/679 folgt, dass der Zweck des Verzeichnisses der Verarbei-
tungstätigkeiten nach der Verordnung (EU) 2016/679 darin besteht, die Einhaltung der Vor-
gaben der Verordnung nachweisen zu können. Die Aufnahme weitergehender Angaben in das 
Verzeichnis steht diesem Zweck nicht entgegen. 
 
Das Verzeichnis soll „Kategorien von Tätigkeiten der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten“ enthalten, so dass nicht einzelne Datenverarbeitungsvorgänge Bestandteil des Verzeich-
nisses sind, sondern gleichartige Datenverarbeitungsvorgänge, die sinnvoll zu abgrenzbaren 
Kategorien zusammengefasst werden. Auch für die Inhalte des Verzeichnisses sind die Emp-
fänger personenbezogener Daten, betroffene Personen und personenbezogene Daten, Über-
mittlungen personenbezogener Daten an Drittstaaten oder internationale Organisationen, 
Lösch- und Überprüfungsfristen und zugriffsberechtigte Personen oder Personengruppen zu 
Kategorien zusammenzufassen.  
 
Zu Absatz 2 
Absatz 2 setzt Artikel 24 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Danach haben auch Auf-
tragsverarbeiter ein Verzeichnis der Kategorien der jeweils für einen Verantwortlichen durch-
geführten  Auftragsverarbeitungen mit dem in Absatz 2 bestimmten Inhalt zu führen. 
 
 
Zu Absatz 3 und 4 
Die Regelungen dienen der Umsetzung von Artikel 24 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2016/680. 
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Zu § 57 Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstel-
lungen 
 
§ 57 dient der Umsetzung von Artikel 20 der Richtlinie (EU) 2016/680 und betrifft die daten-
schutzfreundliche Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen (Privacy by Design) und die 
Implementierung datenschutzfreundlicher Grundeinstellungen (Privacy by Default). 
 
 
Zu § 58 Unterscheidung zwischen verschiedenen Kategorien personenbezogener Daten 
 
§ 58 dient der Umsetzung von Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2016/680. Die Rechtsfolgen der 
Unterscheidung, beispielsweise die Einrichtung unterschiedlicher Aussonderungsprüffristen, 
Rechte- oder Rollenkonzepte oder besondere Maßnahmen der Datensicherheit werden im 
Fachrecht geregelt. 
 
 
Zu § 59 Unterscheidung zwischen Tatsachen und persönlichen Einschätzungen 
 
§ 59 dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680. Die Rechts-
folgen aus der Unterscheidung, beispielsweise die Einrichtung unterschiedlicher Aussonde-
rungsprüffristen, Rechte- oder Rollenkonzepte oder besondere Maßnahmen der Datensicher-
heit werden im Fachrecht geregelt. 
 
 
Zu § 60 Verfahren bei Übermittlungen 
 
Zu Absatz 1 
Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
Die Richtlinie sieht neben den Gründen der Unrichtigkeit oder fehlenden Aktualität auch vor, 
dass unvollständige Daten nicht übermittelt oder bereitgestellt werden sollen. Die Übernahme 
dieser Regelung würde jedoch ausschließen, dass eine Datenübermittlung gerade zu dem 
Zweck der Vervollständigung unvollständiger Daten erfolgt, so dass darauf verzichtet wurde. 
Die Begriffe unrichtig und nicht mehr aktuell sind zudem anhand des konkreten Verarbei-
tungszwecks der personenbezogenen Daten auszulegen. So können beispielsweise Adressen 
einer betroffenen Person, an der diese nicht mehr wohnhaft ist, veraltet sein, wenn es auf die 
aktuelle Adresse ankommt; sie können aber auch noch aktuell sein, wenn es auf den früheren 
Wohnort ankommt. 
 
Zu Absatz 2 
Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 9 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680. Die be-
sonderen Bedingungen werden im Fachrecht geregelt und können beispielsweise Zweckbin-
dungsregelungen bei der Weiterverarbeitung durch den Empfänger, das Verbot der Wei-
terübermittlung ohne Genehmigung oder Konsultationserfordernisse vor der Auskunftsertei-
lung an die betroffene Person durch den Empfänger sein. 
 
Zu Absatz 3 
Absatz 3 dient der Umsetzung von Artikel 9 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2016/680.  
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Zu § 61 Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten sowie Einschränkung der 
Verarbeitung 
 
Spiegelbildlich zu § 44, welcher die Rechte der betroffenen Person auf Berichtigung, Vervoll-
ständigung und Löschung personenbezogener Daten regelt, enthält § 61 die Verpflichtung des 
Verantwortlichen, die Berichtigung, Vervollständigung oder Löschung beziehungsweise Ein-
schränkung der Verarbeitung vorzunehmen. Ebenso wie § 44 dient § 61 der Umsetzung von 
Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
Zu Absatz 1 bis 3 
Für die Absätze 1 bis 3 gelten die Ausführungen zu § 44 entsprechend. 
 
Zu Absatz 4 
Absatz 4 dient der Umsetzung von Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
 
Zu § 62 Protokollierung 
 
§ 62 dient der Umsetzung von Artikel 25 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
Die in Absatz 2 vorgesehene Möglichkeit, die Protokolle für Strafverfahren verwenden zu 
können, ist nicht auf Straftaten im Zusammenhang mit Verstößen gegen Datenschutzvor-
schriften beschränkt.  
 
 
Zu § 63 Vertrauliche Meldung von Verstößen 
 
§ 63 dient der Umsetzung von Artikel 48 der Richtlinie (EU) 2016/680 und betrifft sowohl 
interne, als auch externe Hinweise auf Verstöße. Als Kontakt- und Beratungsstelle kann bei-
spielsweise die oder der Datenschutzbeauftragte in Betracht kommen. 
 
 
 
 
Zu Kapitel 5 Datenübermittlungen an Drittstaaten und an internationale Organisatio-
nen 
 
Zu § 64 Allgemeine Voraussetzungen 
 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 35 der Richtlinie (EU) 2016/680.  
§ 64 enthält die Voraussetzungen, die regelmäßig bei einer Datenübermittlung an einen Dritt-
staat oder an eine internationale Organisation (§ 31 Nummer 17) vorliegen müssen. 
 
Zu Absatz 1 
Die Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 müssen kumulativ vorliegen. Sofern kein Ange-
messenheitsbeschluss vorliegt, können die Voraussetzungen der Nummer 2 durch die speziel-
leren Vorgaben in den §§ 65 bis 67 ersetzt werden. 
 
Zu Absatz 2 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
18. Wahlperiode 
 

Seite 113 Drucksache 18/1033  

 
Zur Wahrung der Grundrechte darf selbst bei Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses, 
der für ein Gebiet oder mehrere Sektoren in einem Drittland ein angemessenes Schutzniveau 
feststellt, keine Übermittlung erfolgen, wenn im Einzelfall Anlass zur Besorgnis besteht, dass 
ein elementaren rechtsstaatlichen Grundsätzen genügender Umgang mit den übermittelten 
personenbezogenen Daten nicht gewährleistet ist und wenn diese Besorgnis auch nach einer 
Prüfung durch den Verantwortlichen nicht beseitigt werden kann (vgl. BVerfG, Urteil vom 
20. April 2016 – 1 BvR 966/09 und 1 BvR 1140/06). Die Regelung gilt auch in den Fällen der 
§§ 65 bis 67. 
 
 
 
Zu § 65 Datenübermittlung bei geeigneten Garantien 
 
§ 65 dient der Umsetzung von Artikel 37 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
Zu Absatz 1 
Bei Vorliegen der Voraussetzungen kann eine Datenübermittlung an einen Drittstaat oder an 
eine internationale Organisation erfolgen, auch wenn kein Angemessenheitsbeschluss im Sin-
ne von § 64 Absatz 1 Nummer 2 vorliegt. Bei Vorliegen der Voraussetzungen von § 64 Ab-
satz 2 darf keine Übermittlung erfolgen. 
 
Zu § 66 Datenübermittlung ohne geeignete Garantien 
 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 38 der Richtlinie (EU) 2016/680.  
 
Zu § 67 Sonstige Datenübermittlung an Empfänger in Drittstaaten 
 
§ 67 dient der Umsetzung von Artikel 39 der Richtlinie (EU) 2016/680 und kann alle Stellen 
in Drittstaaten betreffen, die dem Verantwortlichen bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 
30 behilflich sein können, zum Beispiel Ersuchen an Finanzinstitutionen oder Telekommuni-
kationsdienstleister, die notwendigerweise mit der Übermittlung personenbezogener Daten 
verbunden sind.  
 
 
Zu Kapitel 6 Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 
 
Zu § 68 Gegenseitige Amtshilfe 
 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 50 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
 
 
 
Zu Kapitel 7 Haftung und Sanktionen 
 
 
Zu § 69 Schadensersatz und Entschädigung 
 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 56 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
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Zu § 70 Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschriften 
 
§ 70 dient der Umsetzung von Artikel 57 der Richtlinie (EU) 2016/680. Durch den Verweis 
auf § 29 besteht ein einheitlicher Maßstab für die unbefugte Verarbeitung personenbezogener 
Daten. 
 
 
 
 
Zu Teil 4 
Besondere Verarbeitungssituationen außerhalb des Anwendungsbereichs der Verord-
nung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680 
 
§ 71 Öffentliche Auszeichnungen und Ehrungen 
 
Die Vorschrift regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke der Vergabe 
staatlicher Auszeichnungen und Ehrungen.  
Eine solche Regelung war in dem bisher geltenden Berliner Datenschutzgesetz nicht enthal-
ten. Die Vergabe einer öffentlichen Auszeichnung oder Ehrung vollzieht sich ohne Begrün-
dungszwang und Überprüfbarkeit in einem rechtlich nur wenig reglementierten Raum. Dieser 
besondere Charakter der Vergabe öffentlicher Auszeichnungen und Ehrungen berührt beson-
ders sensible Bereiche, so dass mit der Vorschrift für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten spezielle datenschutzrechtliche Regelungen geschaffen werden. 
Die Vergabe öffentlicher Auszeichnungen und Ehrungen ist eine Tätigkeit, die nicht in den 
Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt. Die Vergabe einer staatlichen Auszeichnung oder 
Ehrung ist ein außergerichtlicher Gunstbeweis, den die öffentliche Stelle der- oder demjeni-
gen gewährt, die oder den sie für auszeichnungswürdig hält.  
Die Verordnung (EU) 2016/679 ist daher nach deren Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Tätigkeiten nicht anwendbar. Für 
diese Fälle finden gemäß § 2 Absatz 9 des Berliner Datenschutzgesetzes die Verordnung (EU) 
2016/679 und die Teile 1 und 2 des Berliner Datenschutzgesetzes entsprechende Anwendung, 
soweit nicht Abweichendes geregelt ist. 
 
Zu Absatz 1 
Absatz 1 regelt die Verarbeitungsbefugnis der für die Auszeichnung oder Ehrung zuständigen 
Stelle im Hinblick auf die zur Vorbereitung und Durchführung der Entscheidung erforderli-
chen Daten und bestimmt zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen eine strenge 
Zweckbindung. Mit Satz 1 wird die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten zu den 
genannten Zwecken geschaffen. Zur Vorbereitung der Entscheidung sind alle Daten erforder-
lich, die zur Beurteilung einer in sachlicher und persönlicher Hinsicht bestehenden (Aus-
zeichnungs- oder Ehr-) Würdigkeit der betroffenen Person benötigt werden. Grundsätzlich 
zulässig ist auch die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten entspre-
chend Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, soweit spezialgesetzliches Recht 
dem nicht entgegensteht. Die Regelung wurde um den Begriff „Ehrungen“ erweitert, um klar-
zustellen, dass zum Beispiel auch solche Fälle erfasst werden, in denen ausgewählte Bürge-
rinnen und Bürger zu staatlichen Empfängen o.ä. geladen werden.  
Die Datenverarbeitung unterliegt nach Satz 2 dem Zweckbindungsgrundsatz für die in dieser 
Regelung genannten Zwecke der öffentlichen Auszeichnungen und Ehrungen, es sei denn, die 
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betroffene Person willigt – nach der Maßnahme – in die Weiterverarbeitung ein. Damit wird 
klargestellt, dass eine zweckändernde Weiterverarbeitung nur aufgrund einer Einwilligung 
entsprechend Artikel 6 Absatz 4 Alternative 1 der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgen darf. 
 
Zu Absatz 2 
Absatz 2 regelt, dass öffentliche Stellen auf Anforderung der in Absatz 1 genannten Stellen 
die erforderlichen Daten übermitteln dürfen. Dabei dürfte es sich regelmäßig um eine Zweck-
änderung handeln. Diese Norm regelt insoweit eine Zweckänderung im Sinne von Artikel 6 
Absatz 4 i. V. m. Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2016/679. Die Ge-
währleistung, dass nur sowohl in sachlicher als auch in persönlicher Hinsicht würdige Perso-
nen durch staatliche Stellen ausgezeichnet oder geehrt werden, ist ein wichtiges öffentliches 
Interesse, das durch die Norm sichergestellt werden soll. Eine Information der betroffenen 
Person durch die übermittelnde Stelle erfolgt nicht, da die Datenübermittlung auf der Grund-
lage einer Rechtsvorschrift im Sinne von Artikel 14 Absatz 5 Buchstabe c der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfolgt und in diesen Fällen eine Information der betroffenen Person nicht 
vorgesehen ist. 
Die Feststellung der Ehrwürdigkeit der betroffenen Person erfordert eine möglichst umfas-
sende Heranziehung entscheidungsrelevanter Daten, und zwar gerade solcher, die ursprüng-
lich für andere Zwecke erhoben bzw. gespeichert worden sind. 
 
Absatz 3 
Absatz 3 durchbricht den in § 2 Absatz 9 vorgesehenen Grundsatz der entsprechenden An-
wendbarkeit der Verordnung (EU) 2016/679 vor und sieht eine Ausnahme vom Auskunfts-
recht entsprechend Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 vor. Erweitert wird diese Rege-
lung um Ausnahmen von der Mitteilungspflicht entsprechend Artikel 19 der Verordnung 
(EU) 2016/679 und Ausnahmen von der Informationspflicht entsprechend Artikel 13 und 14 
der Verordnung (EU) 2016/679, wobei der Fall des Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 
in der Regel ohnehin kaum einschlägig sein dürfte, da eine Erhebung bei der betroffenen Per-
son selten vorkommen dürfte. Verfahren zur Vergabe öffentlicher Auszeichnungen und Eh-
rungen sind in ihrer Gesamtheit zum Schutz öffentlicher und im Verfahren bekannt werdender 
persönlicher Interessen vertraulich, gerade auch gegenüber der betroffenen Person. Informa-
tions- und Mitteilungspflichten oder Auskunftsrechte würden dem Wesen öffentlicher Ehrer-
weisungen widersprechen. Die Ausnahmen sind mit dem wichtigen öffentlichen Interesse an 
einer tragfähigen Auswahlentscheidung begründet, die eine vollumfängliche – auch die per-
sönliche Integrität der möglicherweise auszuzeichnenden oder zu ehrenden Personen umfas-
senden – Würdigung voraussetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Teil 4 Schlussvorschrift 
 
Zu § 72 Übergangsvorschriften 
 
Zu Absatz 1 
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In Absatz 1 wird von der in Artikel 63 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 vorgesehenen 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, wonach in Ausnahmefällen, in denen dies für die vor dem 6. 
Mai 2016 eingerichteten automatisierten Verarbeitungssysteme mit einem unverhältnismäßi-
gen Aufwand verbunden ist, diese bis zum 6. Mai 2023 mit § 62 Absatz 1 und 2, mit dem 
Artikel 25 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt wird, in Einklang gebracht wer-
den müssen. 
 
Zu Absatz 2 
§ 71 schafft eine Übergangsregelung für die im Amt befindliche Berliner Beauftragte oder 
den im Amt befindlichen Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes. Die oder der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes im 
Amt befindliche Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit wird zu die-
sem Zeitpunkt von Gesetzes wegen in den Status nach § 9 Absatz 1 übergeleitet. 
 
Zu Artikel 2 
Gesetz über den Verfassungsschutz in Berlin (VSG Bln) 
 
Zu Inhaltsverzeichnis (Nummer 1) 
 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung des § 32a. 
 
Zu Erster Abschnitt 
 
Zu § 2 Absatz 2 (Nummer 2) 
 
Bei dieser Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der neuen Begriffsdefi-
nitionen nach § 31 des Berliner Datenschutzgesetzes. 
 
Zu § 8 Absatz 1 Satz 1 (Nummer 3) 
 
§ 8 Absatz 1 Satz 1 wird um einen Halbsatz ergänzt, der die Verarbeitung personenbezogener 
Daten aufgrund der Einwilligung des Betroffenen regelt. Dadurch wird dem schon in § 6 Ab-
satz 1 Nummer 3 des Berliner Datenschutzgesetzes a.F. verankerten fundamentalen Grundsatz 
des Datenschutzes Rechnung getragen, der nunmehr auch auf europäischer Ebene seinen Nie-
derschlag in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679 gefunden hat. 
Die Voraussetzungen der Einwilligung sind in § 36 des Berliner Datenschutzgesetzes gere-
gelt, der aufgrund der Verweisung in § 38 Nummer 2 entsprechende Anwendung findet (ohne 
§ 36 Absatz 5 des Berliner Datenschutzgesetzes, der bereichsspezifisch nicht passt, weil der 
Umgang mit solchen Daten für die Verfassungsschutzbehörde geradezu aufgabentypisch ist).  
 
 
 
 
 
Zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 (Nummer 4) 
 
Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Änderung des Gesetzes zur Beschrän-
kung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10-Gesetz – G 10). Die Verwei-
sung wird an die aktuelle Gesetzesfassung angepasst.  
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Zu § 11 (Nummer 5) 
 
Bei der Änderung in § 11 Absatz 1 handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der neu-
en Begriffsdefinitionen nach § 31 des Berliner Datenschutzgesetzes.  
 
Zu § 12 (Nummer 6 a und b) 
 
Bei diesen Änderungen handelt es sich um Folgeänderungen aufgrund der neuen Begriffsde-
finitionen nach § 31 des Berliner Datenschutzgesetzes. 
 
Zu § 14 (Nummer 7 a bis e) 
 
Bei der Änderungen Nummer a bis e handelt es sich um Folgeänderungen aufgrund der neuen 
Begriffsdefinitionen nach § 31 des Berliner Datenschutzgesetzes. 
 
Zu § 15 (Nummer 8 a bis) 
 
Bei den Änderungen a bis c handelt es sich um Folgeänderungen aufgrund der neuen Be-
griffsdefinitionen nach § 31 des Berliner Datenschutzgesetzes. 
 
Zu § 16 (Nummer 9) 
 
Die Ergänzung greift die in § 56 des Berliner Datenschutzgesetzes verankerte Regelung be-
reichsspezifisch im Verfassungsschutzgesetz auf und sorgt so auch für einen Gleichklang mit 
der Regelung auf Bundesebene.  
 
Zu § 18 (Nummer 10) 
 
Bei dieser Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der neuen Begriffsdefi-
nitionen nach § 31 des Berliner Datenschutzgesetzes. 
 
Zu § 22 (Nummer 11 a und b) 
 
Bei diesen Änderungen handelt es sich um Folgeänderungen aufgrund der neuen Begriffsde-
finitionen nach § 31 des Berliner Datenschutzgesetzes. 
 
Zu § 23 (Nummer 12 a bis c) 
 
Bei diesen Änderungen handelt es sich um Folgeänderungen aufgrund der neuen Begriffsde-
finitionen nach § 31 des Berliner Datenschutzgesetzes. 
 
 
 
Zu § 24 (Nummer 13) 
 
Bei dieser Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der neuen Begriffsdefi-
nitionen nach § 31 des Berliner Datenschutzgesetzes. 
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Zu § 25 (Nummer 14 a und b) 
 
Bei diesen Änderungen handelt es sich um Folgeänderungen aufgrund der neuen Begriffsde-
finitionen nach § 31 des Berliner Datenschutzgesetzes. 
 
Zu § 26 (Nummer 15) 
 
Bei dieser Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der neuen Begriffsdefi-
nitionen nach § 31 des Berliner Datenschutzgesetzes. 
 
Zu § 27 (Nummer 16) 
 
Bei dieser Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der neuen Begriffsdefi-
nitionen nach § 31 des Berliner Datenschutzgesetzes. 
 
Zu § 31 Absatz 4 (Nummer 17) 
 
Bei den Änderungen handelt sich um Folgeänderungen des neuen § 32a (Nummer 18). 
 
Zu § 32a (Nummer 18) 
 
Der neue § 32a übernimmt inhaltlich unverändert die bisherige Regelung des § 31 Absatz 4 
Satz 4 und führt diese an einem neuen Regelungsstandort mit weiteren Regelungen betreffend 
die Ausgestaltung der unabhängigen Datenschutzkontrolle zusammen. In Übereinstimmung 
mit der verabschiedeten Neuregelung im Bund wird in Absatz 2 Satz 2 redaktionell klarge-
stellt, dass Kontrollgegenstand nicht die personenbezogenen Daten, sondern der Umgang der 
Verwaltung mit ihnen ist.  
 
Zu § 38 (Nummer 19) 
 
Die Neufassung des § 38 ist eine Folgeänderung der Neugestaltung des Regelungssystems des 
Berliner Datenschutzgesetzes. Danach finden die Teile 1 und 4 auch außerhalb der Geltung 
des Gemeinschaftsrechts Anwendung, während der Teil 2 Durchführungsbestimmungen der 
Verordnung (EU) 2016/679 enthält und der Teil 3 die Richtlinie (EU) 2016/680 umsetzt.  
Die in § 38 vorgenommene Differenzierung passt sich dem neuen Konstrukt des Berliner Da-
tenschutzgesetzes an, in dem es in § 38 Nummer 1, wie bisher, Anwendungsausschlüsse für 
den Verfassungsschutz bestimmt, soweit das VSG Bln bereichsspezifische Sonderregelungen 
vorsieht. Für die in § 13 Absatz 4 des Berliner Datenschutzgesetzes normierten Befugnisse 
trifft das VSG Bln mit § 32a eine bereichsspezifische Regelung. Dies ist unionsrechtskonform 
möglich, da die Verordnung (EU) 2016/679 nur im Kompetenzrahmen der Europäischen Uni-
on gilt, die gemäß Artikel 4 Absatz 2 Satz 3 EUV keine Regelungskompetenz zum Bereich 
des Verfassungsschutzes besitzt. § 13 Absatz 1 ist wegen seines Regelungsgehalts auf den 
Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 beschränkt und damit hier nicht an-
wendbar. Er wird gleichwohl zur Vermeidung von Missverständnissen aufgeführt. Abschlie-
ßend wird klargestellt, dass § 2 Absatz 9 des Berliner Datenschutzgesetzes für den Verfas-
sungsschutz keine Anwendung findet, da das VSG Bln ein bereichsspezifisches und abschlie-
ßendes Datenschutzvollsystem für die Aufgabenwahrnehmung gemäß § 5 VSG bildet, das 
keinen Anwendungsspielraum für Teil 2 des Berliner Datenschutzgesetzes lässt. Der Anwen-
dungsausschluss des § 2 Absatz 9 des Berliner Datenschutzgesetzes lässt die grundsätzliche 
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Anwendbarkeit des Teils 1 des Berliner Datenschutzgesetzes unberührt. Die nicht in § 38 
Nummer 1 aufgeführten Regelungen des Teils 1 sind also anwendbar. 
Teil 3 des Berliner Datenschutzgesetzes ist zwar auf den Anwendungsbereich der Verordnung 
(EU) 2016/679 bzw. der Richtlinie (EU) 2016/680 beschränkt, doch sind einige Vorschriften 
auch im Bereich des Verfassungsschutzes angemessen und finden durch den Verweis in 
Nummer 2 entsprechende Anwendung. Die Einbeziehung des § 31 des Berliner Datenschutz-
gesetzes dient der Vereinheitlichung der Datenschutzterminologie und lässt für den Rechts-
anwender keinen Interpretationsspielraum zu.   
 
 
 
Zu Artikel 3 
 
Änderung des Gesetzes über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheits-
überprüfungen im Land Berlin (BSÜG) 
 
Zum Inhaltsverzeichnis (Nummer 1 a bis c) 
 
Bei Nummer 1 a handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der neuen Begriffsdefiniti-
onen nach § 31 des Berliner Datenschutzgesetzes. Nummer 1 b und c sind Folgeänderungen 
aufgrund der Neueinführung der §§ 33a und b. 
 
Zu § 23 (Nummer 2) 
 
Bei dieser Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der neuen Begriffsdefi-
nitionen nach § 31 BlnDSG. 
 
Zu § 24 (Nummer 3 a bis c) 
 
Nummer 3 a ist eine Folgeänderung aufgrund der sprachlichen Anpassung. 
Nummer 3 b enthält eine sprachliche Anpassung an die aktuelle Bezeichnung und sorgt im 
Übrigen für einen Gleichklang mit der Parallelregelung des Verfassungsschutzgesetzes Ber-
lin. 
Die Änderung in Nummer 3c ist eine Folgeänderung der Anpassung des Bundesdatenschutz-
gesetzes. 
 
Zu § 33a (Nummer 4) 
 
Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Neufassung des Berliner Datenschutzgesetzes und 
soll einen einheitlichen datenschutzrechtlichen Standard auch im Berliner Sicherheitsüberprü-
fungsgesetz gewährleisten.  
Teil 1 des Berliner Datenschutzgesetzes gilt ohne Beschränkung auch im Bereich des Ge-
meinschaftsrechts. § 33a Nummer 1 normiert folglich Anwendungsausschlüsse, soweit das 
Berliner Sicherheitsüberprüfungsgesetz bereichsspezifische Sonderregelungen enthält, die 
somit abschließend im Sinne des § 2 Absatz 8 sind.  
Teile 2 und 3 des Berliner Datenschutzgesetzes sind bereits nach dem Sinn und Zweck sowie 
dem Regelungsgehalt auf den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 bzw. der 
Richtlinie (EU) 2016/680 beschränkt. Manche der dort getroffenen Regelungen sind aber 
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auch im Anwendungsbereich des Berliner Sicherheitsüberprüfungsgesetzes angemessen und 
finden gemäß der Verweisung in Nummer 2 entsprechend Anwendung.  
 
Zu §§ 33b (Nummer 5) 
 
Der neue § 33a dient der Harmonisierung des Datenschutzrechts auf Landesebene und soll die 
bisher in § 24 Absatz 5 bis 7 statuierten Rechte der Betroffenen stärken. In Übereinstimmung 
mit der verabschiedeten Neuregelung im Bund und im neuen § 32a des Verfassungsschutzge-
setzes Berlin wird in Absatz 2 Satz 2 redaktionell klargestellt, dass Kontrollgegenstand nicht 
die personenbezogenen Daten, sondern der Umgang der Verwaltung mit ihnen ist.  
 
 
Zu Artikel 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Die Regelungen des Gesetzes sollen zeitgleich mit der der Verordnung (EU) 2016/679 am 25. 
Mai 2018 in Kraft treten.  
 

Berlin, d. 08. Mai 2018 
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